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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
RESOLUTION 58/197

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.1, Ziffer 12)1.

58/197. Internationaler Handel und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/182 vom 20. De-
zember 2000, 56/178 vom 21. Dezember 2001 und 57/235
vom 20. Dezember 2002 über internationalen Handel und
Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf den Aktionsplan, der von der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
auf ihrer vom 12. bis 19. Februar 2000 in Bangkok abgehalte-
nen zehnten Tagung verabschiedet wurde2,

in Bekräftigung der Rolle der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen als Koordinierungsstelle
innerhalb der Vereinten Nationen für die integrierte Behand-
lung von Handels- und Entwicklungsfragen und damit ver-
knüpften Fragen auf dem Gebiet der Finanzen, der Technolo-
gie, der Investitionen und der nachhaltigen Entwicklung,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen3 zu Handels- und damit ver-
knüpften Entwicklungsfragen sowie auf die Ergebnisse der
vom 18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) abgehalte-
nen Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung4 und des vom 26. August bis 4. September 2002 in Jo-
hannesburg (Südafrika) abgehaltenen Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung5,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/250 vom
20. Dezember 2002 und 57/270 B vom 23. Juni 2003, in de-
nen sie die Handels- und Entwicklungskonferenz der Verein-
ten Nationen sowie den Handels- und Entwicklungsrat bat, im
Rahmen ihres Mandats zur Umsetzung der Ergebnisse der
großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Natio-
nen und zur Überprüfung der dabei erzielten Fortschritte bei-
zutragen, und den Präsidenten des Handels- und Entwick-
lungsrats bat, dem Wirtschafts- und Sozialrat die Ergebnisse
dieser Überprüfungen vorzulegen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der am 22. und
23. September 2003 in Genf abgehaltenen Tagung namhafter
Persönlichkeiten über Rohstofffragen6 und mit dem Ausdruck
ihres Dankes für die Arbeit der namhaften Persönlichkeiten,

daran erinnernd, dass in den Entwicklungsländern und in
den Transformationsländern geeignete Institutionen und
grundsatzpolitische Leitlinien geschaffen beziehungsweise
gestärkt werden müssen, damit diese Länder in vollem Um-
fang vom Handel profitieren können, der in vielen Fällen die
wichtigste Einzelquelle externer Entwicklungsfinanzierung
ist, und dass in diesem Kontext der verstärkte Marktzugang,
ausgewogene Regelungen sowie gezielte Programme der
technischen Hilfe und des Kapazitätsaufbaus mit langfristig
gesicherter Finanzierung ebenfalls eine wichtige Rolle für die
Entwicklungsländer spielen,

Kenntnis nehmend von dem maßgeblichen Beitrag, den
das multilaterale Handelssystem zum Wirtschaftswachstum,
zur Entwicklung und zur Beschäftigung leistet, von der Be-
deutung, die der Weiterführung des Prozesses der Reform und
der Liberalisierung der Handelspolitik zukommt, sowie von
der Bedeutung der Ablehnung protektionistischer Maßnah-
men, damit das System seiner Rolle, die wirtschaftliche Ge-
sundung, das Wachstum und die Entwicklung, insbesondere
in den Entwicklungsländern, zu fördern, in vollem Umfang
gerecht werden kann, eingedenk der Ziffer 10 der Resolution
55/182,

mit Besorgnis feststellend, dass die Vorteile aus dem welt-
weiten wirtschaftlichen Wohlstand und der Liberalisierung
des Handels nicht allen Entwicklungsländern voll zugute ge-
kommen sind,

anerkennend, dass eine Reihe von Entwicklungsländern
auf unilateraler, regionaler und/oder multilateraler Ebene, so-
wohl im Rahmen von Strukturanpassungsprogrammen als
auch außerhalb derselben, erhebliche Anstrengungen zur Li-
beralisierung des Handels und der Investitionen unternom-
men haben,

erneut erklärend, wie dringlich es ist, vorbehaltlich inner-
staatlicher Rechtsvorschriften die Rechte ortsansässiger und
indigener Gemeinschaften anzuerkennen, die über traditionel-
le Kenntnisse und daraus hervorgehende Innovationen und
Praktiken verfügen, und mit ihrer Zustimmung und Mitwir-
kung einvernehmlich vereinbarte Mechanismen zum Aus-
gleich der Vorteile aus deren Nutzung auszuarbeiten und an-
zuwenden,

in der Erkenntnis, dass die Länder geeignete und notwen-
dige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen, gleichzeitig
jedoch unterstreichend, wie wichtig es ist, dass diese Maßnah-
men so getroffen werden, dass sie den normalen Handel und
damit zusammenhängende Abläufe so wenig wie möglich be-
hindern,

Kenntnis nehmend von der eingehenden Überprüfung, die
der Handels- und Entwicklungsrat auf seiner fünfzigsten Ta-
gung im Hinblick auf diejenigen Entwicklungen und Fragen
in dem Arbeitsprogramm für die Zeit nach der Konferenz von
Doha vorgenommen hat, die für die Entwicklungsländer von
besonderer Bedeutung sind, namentlich die Ergebnisse der
vom 10. bis 14. September 2003 in Cancún (Mexiko) abge-
haltenen fünften Ministerkonferenz der Welthandelsorganisa-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
2 TD/390, Teil II.
3 Siehe Resolution 55/2.
4 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
5 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge und Resolution 2, Anlage.
6 A/58/401.
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tion7, sowie von dem Beitrag dieser Überprüfung zu einem
besseren Verständnis der Maßnahmen, die erforderlich sind,
um den Entwicklungsländern bei ihrer profitablen und sinn-
vollen Integration in das multilaterale Handelssystem und die
Weltwirtschaft behilflich zu sein und ein ausgewogenes, ent-
wicklungsorientiertes und erfolgreiches Ergebnis der Ver-
handlungen von Doha zu erzielen,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels-
und Entwicklungsrats8 und dem Bericht des Generalsekre-
tärs9,

Kenntnis nehmend von den Vorschlägen zur Durchfüh-
rung des Arbeitsprogramms der Welthandelsorganisation,
insbesondere denjenigen, die die Liberalisierung des interna-
tionalen Handels mit landwirtschaftlichen und nichtlandwirt-
schaftlichen Produkten zum Ziel haben,

unter Hervorhebung der Möglichkeiten, die sich im Hin-
blick auf die Entwicklung durch ausgewogene, die Interessen
aller Mitglieder der Welthandelsorganisation, insbesondere
der Entwicklungsländer, widerspiegelnde Verhandlungser-
gebnisse im Rahmen des Arbeitsprogramms von Doha eröff-
nen,

1. erklärt erneut, wie außerordentlich wichtig die För-
derung der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen3 enthaltenen Ziele ist, bei denen es darum geht, ein
offenes, faires, regelgestütztes, berechenbares und nichtdis-
kriminierendes multilaterales Handelssystem zu gewährlei-
sten, um wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung, Fair-
ness und gleiche Ausgangsbedingungen herbeizuführen so-
wie die Ziele auf dem Gebiet der menschlichen Entwicklung
und der Armutsbeseitigung zu erreichen, und bekundet erneut
ihre Entschlossenheit, diese Ziele zu verwirklichen;

2. bekräftigt die auf der vom 9. bis 14. November 2001
in Doha abgehaltenen vierten Ministerkonferenz der Welt-
handelsorganisation eingegangene Verpflichtung, die Ent-
wicklung in den Mittelpunkt des Arbeitsprogramms von Doha
zu stellen und auch weiterhin aktiv darauf hinzuarbeiten, dass
sich die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten
entwickelten Länder, einen Anteil am Wachstum des Welt-
handels sichern können, der ihren wirtschaftlichen Entwick-
lungsbedürfnissen entspricht10;

3. bringt ihre Besorgnis über die unzureichenden Fort-
schritte bei den Verhandlungen von Doha zum Ausdruck, ins-
besondere in Bereichen, die für die Entwicklungsländer von
Interesse sind, was sich unter anderem an der Nichteinhaltung
der Fristen im Zusammenhang mit der besonderen und diffe-

renzierten Behandlung, Umsetzungsfragen sowie die Agrar-
verhandlungen betreffenden Anliegen und Modalitäten zeigt;

4. bringt außerdem ihre Besorgnis über das Scheitern
der fünften Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation7

zum Ausdruck und betont, wie wichtig es ist, dass noch größe-
re Anstrengungen unternommen werden, um bis spätestens
1. Januar 2005 zu einem erfolgreichen, fristgerechten und ent-
wicklungsorientierten Abschluss der Verhandlungen von
Doha zu gelangen, wie in der Ministererklärung der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation ("Ministerer-
klärung von Doha")11 vorgesehen;

5. bringt ferner ihre Besorgnis über die nachteiligen
Auswirkungen zum Ausdruck, die das Scheitern der fünften
Ministerkonferenz auf das multilaterale Handelssystem haben
kann, darunter die Möglichkeit verstärkter protektionistischer
Maßnahmen;

6. bringt ihre Besorgnis über die Verabschiedung ver-
schiedener einseitiger Maßnahmen zum Ausdruck, die nicht
mit den Regeln der Welthandelsorganisation übereinstimmen,
sich auf die Ausfuhren aller Länder, insbesondere der Ent-
wicklungsländer, nachteilig auswirken und erheblichen Ein-
fluss auf die laufenden Verhandlungen innerhalb der Welt-
handelsorganisation sowie auf die Verwirklichung und weite-
re Verstärkung der entwicklungsbezogenen Aspekte der Han-
delsverhandlungen haben;

7. ist der Auffassung, dass der politische Wille und die
Entschlossenheit der Mitglieder der Welthandelsorganisation,
die ungelösten Fragen im Rahmen des Arbeitsprogramms von
Doha prompt und vollständig anzugehen und sich auf die
Schlüsselfragen auf dem Gebiet der Entwicklung zu konzen-
trieren, unabdingbar sind, um die Verhandlungen wieder in
Gang zu bringen;

8. unterstreicht, dass es eines konzertierten politischen
Willens und konzertierter Anstrengungen bedarf, um die Her-
ausforderungen der Globalisierung zu bewältigen, so auch
durch die Verbesserung des Marktzugangs und -zutritts für
diejenigen Exportprodukte, die für die Entwicklungsländer
von besonderem Interesse sind, damit sie aus dem Globalisie-
rungsprozess stärkeren Nutzen ziehen können;

9. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Entwick-
lungsländer und die Transformationsländer den Abbau der
untereinander bestehenden Handelsbarrieren erwägen;

10. betont, wie wichtig ein offener, transparenter, inte-
grativer und demokratischer Prozess sowie Verfahren sind,
die das wirksame Funktionieren des multilateralen Handels-
systems gewährleisten und für interne Transparenz und eine
effektive Teilhabe der Mitglieder sorgen, namentlich am Ent-
scheidungsprozess, und die es ihnen möglich machen, dass ih-
re vitalen Interessen in den Ergebnissen der Handelsverhand-
lungen gebührend zum Ausdruck kommen;

11. betont außerdem, dass die Interessen und Anliegen
der Entwicklungsländer im Mittelpunkt des Arbeitspro-

7 Siehe A/58/15 (Teil V), Kap. II, Abschnitt B. Der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 15.
8 A/58/15 (Teile I-V). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles
Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 15.
9 A/58/414.
10 Siehe A/C.2/56/7, Anlage. 11 Ebd., Anlage, Ziffer 45.
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gramms von Doha stehen müssen und dass das Vertrauen in
dieses Programm wiederhergestellt werden muss, und fordert
die Mitglieder der Welthandelsorganisation in dieser Hinsicht
auf, mit einem neuen Gefühl der Dringlichkeit und Entschlos-
senheit Verhandlungen zu führen und verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Arbeitsprogramm von Doha zu
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, namentlich auch
im Hinblick auf die folgenden Fragen, die für die Entwick-
lungsländer von besonderem Interesse sind:

a) die rasche und angemessene Klärung der noch offe-
nen Umsetzungsfragen, im Einklang mit Ziffer 12 der Mini-
stererklärung von Doha; 

b) den Abschluss der Überprüfung aller Bestimmungen
über eine besondere und differenzierte Behandlung, mit dem
Ziel, sie zu verstärken und präziser, wirksamer und funktio-
neller zu machen, in Anerkennung der Wichtigkeit der
Ziffer 12.1 i) des am 14. November 2001 von der vierten Mi-
nisterkonferenz der Welthandelsorganisation verabschiedeten
Beschlusses über Umsetzungsfragen und -anliegen12;

c) die erhebliche Verbesserung des Marktzugangs, den
schrittweisen Abbau und die schließliche Abschaffung aller
Formen von Ausfuhrsubventionen, die erhebliche Verringe-
rung handelsverzerrender inländischer Stützmaßnahmen auf
dem Gebiet der Landwirtschaft und die zügige Verabschie-
dung geeigneter Modalitäten für Verpflichtungen zur Zollsen-
kung bei den Agrarverhandlungen, unter Berücksichtigung ei-
ner operativ wirksamen besonderen und differenzierten Be-
handlung sowie von Anliegen außerhalb des Handelsbereichs,
im Einklang mit den Ziffern 13 und 14 der Ministererklärung
von Doha;

d) die missbräuchliche Anwendung von Antidumping-,
gesundheitlichen und pflanzenschutzrechtlichen Normen und
anderen handelsverzerrenden Maßnahmen;

e) die positive Behandlung von handelsbezogenen Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Rohstoffsektor im multilate-
ralen Handelssystem;

f) eine wirksame Lösung der Probleme, die in der
Baumwolle betreffenden sektoralen Initiative aufgeworfen
wurden, die von einer Gruppe afrikanischer Länder im Kon-
text der nach dem Arbeitsprogramm von Doha vorgesehenen
Agrarverhandlungen vorgeschlagen wurde;

g) die Verhandlungen über den Dienstleistungshandel
zur Förderung des Wirtschaftswachstums aller Handelspart-
ner sowie die Entwicklung der Entwicklungsländer und der
am wenigsten entwickelten Länder, ohne dass ein Dienstlei-
stungssektor oder eine Erbringungsform von vornherein aus-
geschlossen ist, und unter besonderer Berücksichtigung von
Sektoren und Erbringungsformen, die von Ausfuhrinteresse
für Entwicklungsländer sind, in Anerkennung der Arbeiten,
die im Rahmen der Verhandlungen bereits durchgeführt wur-
den, sowie der großen Anzahl von Vorschlägen, die von den

Mitgliedern zu einem breiten Spektrum von Sektoren und zu
verschiedenen horizontalen Fragen sowie zur Bewegung na-
türlicher Personen vorgelegt wurden;

h) geeignete Modalitäten für die Verpflichtungen zur
Zollsenkung oder -aufhebung bei den Verhandlungen für den
Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Produkte, wie in
Ziffer 16 der Ministererklärung von Doha vorgesehen, insbe-
sondere für Erzeugnisse, die von Ausfuhrinteresse für Ent-
wicklungsländer sind, und unter Berücksichtigung der beson-
deren Bedürfnisse und Interessen der teilnehmenden Ent-
wicklungsländer und am wenigsten entwickelten Länder, so
auch durch Verpflichtungen zur Zollsenkung ohne vollständi-
ge Gegenseitigkeit;

i) die Überprüfung des Übereinkommens über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums13,
unter voller Berücksichtigung seiner Entwicklungsdimen-
sion;

j) im Einklang mit Ziffer 16 der Ministererklärung von
Doha über den Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Pro-
dukte, die Senkung oder Aufhebung von hohen Zöllen, Spit-
zenzöllen und progressiven Zöllen sowie nichttarifären
Hemmnissen in Bezug auf diese Erzeugnisse, insbesondere
Erzeugnisse von Ausfuhrinteresse für Entwicklungsländer;

k) die Klarstellung und Verbesserung der Disziplinen
in den Bereichen Antidumping, Subventionen und Aus-
gleichsmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Entwicklungsländer, namentlich der am wenigsten ent-
wickelten Länder, unter gleichzeitiger Wahrung der Grund-
konzepte, der Grundsätze und der Wirksamkeit der betreffen-
den Übereinkünfte und ihrer Instrumente und Ziele in Bezug
auf den Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Produkte;

l) die Prüfung, im Kontext der Ziffern 36 und 37 der
Ministererklärung von Doha, des Zusammenhangs zwischen
Handel, Verschuldung und Finanzen sowie zwischen Handel
und Technologietransfer und etwaige diesbezügliche Emp-
fehlungen, unter Berücksichtigung ihrer entwicklungsbezo-
genen Aspekte;

m) eine größere Transparenz der Tätigkeit der Welthan-
delsorganisation, namentlich durch die wirksamere und ra-
schere Verbreitung von Informationen;

12. erkennt an, welch entscheidend wichtige Rolle der
zügigen Durchführung der Übereinkommen der Welthandels-
organisation und der Verbesserung ihrer Regeln, unter Be-
rücksichtigung der entwicklungsbezogenen Aspekte der Mi-
nistererklärung von Doha, im Hinblick auf die Entwicklungs-
chancen der Entwicklungsländer und ihre Fähigkeit zur Inte-
gration in die Weltwirtschaft zukommt;

13. nimmt Kenntnis von den Bestimmungen der Mini-
stererklärung von Doha im Hinblick auf den Zusammenhang
zwischen Handel und Investitionen, das Zusammenwirken

12 WT/MIN(01)/17. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfüg-
bar.

13 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
(Veröffentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7).
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von Handel und Wettbewerbspolitik, die Transparenz des
staatlichen Beschaffungswesens und die Erleichterung des
Handels;

14. bekräftigt, dass die Landwirtschaft für die überwie-
gende Mehrheit der Entwicklungsländer nach wie vor ein
grundlegender und wichtiger Sektor ist, und betont, wie wich-
tig es ist, dass das Arbeitsprogramm von Doha in dieser Hin-
sicht erfolgreich abgeschlossen wird;

15. bekräftigt außerdem die Verpflichtung auf die voll-
ständige und getreue Durchführung des Übereinkommens
über Textilien und Bekleidung13 und fordert weitere Fort-
schritte bei seiner Durchführung, die eine notwendige und un-
trennbare Voraussetzung für die vollständige Umsetzung der
aus den multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde
hervorgegangenen Übereinkünfte darstellt;

16. bekräftigt ferner, dass die den Entwicklungsländern
gemäß der "Ermächtigungsklausel"14 gewährten Präferenzen
allgemein gültig, nichtreziprok und nichtdiskriminierend sein
sollen;

17. erklärt erneut, dass die Ziffer 4 des Ministerbeschlus-
ses von Marrakesch über Maßnahmen betreffend die mögli-
chen nachteiligen Auswirkungen des Reformprogramms auf
die am wenigsten entwickelten Länder und die Nettonah-
rungsmittelimporteure unter den Entwicklungsländern13

durchgeführt werden muss;

18. begrüßt den Beschluss, den der Allgemeine Rat der
Welthandelsorganisation im Hinblick auf die Durchführung
der Ziffer 6 der Erklärung von Doha betreffend das Überein-
kommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des gei-
stigen Eigentums und die öffentliche Gesundheit15 verab-
schiedet hat, die Probleme zu beheben, denen sich Länder mit
unzureichender oder mangelnder Produktionskapazität auf
pharmazeutischem Gebiet gegenübersehen, wenn es darum
geht, zu erschwinglichen Preisen Zugang zu Medikamenten
zu erhalten, um gravierenden Problemen im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit zu begegnen, von denen zahlreiche
Entwicklungsländer und am wenigsten entwickelte Länder
betroffen sind, insbesondere denjenigen, die auf HIV/Aids,
Tuberkulose, Malaria und andere Epidemien zurückzuführen
sind, und bittet alle Mitglieder, auf eine rasche und dauerhafte
Lösung dieses Problems hinzuarbeiten, indem sie unter ande-
rem das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums innerhalb der vereinbarten
Frist ändern, um sicherzustellen, dass die Lösung einfach an-
zuwenden, dauerhaft und berechenbar ist und keine rechtli-
chen Probleme aufwirft;

19. betont, dass bilaterale und regionale Handelsüber-
einkünfte zu dem multilateralen Handelssystem beitragen sol-
len, und betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist,
die Disziplinen und Verfahren auf Grund der für regionale
Handelsübereinkünfte geltenden Bestimmungen der Welt-

handelsorganisation im Einklang mit Ziffer 29 der Ministerer-
klärung von Doha klarzustellen und zu verbessern, wobei die
Auswirkungen dieser Übereinkünfte auf die Entwicklung zu
berücksichtigen sind, und fordert die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, im
Einklang mit ihrem Mandat entsprechende technische Beiträ-
ge zu leisten;

20. bekräftigt die Verpflichtungen, die auf der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation und auf der
vom 14. bis 20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen dritten
Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten ent-
wickelten Länder16 eingegangen wurden, fordert in diesem
Zusammenhang die entwickelten Länder auf, sofern noch
nicht geschehen, auf das Ziel eines zoll- und kontingentfreien
Marktzugangs für alle Ausfuhren der am wenigsten entwik-
kelten Länder hinzuarbeiten, und stellt fest, dass die Prüfung
von Vorschlägen, wie die Entwicklungsländer zur Verbesse-
rung des Marktzugangs für die am wenigsten entwickelten
Länder beitragen können, ebenfalls hilfreich wäre;

21. begrüßt die Genehmigung des Beitritts Kambo-
dschas und Nepals zur Welthandelsorganisation, betont, wie
wichtig es ist, allen Entwicklungsländern, insbesondere den
am wenigsten entwickelten Ländern, sowie den Transforma-
tionsländern, die sich um die Mitgliedschaft in der Welthan-
delsorganisation bewerben, unter Berücksichtigung der Zif-
fer 21 der Resolution 55/182 und späterer Entwicklungen den
Beitritt zu erleichtern, und fordert die wirksame und getreue
Anwendung der Leitlinien der Welthandelsorganisation für
den Beitritt der am wenigsten entwickelten Länder;

22. bittet die Mitglieder der internationalen Gemein-
schaft, im Kontext der Handelsliberalisierung die Interessen
der Länder zu berücksichtigen, die nicht Mitglied der Welt-
handelsorganisation sind;

23. bekräftigt die Verpflichtung, das Arbeitsprogramm
der Welthandelsorganisation aktiv voranzutreiben, damit die
handelsbezogenen Fragen und Anliegen, die sich auf die um-
fassendere Integration kleiner, störanfälliger Volkswirtschaf-
ten in das multilaterale Handelssystem auswirken, gemäß Zif-
fer 35 der Ministererklärung von Doha in einer Art und Weise
angegangen werden, die ihren besonderen Gegebenheiten ge-
recht wird und ihre auf eine nachhaltige Entwicklung gerich-
teten Anstrengungen unterstützt;

24. erkennt den Ernst der Anliegen an, die in dem Ak-
tionsprogramm von Almaty17 zum Ausdruck gebracht wur-
den, das auf der am 28. und 29. August 2003 in Almaty (Ka-
sachstan) abgehaltenen Internationalen Ministerkonferenz der
Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und
der internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen
über die Zusammenarbeit im Transitverkehr verabschiedet

14 Beschluss der Vertragsparteien vom 28. November 1979 (L/4903). Un-
ter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
15 WT/L/540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.

16 Siehe A/CO5NF.191/13.
17 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.
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wurde, und betont, dass die besonderen Probleme und Bedürf-
nisse der Binnenentwicklungsländer, namentlich die in Zif-
fer 33 des Aktionsprogramms genannten, sowie andere in
dem Abschnitt des Aktionsprogramms betreffend den interna-
tionalen Handel und die Erleichterung des Handels enthaltene
einschlägige Fragen von den zuständigen internationalen Or-
ganisationen und Gebern gemäß dem Ansatz der Einbezie-
hung unterschiedlicher Interessengruppen wirksam angegan-
gen werden müssen;

25. nimmt Kenntnis von den die Gesundheit und die Um-
welt betreffenden Maßnahmen, die sich auf die Ausfuhren
auswirken, betont, dass die Annahme oder Durchsetzung von
notwendigen Maßnahmen zum Schutz des menschlichen, tie-
rischen oder pflanzlichen Lebens beziehungsweise ihrer Ge-
sundheit nicht zu einer willkürlichen oder ungerechtfertigten
Diskriminierung oder einer verschleierten Beschränkung des
internationalen Handels führen soll, und erkennt an, wie
wichtig die Unterstützung der Entwicklungsländer beim Ka-
pazitätsaufbau ist, damit sie geeignete und notwendige Maß-
nahmen zur Erfüllung der von der Welthandelsorganisation
festgelegten Normen durchführen können;

26. ermutigt die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, die Welthandelsorganisation, die
Weltbank, die Organisation der Vereinten Nationen für indu-
strielle Entwicklung, das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und andere zuständige internationale Organisa-
tionen zur weiteren Zusammenarbeit beim Aufbau von han-
delsbezogenen Kapazitäten in den Entwicklungsländern, so
auch gegebenenfalls im Rahmen des Integrierten Rahmen-
plans für handelsbezogene technische Hilfe zur Unterstützung
der am wenigsten entwickelten Länder und des Gemeinsamen
integrierten Programms für technische Hilfe;

27. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats ihre Ar-
beit an Fragen und Politiken im Handelsbereich aus dem
Blickwinkel der Entwicklung fortzusetzen, namentlich auch
ihren Beitrag zu dem Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")18, und nimmt Kenntnis von ihrer Arbeit an entwick-
lungsbezogenen Richtgrößen des internationalen Handelssy-
stems und der Handelsverhandlungen19;

28. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Programme der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit und des Ka-
pazitätsaufbaus zu unterstützen, die den Entwicklungslän-
dern, vor allem den am wenigsten entwickelten Ländern, den
Transformationsländern und den Ländern mit kleinen und
störanfälligen Volkswirtschaften zugute kommen, vor allem
diejenigen Programme, die ihre Mitwirkung an dem Arbeits-
programm von Doha unterstützen, im Einklang mit der Stra-
tegie der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit;

29. betont, wie wichtig es ist, die Tätigkeit der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen zu unter-
stützen, bittet die Mitgliedstaaten um eine solche Unterstüt-
zung und bittet die Geber und die anderen Länder, die dazu in
der Lage sind, der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen auch in Zukunft die Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen, die sie benötigt, um ihre Tätigkeiten auf
dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit wirksam durch-
zuführen, indem sie längerfristigen zukunftsfähigen Aktivitä-
ten Vorrang einräumt, insbesondere durch mehrjährige Finan-
zierungsmechanismen und bereichsübergreifende Tätigkei-
ten, die auf den von der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen in ihrem Arbeitsprogramm festgeleg-
ten themenbezogenen Prioritäten beruhen;

30. nimmt Kenntnis von dem Sachgegenstand "Verbes-
serung der Kohärenz zwischen einzelstaatlichen Entwick-
lungsstrategien und weltweiten Wirtschaftsprozessen zur För-
derung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung, ins-
besondere der Entwicklungsländer" auf der vorläufigen Ta-
gesordnung der für den 13. bis 18. Juni 2004 in São Paulo
(Brasilien) anberaumten elften Tagung der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz20 und betont in diesem Zusammenhang,
wie wichtig die Rolle und das Mandat der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen sind;

31. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen unter
dem Unterpunkt "Internationaler Handel und Entwicklung"
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution und
über die Entwicklungen im multilateralen Handelssystem
vorzulegen.

RESOLUTION 58/198

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, auf Empfeh-
lung des Ausschusses (A/58/481, Add.1, Ziffer 12)21, in einer aufgezeichneten
Abstimmung mit 125 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 37 Enthaltungen, wie
folgt:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien,
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahi-
rija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua,

18 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
19 Siehe TD/B/50/8, Abschnitt III.

20 A/58/15 (Teil V), Anhang II. Der endgültige Wortlaut findet sich in:
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 15.
21 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chi-
nas).
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Niederlande, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Serbien und Montenegro, Seychellen,
Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grena-
dinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tune-
sien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Bulgarien, Deutschland, ehe-

malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Island, Israel, Japan, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Monaco, Norwegen, Österreich, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern.

58/198. Einseitige wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel
zur Ausübung politischen und wirtschaftlichen
Zwangs auf Entwicklungsländer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze der Char-
ta der Vereinten Nationen,

in Bekräftigung der Erklärung über völkerrechtliche
Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zusam-
menarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen22, in der unter anderem festgelegt ist,
dass ein Staat keine einseitigen wirtschaftlichen, politischen
oder sonstigen Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat
anwenden oder deren Anwendung begünstigen darf, um von
ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen
Rechte zu erlangen,

eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen, Regeln
und Bestimmungen der Vereinten Nationen und der Welthan-
delsorganisation enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Re-
gelung des internationalen Handelssystems und der Handels-
politik zu Gunsten der Entwicklung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/215 vom 22. De-
zember 1989, 46/210 vom 20. Dezember 1991, 48/168 vom
21. Dezember 1993, 50/96 vom 20. Dezember 1995, 52/181
vom 18. Dezember 1997, 54/200 vom 22. Dezember 1999
und 56/179 vom 21. Dezember 2001,

ernsthaft besorgt darüber, dass sich die Anwendung ein-
seitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen besonders nach-
teilig auf die Volkswirtschaft und die Entwicklungsanstren-
gungen der Entwicklungsländer auswirkt und einen allgemei-
nen negativen Einfluss auf die internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit und auf die weltweiten Anstrengungen in
Richtung auf ein nichtdiskriminierendes und offenes multila-
terales Handelssystem hat,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs23;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dringend wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zu
verhindern, dass gegen Entwicklungsländer einseitige wirt-
schaftliche Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, die von den
zuständigen Organen der Vereinten Nationen nicht genehmigt
wurden oder mit den in der Charta der Vereinten Nationen
enthaltenen völkerrechtlichen Grundsätzen unvereinbar sind
und die gegen die wesentlichen Grundsätze des multilateralen
Handelssystems verstoßen;

3. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die An-
wendung derartiger Maßnahmen zu überwachen und die Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf die betroffenen Länder, na-
mentlich auf ihren Handel und ihre Entwicklung, zu untersu-
chen;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/199

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.2, Ziffer 14)24.

58/199. Schaffung einer globalen Kultur der Cyber-Si-
cherheit und Schutz kritischer Informationsin-
frastrukturen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/239 vom
20. Dezember 2002 über die Schaffung einer globalen Kultur
der Cyber-Sicherheit, 55/63 vom 4. Dezember 2000 und
56/121 vom 19. Dezember 2001 über die Schaffung der
Rechtsgrundlage für die Bekämpfung des kriminellen Miss-
brauchs von Informationstechnologien sowie 53/70 vom
4. Dezember 1998, 54/49 vom 1. Dezember 1999, 55/28 vom
20. November 2000, 56/19 vom 29. November 2001 und
57/53 vom 22. November 2002 über Entwicklungen auf dem
Gebiet der Informationstechnik und der Telekommunikation
im Kontext der internationalen Sicherheit,

in Anerkennung dessen, dass Regierungen, Wirtschaftsun-
ternehmen, andere Organisationen und individuelle Nutzer
den Informationstechnologien immer größere Bedeutung bei-
messen, wenn es darum geht, die sozioökonomische Entwick-
lung zu fördern, wesentliche Güter und Dienstleistungen be-
reitzustellen, Geschäfte abzuwickeln und Informationen aus-
zutauschen,

im Hinblick auf die zunehmende Verknüpfung der kriti-
schen Informationsinfrastrukturen der meisten Länder – wie
beispielsweise derjenigen, die unter anderem zur Energieer-
zeugung, -übertragung und -verteilung, für den Luft- und See-
transport, im Bank- und Finanzdienstleistungssektor, im elek-
tronischen Geschäftsverkehr, zur Wasser- und Nahrungsmit-
telversorgung und auf dem Gebiet der öffentlichen Gesund-
heit eingesetzt werden – sowie der kritischen Informationsin-

22 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
23 A/58/301.

24 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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frastrukturen, die deren Tätigkeiten in immer stärkerem Maße
verbinden und sich darauf auswirken, 

in der Erkenntnis, dass jedes Land seine eigenen kriti-
schen Informationsinfrastrukturen festlegen wird,

sowie in der Erkenntnis, dass diese zunehmende technolo-
gische Interdependenz auf einem komplexen Netzwerk von
kritischen Informationsinfrastruktur-Komponenten beruht,

feststellend, dass die kritischen Informationsinfrastruktu-
ren heute auf Grund der zunehmenden Vernetzung einer grö-
ßeren Zahl und Vielfalt von Bedrohungen ausgesetzt sind und
mehr Angriffsflächen bieten, wodurch neue Sicherheitspro-
bleme entstehen,

sowie feststellend, dass es für den wirksamen Schutz kriti-
scher Informationsinfrastrukturen unter anderem notwendig
ist, die Bedrohungen aufzuzeigen und die Anfälligkeit zu ver-
mindern, denen die kritischen Informationsinfrastrukturen
ausgesetzt sind, die Schäden und die Ausfallzeit im Falle ei-
nes Schadens oder eines Angriffs auf ein Mindestmaß zu be-
schränken und die Schadensursache oder den Urheber eines
Angriffs zu ermitteln,

in der Erkenntnis, dass ein wirksamer Schutz die Kommu-
nikation und Zusammenarbeit aller Interessengruppen auf na-
tionaler und internationaler Ebene erfordert und dass die ein-
zelstaatlichen Anstrengungen durch wirksame fachliche Zu-
sammenarbeit der Interessengruppen auf internationaler und
regionaler Ebene unterstützt werden sollen,

sowie in der Erkenntnis, dass die Wirksamkeit der Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung des kriminellen Missbrauchs
von Informationstechnologien und bei der Schaffung einer
globalen Kultur der Cyber-Sicherheit durch Lücken beim Zu-
gang der Staaten zu den Informationstechnologien und bei ih-
rer Nutzung herabgesetzt werden kann, und feststellend, dass
der Transfer von Informationstechnologien, insbesondere in
die Entwicklungsländer, erleichtert werden muss,

ferner in der Erkenntnis, wie wichtig die internationale
Zusammenarbeit für die Herbeiführung der Cyber-Sicherheit
und den Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen ist, in
deren Rahmen die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Stei-
gerung der personellen Kapazitäten und der Lern- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten, zur Verbesserung der öffentli-
chen Dienstleistungen und zur Steigerung der Lebensqualität
durch den Einsatz hochentwickelter, zuverlässiger und siche-
rer Informations- und Kommunikationstechnologien und
-netze und die Förderung des allgemeinen Zugangs unter-
stützt werden,

feststellend, dass die zuständigen internationalen und re-
gionalen Organisationen darauf hinarbeiten, die Sicherheit
der kritischen Informationsinfrastrukturen zu erhöhen,

in der Erkenntnis, dass es gilt, kritische Informationsinfra-
strukturen unter gebührender Berücksichtigung der anwend-
baren innerstaatlichen Datenschutzvorschriften und anderer
einschlägiger Rechtsvorschriften zu schützen,

1. nimmt Kenntnis von den in der Anlage zu dieser Re-
solution enthaltenen Elementen für den Schutz kritischer In-
formationsinfrastrukturen;

2. bittet alle zuständigen internationalen Organisatio-
nen, namentlich die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, diese Elemente für den Schutz kritischer Informationsin-
frastrukturen bei allen künftigen Tätigkeiten auf dem Gebiet
der Cyber-Sicherheit oder des Schutzes kritischer Informa-
tionsinfrastrukturen nach Bedarf in Betracht zu ziehen;

3. bittet die Mitgliedstaaten, unter anderem diese Ele-
mente in Betracht zu ziehen, wenn sie Strategien zur Vermin-
derung der Risiken für kritische Informationsinfrastrukturen
im Einklang mit den innerstaatlichen Rechts- und sonstigen
Vorschriften entwickeln;

4. bittet die Mitgliedstaaten und alle zuständigen inter-
nationalen Organisationen, bei ihren Vorbereitungen für die
zweite Phase des Weltgipfels über die Informationsgesell-
schaft, die vom 16. bis 18. November 2005 in Tunis stattfin-
den soll, unter anderem diese Elemente sowie die Notwendig-
keit des Schutzes kritischer Informationsinfrastrukturen in
Betracht zu ziehen;

5. ermutigt diejenigen Mitgliedstaaten und zuständigen
regionalen und internationalen Organisationen, die Strategien
für die Cyber-Sicherheit und den Schutz kritischer Informa-
tionsinfrastrukturen entwickelt haben, ihre besten Verfah-
rensweisen und Maßnahmen weiterzugeben, die anderen Mit-
gliedstaaten bei ihren Bemühungen um die Förderung der Cy-
ber-Sicherheit behilflich sein könnten;

6. unterstreicht, dass verstärkte Anstrengungen unter-
nommen werden müssen, um die digitale Kluft zu überbrük-
ken, den universellen Zugang zu Informations- und Kommu-
nikationstechnologien zu ermöglichen und kritische Informa-
tionsinfrastrukturen zu schützen, indem der Transfer von In-
formationstechnologien, insbesondere in die Entwicklungs-
länder, vor allem in die am wenigsten entwickelten Länder,
und der Aufbau von Kapazitäten in diesen Ländern erleichtert
wird, damit sich alle Staaten bei ihrer sozioökonomischen
Entwicklung die Informations- und Kommunikationstechno-
logien voll zunutze machen können.

Anlage

Elemente für den Schutz kritischer Informationsinfra-
strukturen

1. Einrichtung von Netzen zur Notfallwarnung im Fall von
Schwachstellen, Bedrohungen und Problemen der Cyber-Si-
cherheit.

2. Erhöhung des Problembewusstseins, um den Interessen-
gruppen das Verständnis der Beschaffenheit und des Umfangs
ihrer kritischen Informationsinfrastrukturen sowie der Rolle
zu erleichtern, die ihnen beim Schutz dieser Informationsin-
frastrukturen jeweils zukommt.

3. Prüfung der Infrastrukturen und Feststellung eventueller
Interdependenzen, wodurch der Schutz dieser Infrastrukturen
verbessert wird.

4. Förderung von Partnerschaften zwischen öffentlichen wie
privaten Interessengruppen, mit dem Ziel, Informationen über
kritische Informationsinfrastrukturen auszutauschen und zu
analysieren und so Beschädigungen dieser Infrastrukturen
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oder Angriffe auf sie zu verhindern, zu untersuchen und Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen.

5. Schaffung und Unterhaltung von Kommunikationsnetzen
für den Krisenfall sowie deren Erprobung, mit dem Ziel, ihre
Sicherheit und Stabilität in Notfällen zu gewährleisten.

6. Gewährleistung dessen, dass Politiken, die die Verfügbar-
keit von Daten betreffen, der Notwendigkeit des Schutzes von
kritischen Informationsinfrastrukturen Rechnung tragen. 

7. Erleichterung der Rückverfolgung von Angriffen auf kri-
tische Informationsinfrastrukturen und gegebenenfalls Offen-
legung der diesbezüglichen Informationen an andere Staaten.

8. Abhaltung von Ausbildungskursen und Übungen zur Ver-
besserung der Antwortkapazität und Erprobung von Konti-
nuitäts- und Eventualfallplänen im Falle eines Angriffs auf
die Informationsinfrastrukturen und Ermutigung von Interes-
sengruppen, ähnliche Tätigkeiten durchzuführen.

9. Gewährleistung angemessener materiellrechtlicher und
verfahrensrechtlicher Vorschriften und Bereitstellung von
ausgebildetem Personal, damit die Staaten Angriffe auf kriti-
sche Informationsinfrastrukturen untersuchen und strafrecht-
lich verfolgen und diese Untersuchungen gegebenenfalls mit
anderen Staaten koordinieren können.

10.Gegebenenfalls Zusammenarbeit auf internationaler Ebe-
ne, um kritische Informationsinfrastrukturen zu schützen, na-
mentlich durch die Entwicklung und Koordinierung von Not-
fallwarnsystemen, die Weitergabe und Analyse von Informa-
tionen über Schwachstellen, Bedrohungen und Zwischenfälle
und die Koordinierung von Untersuchungen von Angriffen
auf diese Infrastrukturen im Einklang mit den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften.

11.Förderung der nationalen und internationalen Forschung
und Entwicklung sowie der Anwendung von den internationa-
len Normen entsprechenden Sicherheitstechnologien.

RESOLUTION 58/200

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.2, Ziffer 14)25.

58/200. Wissenschaft und Technologie im Dienste der
Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Anerkennung der Rolle, die die internationale wissen-
schaftliche und technische Zusammenarbeit bei der Vermin-
derung des technologischen Abstands und der digitalen Kluft
zwischen Nord und Süd spielen kann,

sowie in Anerkennung dessen, wie wichtig die Nord-Süd-
sowie die Süd-Süd-Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wis-
senschaft und Technologie ist,

ferner in Anerkennung der maßgeblichen Rolle neuer und
in der Entwicklung befindlicher Technologien bei der Steige-
rung der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit der Na-
tionen und der Notwendigkeit, unter anderem Kapazitäten
aufzubauen, Maßnahmen zur Förderung des Transfers und
der Verbreitung von Technologien an die Entwicklungsländer
zu ergreifen sowie Aktivitäten des Privatsektors zu fördern
und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Wissenschaft und
Technologie zu schärfen, 

in Bekräftigung der Notwendigkeit, die Tätigkeiten der
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet von Wissenschaft und Technologie zu verstärken, so-
wie die Rolle der Kommission für Wissenschaft und Techno-
logie im Dienste der Entwicklung bei der Beratung in Grund-
satzfragen, insbesondere Fragen, die für die Entwicklungslän-
der von Bedeutung sind, auszubauen,

in Anerkennung der Rolle der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien bei der Entwicklungsförderung und ih-
res wichtigen Beitrags zur Bewältigung der Herausforderung,
die die Überbrückung der digitalen Kluft darstellt, und in die-
ser Hinsicht unter Begrüßung der Einberufung der ersten Pha-
se des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft, die vom
10. bis 12. Dezember 2003 in Genf abgehalten wurde, und
seiner zweiten Phase, die vom 16. bis 18. November 2005 in
Tunis stattfinden soll,

es begrüßend, dass die Kommission für die Zeit zwischen
den Tagungen der Jahre 2003-2004 das Thema "Förderung
des Einsatzes von Wissenschaft und Technologie zur Ver-
wirklichung der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen enthaltenen Entwicklungsziele" zum Hauptthema
ihrer Tätigkeit bestimmt hat, was vom Wirtschafts- und So-
zialrat in seiner Resolution 2003/56 vom 24. Juli 2003 be-
grüßt wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die die Kom-
mission zwischen ihren Tagungen der Jahre 2001-2003 zum
Thema "Technologieentwicklung und Kapazitätsaufbau zur
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit in einer digitalen Ge-
sellschaft", insbesondere zu den Indizes der Entwicklung von
Informations- und Kommunikationstechnologien, geleistet
hat, die einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung des Welt-
gipfels über die Informationsgesellschaft darstellen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Wirkung der neuen Biotechnologien, unter besonde-
rer Berücksichtigung der nachhaltigen Entwicklung, ein-
schließlich der Ernährungssicherung, der Gesundheit und der
wirtschaftlichen Produktivität26,

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/56 des
Wirtschafts- und Sozialrats, in der der Rat die Kommission
bat, mit der Arbeitsgruppe Informations- und Kommunika-
tionstechnologien eng zusammenzuarbeiten, um den Aus-
tausch von Informationen und die Koordinierung der Tätig-
keiten auf dem Gebiet der Informations- und Kommunika-

25 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 26 A/58/76.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
tionstechnologien zu fördern und so einen Beitrag zum Welt-
gipfel über die Informationsgesellschaft zu leisten,

1. fordert die auf dem Gebiet der Biotechnologie täti-
gen zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen
auf, gemeinsam darauf hinzuwirken, dass die Länder fundier-
te wissenschaftliche Informationen und praktische Beratung
erhalten, damit sie diese Technologien nach Bedarf zur För-
derung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung nut-
zen können;

2. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalse-
kretärs betreffend die Schaffung eines integrierten Planungs-
rahmens für Biotechnologieentwicklung im System der Ver-
einten Nationen, wie in seinem Bericht26 enthalten, und er-
sucht ihn, weiter über den Stand der Koordinierung zwischen
den zuständigen Organisationen und Organen des Systems
der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten, mit dem Ziel, die
Koordinierung der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Biotechno-
logie, insbesondere der Förderung der Biotechnologie im Sy-
stem der Vereinten Nationen, zu stärken;

3. nimmt außerdem Kenntnis von der Veröffentlichung
"Information and Communications Technology Development
Indices"27 (Indizes der Entwicklung von Informations- und
Kommunikationstechnologien) und bittet die Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsgruppe Informations- und Kommu-
nikationstechnologien und der Internationalen Fernmelde-
union die genannte Veröffentlichung als Teil ihres Beitrags zu
dem Weltgipfel über die Informationsgesellschaft zu aktuali-
sieren, erinnernd an die Resolution 56/183 der Generalver-
sammlung vom 21. Dezember 2001, in der die Versammlung
alle zuständigen Organe der Vereinten Nationen ermutigte,
wirksame Beiträge zu leisten und aktiv daran mitzuwirken;

4. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin da-
für zu sorgen, dass die Kommission und ihr Sekretariat inner-
halb der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen die erforderlichen Ressourcen erhalten, damit die
Kommission ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/201

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.3, Ziffer 8)28.

58/201. Aktionsprogramm von Almaty: Befriedigung der
besonderen Bedürfnisse der Binnenentwick-
lungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten
Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Tran-
sitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwick-
lungsländern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/180 vom 21. De-
zember 2001, in der sie den Generalsekretär ersuchte, 2003
die internationale Ministertagung einzuberufen, die jetzt die
Bezeichnung "Internationale Ministerkonferenz der Binnen-
und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und der in-
ternationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen über die
Zusammenarbeit im Transitverkehr" trägt, sowie auf ihre Re-
solution 57/242 vom 20. Dezember 2002,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Ergebnisse der Internationalen Ministerkonfe-
renz der Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geber-
länder und der internationalen Finanz- und Entwicklungsin-
stitutionen über die Zusammenarbeit im Transitverkehr29; 

2. spricht der Regierung Kasachstans ihren tief emp-
fundenen Dank aus für die Ausrichtung der Internationalen
Ministerkonferenz in Almaty am 28. und 29. August 2003;

3. macht sich das Aktionsprogramm von Almaty: Be-
friedigung der besonderen Bedürfnisse der Binnenentwick-
lungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten Rahmenplans
für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen Binnen-
und Transitentwicklungsländern30 und die Erklärung von Al-
maty31 zu eigen, die von der Internationalen Ministerkonfe-
renz verabschiedet wurden;

4. fordert die vollständige und wirksame Durchführung
des Aktionsprogramms von Almaty;

5. beschließt, den Punkt "Spezifische Maßnahmen im
Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Pro-
blemen der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Inter-
nationalen Ministerkonferenz der Binnen- und Transitent-
wicklungsländer, der Geberländer und der internationalen Fi-
nanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenar-
beit im Transitverkehr" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
den Stand der Durchführung des Aktionsprogramms von Al-
maty vorzulegen.

27 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.03.II.D.14.
28 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

29 A/58/388.
30 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.
31 Ebd., Anhang II.
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RESOLUTION 58/202

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.5, Ziffer 7)32.

58/202. Internationales Finanzsystem und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/186 vom 20. De-
zember 2000 und 56/181 vom 21. Dezember 2001 mit dem
Titel "Errichtung eines stärkeren und stabilen internationalen
Finanzsystems, das den Prioritäten auf dem Gebiet des
Wachstums und der Entwicklung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, und der Förderung wirtschaftlicher und so-
zialer Gerechtigkeit Rechnung trägt" sowie auf ihre Resolu-
tion 57/241 vom 20. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs am 8. September 2000 verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen33, ihre Resolution
56/210 B vom 9. Juli 2002, in der sie sich den von der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verab-
schiedeten Konsens von Monterrey34 und den am 4. Septem-
ber 2002 verabschiedeten Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")35 zu eigen machte,

hervorhebend, dass das internationale Finanzsystem eine
nachhaltige Entwicklung, ein beständiges Wirtschaftswachs-
tum und die Verringerung der Armut fördern und dabei
gleichzeitig die kohärente Mobilisierung aller Quellen der
Entwicklungsfinanzierung ermöglichen sollte, einschließlich
innerstaatlicher Ressourcen, internationaler Investitionsströ-
me, der öffentlichen Entwicklungshilfe, der Erleichterung der
Auslandsschuldenlast und eines offenen, gerechten, regelge-
stützten, berechenbaren und nichtdiskriminierenden globalen
Handelssystems,

erneut erklärend, dass die erfolgreiche Verwirklichung
der Entwicklungsziele und der Ziele der Armutsbekämpfung
von einer guten Staatsführung innerhalb eines jeden Landes
sowie von einer guten Weltordnungspolitik abhängt, und her-
vorhebend, dass eine solide Wirtschaftspolitik, gefestigte, auf
die Bedürfnisse der Menschen eingehende, demokratische In-
stitutionen und eine verbesserte Infrastruktur die Grundlage
für ein beständiges Wirtschaftswachstum, die Beseitigung der
Armut und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind,

sowie erneut erklärend, dass die Führungsrolle der Ver-
einten Nationen bei der Entwicklungsförderung gestärkt wer-
den muss,

das zunehmende Zusammenwirken zwischen den Verein-
ten Nationen und den internationalen Finanz- und Handelsin-
stitutionen begrüßend, gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen und im Einklang mit
den entsprechenden Übereinkünften36,

in Ermutigung weiterer Fortschritte in der Frage der Teil-
habe der Entwicklungsländer an den Prozessen der internatio-
nalen Beschlussfassung und Normensetzung auf wirtschaftli-
chem Gebiet, namentlich an denen der Bretton-Woods-Insti-
tutionen und anderer Wirtschafts- und Finanzinstitutionen
und Ad-hoc-Gruppierungen, und gleichzeitig die Maßnahmen
begrüßend, die unternommen wurden, um die Kapazität der
Entwicklungsländer zur wirksamen Mitwirkung in den inter-
nationalen Finanzinstitutionen zu stärken,

anerkennend, wie dringend notwendig es ist, die Kohä-
renz, Lenkung und Konsistenz der internationalen Geld-, Fi-
nanz- und Handelssysteme zu verbessern, und wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass sie offen und fair sind und alle Län-
der einschließen, damit sie die Anstrengungen ergänzen, die
die einzelnen Staaten auf dem Gebiet der Entwicklung unter-
nehmen, um ein beständiges Wirtschaftswachstum und die
Verwirklichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele zu gewährleisten, namentlich auch der in der Millenni-
ums-Erklärung enthaltenen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs37;

2. erkennt an, dass es immer deutlichere erste Anzei-
chen dafür gibt, dass die Wirtschaftstätigkeit in zahlreichen
Volkswirtschaften allmählich zunimmt, stellt aber gleichzei-
tig mit Besorgnis fest, dass sich die Weltwirtschaft nicht über-
all gleichmäßig erholt hat, was die Anstrengungen in Frage
stellt, die die Entwicklungsländer unternehmen, um die Ar-
mut zu beseitigen und ein beständiges Wirtschaftswachstum
zu gewährleisten, und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass al-
le Länder und Institutionen zusammenarbeiten, um mit den
Gefahren der finanziellen Instabilität fertig zu werden und ei-
ne starke und stetige Erholung zu gewährleisten;

3. bittet die entwickelten Länder, insbesondere die gro-
ßen Industrieländer, die Auswirkungen zu berücksichtigen,
die ihre makroökonomischen Politiken auf das Wachstum und
die Entwicklung auf internationaler Ebene haben;

4. erkennt die Besorgnis an, dass die Entwicklungslän-
der insgesamt im Jahr 2002 im sechsten Jahr in Folge einen
Nettoabfluss an Finanzmitteln zu verzeichnen hatten, und un-
terstreicht, dass nach Bedarf Maßnahmen auf nationaler und
internationaler Ebene ergriffen werden müssen, um dieses
Problem anzugehen, und nimmt gleichzeitig Kenntnis von
den bislang hierzu unternommenen Anstrengungen sowie da-

32 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
33 Siehe Resolution 55/2.
34 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
35 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.

36 Dazu gehören unter anderem die am 15. April 1948 zwischen den Ver-
einten Nationen und dem Internationalen Währungsfonds (Vereinte Na-
tionen, Treaty Series, Vol. 16, Nr. 108) und zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(ebd., Vol. 16, Nr. 109) geschlossenen Übereinkünfte. 
37 A/58/369.
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von, dass diese Abflüsse bei einigen Entwicklungsländern
derzeit auf positive Handelsbilanzentwicklungen hindeuten,
die unter anderem für die Schuldentilgung notwendig sind
und den Erwerb ausländischer Vermögenswerte ermöglichen;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, wirksame Maßnah-
men zu verabschieden, darunter nach Bedarf auch neue Fi-
nanzmechanismen, um die Anstrengungen der Entwicklungs-
länder zur Verwirklichung eines beständigen Wirtschafts-
wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung, zur Verrin-
gerung der Armut und zur Stärkung ihrer demokratischen Sy-
steme zu unterstützen, und bekräftigt gleichzeitig, dass jedes
Land die Hauptverantwortung für seine eigene wirtschaftliche
und soziale Entwicklung trägt und dass der nationalen Politik
die Hauptrolle im Entwicklungsprozess zukommt;

6. unterstreicht die Bedeutung starker innerstaatlicher
Institutionen, wenn es darum geht, die Wirtschaftstätigkeit
und die Finanzstabilität mit dem Ziel der Herbeiführung von
Wachstum und Entwicklung zu fördern, unter anderem durch
eine solide makroökonomische Politik und durch Maßnah-
men zur Stärkung der ordnungspolitischen Systeme des Un-
ternehmens-, Finanz- und Bankensektors, und unterstreicht
außerdem, dass internationale Kooperationsinitiativen auf
diesen Gebieten den Zufluss von Kapital in die Entwicklungs-
länder fördern sollten;

7. unterstreicht, wie wichtig die Förderung der interna-
tionalen Finanzstabilität und eines nachhaltigen Wachstums
ist, und begrüßt die diesbezüglichen Anstrengungen des Inter-
nationalen Währungsfonds und des Forums für Finanzstabili-
tät sowie die Tatsache, dass der Internationale Währungs- und
Finanzausschuss geprüft hat, wie die Instrumente zur Förde-
rung der internationalen Finanzstabilität und zur Verbesse-
rung der Krisenprävention verfeinert werden können, nament-
lich durch eine ausgewogenere und genauere Überwachung
der Kapitalmärkte und der Länder, die in struktureller und re-
gionaler Hinsicht von Bedeutung sind, um unter anderem Pro-
bleme und Gefahren möglichst früh zu erkennen und geeigne-
te grundsatzpolitische Maßnahmen zu fördern, eine angemes-
sene vorbeugende Unterstützung zur Bewältigung externer
Krisen zu gewähren und die Transparenz makroökonomi-
scher Daten und statistischer Informationen über die interna-
tionalen Kapitalströme weiter zu verbessern;

8. erklärt in dieser Hinsicht erneut, dass Maßnahmen
zur Abfederung übermäßiger Schwankungen der kurzfristi-
gen Kapitalströme und zur Verbesserung der Transparenz der
Finanzströme und der Informationen darüber wichtig sind und
erwogen werden müssen;

9. verweist auf die Auswirkungen von Finanzkrisen auf
Entwicklungs- und Transformationsländer, unabhängig von
ihrer Größe, beziehungsweise die Gefahr ihrer Ansteckung,
unterstreicht die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die in-
ternationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der Interna-
tionale Währungsfonds, über eine geeignete Palette von Fi-
nanzfazilitäten und -mitteln verfügen, um rechtzeitig auf an-
gemessene Weise und im Einklang mit ihrer Grundsatzpolitik
auf solche Krisen reagieren zu können;

10. verweist außerdem darauf, wie wichtig es ist, dass
die derzeit zur Reform des internationalen Finanzsystems un-
ternommenen Initiativen gefördert werden, wie in dem Kon-
sens von Monterrey34 vorgesehen, betont, dass diese Anstren-
gungen unter wirksamer Teilhabe der Entwicklungs- und der
Transformationsländer unternommen werden müssen, und er-
mutigt den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank
in dieser Hinsicht, die Frage der Mitbestimmung und der
wirksamen Teilhabe dieser Länder weiter zu prüfen, wie in
den Kommuniqués des Internationalen Währungs- und Fi-
nanzausschusses und des Entwicklungsausschusses auf ihren
am 21. und 22. September 2003 in Dubai abgehaltenen letzten
Tagungen vorgesehen, und sieht der Behandlung eines "Fahr-
plans" zu dieser Frage auf ihrer nächsten Tagung im April
2004 mit Interesse entgegen; 

11. begrüßt die laufenden Arbeiten des Internationalen
Währungsfonds bezüglich Quoten und nimmt Kenntnis vom
Abschluss der zwölften Allgemeinen Überprüfung der Quo-
ten durch den Fonds, aus deren Bericht hervorgeht, dass der
derzeitige Stand der Mittel des Fonds ausreichend ist und dass
das Exekutivdirektorium die Absicht hat, die Hinlänglichkeit
der Mittel des Fonds während der dreizehnten Allgemeinen
Überprüfung genau zu überwachen und zu bewerten, Maß-
nahmen zu erwägen, um eine Quotenaufteilung zu erreichen,
die die Entwicklungen der Weltwirtschaft widerspiegelt, und
Maßnahmen zu erwägen, wie die Lenkung des Fonds gestärkt
werden kann;

12. betont, dass es unerlässlich ist, eine wirksame und
ausgewogene Teilhabe der Entwicklungsländer an der Ausar-
beitung von finanziellen Normen und Regeln zu gewährlei-
sten, und unterstreicht die Notwendigkeit, als Beitrag zur Ver-
ringerung der Anfälligkeit für Finanzkrisen und der Anstek-
kungsgefahr die freiwillige und stufenweise Anwendung die-
ser Normen und Regeln sicherzustellen;

13. bittet die multilateralen und regionalen Entwick-
lungsbanken und Entwicklungsfonds, auch weiterhin eine
entscheidende Rolle bei der Deckung des Entwicklungsbe-
darfs der Entwicklungs- und Transformationsländer zu spie-
len, so auch nach Bedarf durch koordinierte Maßnahmen, und
betont, dass gestärkte regionale Entwicklungsbanken und
subregionale Finanzinstitutionen die nationalen und regiona-
len Entwicklungsanstrengungen mit flexibler finanzieller Un-
terstützung flankieren und so die Eigenverantwortung und die
Gesamteffizienz steigern, und zudem den Entwicklungslän-
dern unter ihren Mitgliedern als wichtige Quelle des Wissens
und des Sachverstands dienen;

14. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen auf,
bei der grundsatzpolitischen Beratung und der Bereitstellung
finanzieller Unterstützung an die Mitgliedstaaten auf nationa-
ler Eigenverantwortung beruhenden Reform- und Entwick-
lungsstrategien zu folgen, den besonderen Erfordernissen und
Durchführungskapazitäten der Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer gebührend Rechnung zu tragen und die negati-
ven Auswirkungen der Anpassungsprogramme auf die
schwächeren Gesellschaftsgruppen auf ein Mindestmaß zu re-
duzieren und gleichzeitig zu bedenken, wie wichtig gleich-
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stellungsorientierte Beschäftigungs- und Armutsminderungs-
politiken und -strategien sind;

15. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass mit souverä-
nen Schulden zusammenhängende Krisen auf geordnete Wei-
se beigelegt werden, stellt fest, dass bei internationalen
Staatsanleihen in zunehmendem Maße freiwillig Umschul-
dungsklauseln angewandt werden, und nimmt Kenntnis von
den Anstrengungen, die staatliche Schuldner und private
Gläubiger unternehmen, um einen freiwilligen Verhaltensko-
dex für die Beilegung von mit staatlichen Schulden zusam-
menhängenden Krisen auszuarbeiten;

16. ermutigt die Anstrengungen, die unternommen wer-
den, namentlich diejenigen der Bretton-Woods-Institutionen,
um die Schuldentragfähigkeit der Länder mit niedrigem und
mittlerem Einkommen besser zu bewerten, indem unter ande-
rem bessere Instrumente zur Bewältigung plötzlicher Außen-
einwirkungen ausgearbeitet werden und den landesspezifi-
schen Faktoren Rechnung getragen wird; 

17. ermutigt außerdem dazu, Vorschläge zur Entwick-
lung innovativer öffentlicher und privater Mechanismen zur
Entwicklungsfinanzierung zu behandeln, ohne dass die Ent-
wicklungsländer dadurch ungebührlich belastet werden, so-
wie in den geeigneten Foren die Ergebnisse der vom General-
sekretär erbetenen Analyse möglicher innovativer Finanzie-
rungsquellen zu untersuchen, unter Kenntnisnahme des Vor-
schlags, zugeteilte Sonderziehungsrechte für Entwicklungs-
zwecke einzusetzen, und dabei zu berücksichtigen, dass jede
Evaluierung der Zuteilung von Sonderziehungsrechten in
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen des Internationa-
len Währungsfonds und der gültigen Geschäftsordnung des
Fonds erfolgen muss, was die Berücksichtigung des weltwei-
ten Liquiditätsbedarfs auf internationaler Ebene erfordert;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

19. beschließt, den Unterpunkt "Internationales Finanz-
system und Entwicklung" unter dem Punkt "Fragen der ma-
kroökonomischen Politik" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/203

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.5, Ziffer 7)38.

58/203. Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/164 vom 16. De-
zember 1996, 52/185 vom 18. Dezember 1997, 53/175 vom
15. Dezember 1998, 54/202 vom 22. Dezember 1999, 55/184
vom 20. Dezember 2000, 56/184 vom 21. Dezember 2001
und 57/240 vom 20. Dezember 2002 über die Verstärkung der

internationalen Zusammenarbeit im Hinblick auf eine dauer-
hafte Lösung des Auslandsverschuldungsproblems der Ent-
wicklungsländer,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen39,

in Bekräftigung des auf der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsenses
von Monterrey40, in dem anerkannt wird, dass eine nachhalti-
ge Schuldenfinanzierung ein wichtiges Element zur Mobili-
sierung von Ressourcen für öffentliche und private Investitio-
nen ist,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom 23. Juni
2003 über die integrierte und koordinierte Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich,

besorgt darüber, dass die gegenwärtige Erholung der
Weltwirtschaft ungleichmäßig verläuft, jedoch entschlossen,
sicherzustellen, dass sie zu einem beständigen Wachstum der
Weltwirtschaft, zu nachhaltiger Entwicklung und zu einer
dauerhaften Lösung des Auslandsverschuldungsproblems der
Entwicklungsländer führt,

in diesem Zusammenhang feststellend, dass der Gesamt-
schuldenstand der Entwicklungsländer von 1,4216 Billionen
US-Dollar im Jahr 1990 auf 2,3842 Billionen Dollar im Jahr
2002 gestiegen ist,

mit großer Besorgnis feststellend, dass die fortbestehen-
den Schulden- und Schuldendienstprobleme der hochver-
schuldeten armen Entwicklungsländer eines von vielen Ele-
menten sind, die ihre Bemühungen um eine nachhaltige Ent-
wicklung beeinträchtigen, und eingedenk ihrer Auswirkungen
auf die Verwirklichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung enthaltenen Ziele,

mit Besorgnis feststellend, dass einige hochverschuldete
Entwicklungsländer mit niedrigen und mittleren Einkommen
nach wie vor ernsthafte Schwierigkeiten haben, ihren Schul-
dendienstverpflichtungen gegenüber dem Ausland nachzu-
kommen, wodurch ihre Anstrengungen, ein beständiges Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung zu ge-
währleisten, erheblich behindert werden,

feststellend, dass die Entwicklungsländer insgesamt im
Jahr 2002 im sechsten Jahr in Folge einen Nettoabfluss ihrer
Finanzmittel zu verzeichnen hatten, und unterstreichend, dass
gegebenenfalls Maßnahmen auf nationaler und internationa-
ler Ebene getroffen werden müssen, um dieses Problem anzu-
gehen und so die Aussichten für die Schuldentragfähigkeit zu
verbessern, jedoch gleichzeitig feststellend, dass diese Ab-
flüsse für einige Entwicklungsländer zum gegenwärtigen

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

39 Siehe Resolution 55/2.
40 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Zeitpunkt ein Anzeichen für positive Entwicklungen in der
Handelsbilanz sind und dass sie unter anderem notwendig wa-
ren, um Schulden zu tilgen,

überzeugt, dass ein verbesserter Marktzugang für Güter
und Dienstleistungen, die für die Entwicklungsländer im Hin-
blick auf die Ausfuhr von Interesse sind, erheblich zur Schul-
dentragfähigkeit in den Entwicklungsländern beiträgt,

erfreut über die positive Wirkung der erweiterten Initiati-
ve für hochverschuldete arme Länder, jedoch gleichzeitig an-
erkennend, dass nach wie vor erhebliche Herausforderungen
bestehen, und mit der Bitte an alle entwickelten bilateralen
Gläubigerländer, als einseitige Maßnahme bis zu 100 Prozent
aller Forderungen zu erlassen, die nach der Schuldenerleich-
terung im Rahmen der Initiative für hochverschuldete arme
Länder noch bestehen,

sowie erfreut über die Maßnahmen, die Gläubigerländer
im Rahmen des Pariser Clubs und einige Gläubigerländer
durch die Streichung bilateraler Schulden ergriffen haben,
und alle Gläubigerländer nachdrücklich auffordernd, sich an
den Anstrengungen zur Behebung der Auslandsverschul-
dungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungsländer
zu beteiligen, und von dem Evian-Ansatz des Pariser Clubs
vom Oktober 2003 sowie davon Kenntnis nehmend, dass
Schuldenerleichterung kein Ersatz für alternative Finanzie-
rungsquellen ist,

unter Betonung der wichtigen Rolle, die den Gläubigern
aus dem Privatsektor bei der Schuldenerleichterung und der
Schuldentragfähigkeit zukommt,

unter Begrüßung der Aufforderung in dem Kommuniqué,
das von dem gemeinsamen Entwicklungsausschuss des Inter-
nationalen Währungsfonds und der Weltbank am 22. Septem-
ber 2003 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) herausge-
geben wurde und in dem alle öffentlichen und kommerziellen
Gläubiger nachdrücklich aufgefordert werden, sich an der In-
itiative für hochverschuldete arme Länder zu beteiligen,

in Anbetracht der gegenwärtigen Debatte über die Um-
strukturierung staatlicher Schulden, insbesondere die von
staatlichen Schuldnern und privaten Gläubigern angeführten
Bemühungen, einen freiwilligen Verhaltenskodex zu erarbei-
ten, und betonend, dass die Modalitäten für eine Umstruktu-
rierung staatlicher Schulden freiwillig, marktfreundlich und
flexibel sein, die konkreten Gegebenheiten der einzelnen Län-
der gebührend berücksichtigen und das Ergebnis der Beteili-
gung aller in Betracht kommenden Interessengruppen sein
sollen,

feststellend, dass sowohl Entwicklungs- als auch entwik-
kelte Länder immer häufiger freiwillig Umschuldungsklau-
seln in Anleiheverträge aufnehmen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs41;

2. bekräftigt die in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen39 zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit,
die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer mit niedrigen
und mittleren Einkommen umfassend und wirksam anzuge-
hen, indem auf nationaler und internationaler Ebene verschie-
dene Maßnahmen ergriffen werden, die ihre Schulden auf lan-
ge Sicht tragbar werden lassen;

3. betont, dass das internationale Finanzsystem sowie
verstärkte öffentliche und private Außenfinanzierung und
ausländische Direktinvestitionen Schlüsselelemente für eine
dauerhafte Lösung des Auslandsverschuldungsproblems der
Entwicklungsländer sind;

4. betont, dass eine nachhaltige Schuldenfinanzierung
ein wichtiges Element zur Mobilisierung von Ressourcen für
öffentliche und private Investitionen ist und dass umfassende
nationale Strategien für die Überwachung und das Manage-
ment der Auslandsverbindlichkeiten, als Teil der innerstaatli-
chen Voraussetzungen für eine tragbare Verschuldung, na-
mentlich einer soliden makroökonomischen Politik und einer
ordnungsgemäßen Verwaltung der öffentlichen Mittel, ein
Schlüsselelement zur Verringerung der Risikoanfälligkeit der
Länder sind;

5. begrüßt die Arbeitsgruppe der Welthandelsorganisa-
tion für Handel, Schulden und Finanzen und ihr Mandat, die
Beziehung zwischen Handel, Schulden und Finanzen zu un-
tersuchen, um das multilaterale Handelssystem besser zu be-
fähigen, zu einer dauerhaften Lösung des Auslandsverschul-
dungsproblems der Entwicklungsländer und der am wenig-
sten entwickelten Länder beizutragen, und die Kohärenz der
internationalen Handels- und Finanzpolitik zu stärken, mit
dem Ziel, das multilaterale Handelssystem vor den Auswir-
kungen finanzieller und monetärer Instabilität zu schützen,
und nimmt Kenntnis von dem Bericht der Arbeitsgruppe vom
11. Juli 2003 an den Allgemeinen Rat der Welthandelsorgani-
sation42;

6. erkennt an, dass Gläubiger und Schuldner die Ver-
antwortung für die Verhütung und Überwindung untragbarer
Verschuldungssituationen teilen müssen und dass Schulden-
erleichterungen eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung
von Mitteln zur Verwendung für Tätigkeiten spielen können,
die mit der Armutsbeseitigung, der Herbeiführung eines be-
ständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Ent-
wicklung und mit der Verwirklichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, namentlich der in der Millenni-
ums-Erklärung enthaltenen Ziele, vereinbar sind, und fordert
die Länder in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, die
durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch die Strei-
chung und Reduzierung von Schulden, freigesetzten Mittel
auf diese Ziele zu lenken;

7. betont, dass die Schuldentragfähigkeit vom Zusam-
menwirken zahlreicher Faktoren auf internationaler und na-
tionaler Ebene abhängt, unterstreicht, dass für die endgültige

41 A/58/290. 42 WT/WGTDF/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Beurteilung der Schuldentragfähigkeit nicht ausschließlich
ein einziger Indikator herangezogen werden soll, und betont,
dass die Gegebenheiten des jeweiligen Landes zu berücksich-
tigen sind;

8. erinnert an die in der Millenniums-Erklärung enthal-
tene Aufforderung an die Industrieländer, ohne weitere Ver-
zögerungen das erweiterte Schuldenerleichterungsprogramm
für die hochverschuldeten armen Länder durchzuführen und
übereinzukommen, alle bilateralen öffentlichen Schulden die-
ser Länder zu streichen, wenn diese sich im Gegenzug ver-
pflichten, nachprüfbare Maßnahmen zur Armutsminderung
zu ergreifen, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Ent-
scheidung derjenigen Länder, die bereits entsprechende Maß-
nahmen getroffen haben, wobei sie hervorhebt, dass Schul-
denerleichterungen, die in Ergänzung dieses Rahmens ge-
währt werden, als zusätzlich zu betrachten sind;

9. fordert die hochverschuldeten armen Länder auf, so-
fern noch nicht geschehen, so bald wie möglich die grundsatz-
politischen Maßnahmen zu ergreifen, die für die Zugangsbe-
rechtigung im Rahmen der erweiterten Initiative für hochver-
schuldete arme Länder und für die Erreichung des Entschei-
dungspunkts erforderlich sind, unter anderem nach Möglich-
keit durch die Ausarbeitung von Armutsbekämpfungsstrate-
gien;

10. betont die Notwendigkeit, dass alle Gläubiger, na-
mentlich im Pariser und Londoner Club und in anderen ein-
schlägigen Foren, nach Bedarf Entschuldungsmaßnahmen
energisch und zügig vorantreiben, und begrüßt andere bilate-
rale Initiativen, die mit dem Ziel des Verschuldungsabbaus
unternommen wurden, um so zur Schuldentragfähigkeit bei-
zutragen und die nachhaltige Entwicklung zu erleichtern;

11. fordert die internationale Gemeinschaft, namentlich
das System der Vereinten Nationen, auf und bittet die Bretton-
Woods-Institutionen sowie den Privatsektor, geeignete Maß-
nahmen und Initiativen zu ergreifen, um die Verpflichtungen,
Vereinbarungen und Beschlüsse der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, insbesondere soweit sie
die Frage des Auslandsverschuldungsproblems der Entwick-
lungsländer betreffen, umzusetzen, und unterstreicht in dieser
Hinsicht die Notwendigkeit,

a) die erweiterte Initiative für hochverschuldete arme
Länder, die ausschließlich aus zusätzlichen Mitteln finanziert
werden sollte, rasch, wirksam und vollständig umzusetzen
und dabei die Notwendigkeit einer fairen, ausgewogenen und
transparenten Lastenteilung zwischen den internationalen öf-
fentlichen Gläubigern und anderen Geberländern zu betonen
und gegebenenfalls Maßnahmen zum Ausgleich grundlegen-
der Veränderungen der wirtschaftlichen Umstände derjenigen
Entwicklungsländer in Erwägung zu ziehen, deren Schulden-
last auf Grund von Naturkatastrophen, schweren Terms-of-
Trade-Schocks oder Konflikten untragbar geworden ist, wo-
bei die bereits ergriffenen Initiativen zum Verschuldungsab-
bau zu berücksichtigen sind;

b) die hochverschuldeten armen Länder auch weiterhin
zu einem nachhaltigen Engagement dafür zu bewegen, die in-

nerstaatliche Politik und die Wirtschaftsführung zu verbes-
sern, den Aufbau von Kapazitäten zur Bewirtschaftung finan-
zieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu unterstüt-
zen, die volle Beteiligung aller betroffenen Gläubiger an
Schuldenerleichterungsmaßnahmen sowie deren Erbringung
sicherzustellen, eine angemessene und ausreichend konzes-
sionäre Finanzierung durch die internationalen Finanzinstitu-
tionen und die Gebergemeinschaft sicherzustellen und weite-
re Möglichkeiten zur Behandlung der schwierigen Fragen der
Schuldenerleichterung hochverschuldeter armer Länder un-
tereinander sowie von Rechtsstreitigkeiten zwischen Gläubi-
gern zu sondieren;

c) auch weiterhin internationale Schuldner und Gläubi-
ger in den entsprechenden internationalen Foren zusammen-
zubringen, um zu einer raschen, effizienten Umstrukturierung
untragbarer Schuldenlasten zu gelangen, unter Berücksichti-
gung der Notwendigkeit, den Privatsektor in die Lösung von
Krisen einzubeziehen;

d) die Probleme in Bezug auf die Schuldentragfähigkeit
anzuerkennen, denen sich einige Länder mit niedrigem Ein-
kommen gegenübersehen, die nicht hochverschuldet sind,
insbesondere, soweit sie mit außergewöhnlichen Umständen
konfrontiert sind, und dabei davon Kenntnis zu nehmen, dass
der Pariser Club seine Behandlung der nicht hochverschulde-
ten armen Entwicklungsländer speziell auf diese Länder zuge-
schnitten hat, um sicherzustellen, dass die Umschuldung den
nicht hochverschuldeten armen Schuldnerländern eine Schul-
denbehandlung gewährt, die ihren finanziellen Bedürfnissen
sowie dem Ziel, eine langfristige Schuldentragfähigkeit zu
gewährleisten, gerecht wird;

e) untragbare Schuldenlasten von Entwicklungslän-
dern durch Maßnahmen wie Schuldenerleichterung und gege-
benenfalls Schuldenerlass sowie andere innovative Mechanis-
men zu verringern, die darauf gerichtet sind, die Schuldenpro-
bleme der Entwicklungsländer umfassend anzugehen, insbe-
sondere diejenigen der ärmsten und am stärksten verschulde-
ten Länder;

f) die Erkundung innovativer Mechanismen zur umfas-
senden Bewältigung der Verschuldungsprobleme von Ent-
wicklungsländern, einschließlich Länder mit mittleren Ein-
kommen und Transformationsländer, anzuregen; solche Me-
chanismen können nach Bedarf Schuldenerlasse gegen Förde-
rung der nachhaltigen Entwicklung oder Schuldenumwand-
lungsvereinbarungen mit mehreren Gläubigern umfassen;

g) wirksame Mechanismen zur Verfolgung der Schul-
denentwicklung in den Entwicklungsländern einzurichten und
die technische Hilfe beim Management der Auslandsschulden
und der Verfolgung der Schuldenentwicklung zu erhöhen, na-
mentlich durch verstärkte Zusammenarbeit und Koordinie-
rung zwischen den Organisationen, die Hilfe zu diesem
Zweck bereitstellen;

h) dafür zu sorgen, dass die für Schuldenerleichterun-
gen bereitgestellten Mittel nicht die Mittel schmälern, die für
die öffentliche Entwicklungshilfe an die Entwicklungsländer
zur Verfügung gehalten werden, und sicherzustellen, dass
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Vereinbarungen über eine Schuldenerleichterung nach Mög-
lichkeit eine unfaire Belastung anderer Entwicklungsländer
vermeiden;

i) es zu begrüßen, dass alle relevanten Interessengrup-
pen in den geeigneten Foren die Schaffung eines internationa-
len Schuldenbereinigungsmechanismus erwägen, der eine
Notfinanzierung in Krisenfällen nicht ausschließt, eine faire
Lastenteilung fördert und das Risiko fahrlässigen Verhaltens
minimiert, und über den Schuldner und Gläubiger auf Dauer
nicht tragbare Schulden gemeinsam rasch und effizient um-
strukturieren können;

j) einen Katalog von klaren Grundsätzen für die Be-
wältigung und Beilegung von Finanzkrisen festzulegen, die
eine faire Lastenteilung zwischen dem öffentlichen und dem
privaten Sektor sowie zwischen Schuldnern, Gläubigern und
Investoren vorsehen, und gleichzeitig anzuerkennen, dass ein
flexibles Instrumentarium erforderlich ist, um den unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten und Kapazitäten
der einzelnen Länder in geeigneter Weise gerecht zu werden;

12. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Auswahlkri-
terien der erweiterten Initiative für hochverschuldete arme
Länder weiterhin flexibel angewandt werden, insbesondere
für Länder in Postkonfliktsituationen, und dass es geboten ist,
die Berechnungsverfahren und -hypothesen, die der Analyse
der Schuldentragfähigkeit zugrunde liegen, weiter zu prüfen;

13. betont, dass es geboten ist, in hochverschuldeten ar-
men Ländern in Postkonfliktsituationen in Absprache mit den
internationalen Finanzinstitutionen erste Normalisierungs-
schritte zu unternehmen, um gegebenenfalls zur Beseitigung
von Zahlungsrückständen dieser Länder bei internationalen
Finanzinstitutionen beizutragen;

14. bekräftigt, dass bei der Überprüfung der Schulden-
tragfähigkeit auch berücksichtigt werden soll, wie sich die
Schuldenerleichterung auf die Fortschritte bei der Verwirkli-
chung der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ent-
wicklungsziele auswirkt, und dass bei der Analyse der Schul-
dentragfähigkeit zum Abschlusszeitpunkt jede Veränderung
der globalen Wachstumsaussichten und der Austauschver-
hältnisse berücksichtigt werden muss, insbesondere bei roh-
stoffexportierenden Entwicklungsländern;

15. stellt fest, wie wichtig es ist, dass sich der Internatio-
nale Währungsfonds und die Weltbank weiter darum bemü-
hen, die Transparenz und Integrität der Schuldentragfähig-
keitsanalysen zu erhöhen, und dass sie bei der Abgabe grund-
satzpolitischer Empfehlungen, gegebenenfalls auch zu Schul-
denerleichterungen, alle grundlegenden Veränderungen in
Bezug auf die Schuldentragfähigkeit der Länder prüfen, die
durch Naturkatastrophen, schwere Terms-of-Trade-Schocks
oder Konflikte verursacht werden können;

16. unterstreicht, dass die institutionelle Kapazität der
Entwicklungsländer auf dem Gebiet des Schuldenmanage-
ments gestärkt werden muss, fordert die internationale Ge-
meinschaft auf, die diesbezüglichen Anstrengungen zu unter-
stützen, und unterstreicht in dieser Hinsicht, wie wichtig In-
itiativen wie beispielsweise das System für Schuldenmanage-

ment und Finanzanalyse43, die Leitlinien des Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank für das Staatsschuldenma-
nagement44 sowie das Kapazitätsaufbauprogramm für Schul-
denmanagement sind;

17. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds und
die Weltbank, in Zusammenarbeit mit den Regionalbanken,
Regionalkommissionen und multilateralen Institutionen die
Möglichkeit der Schaffung einer Beratungsgruppe für Aus-
landsschuldenmanagement zu untersuchen, um beste Verfah-
rensweisen zu entwickeln und die institutionelle Kapazität der
Entwicklungsländer für Schuldenmanagement zu stärken, un-
ter Berücksichtigung der bereits durchgeführten Arbeiten;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der eine um-
fassende und sachbezogene Analyse der Auslandsverschul-
dungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungsländer,
darunter auch der Probleme, die auf die globale finanzielle In-
stabilität zurückzuführen sind, einschließt;

19. beschließt, den Unterpunkt "Auslandsverschul-
dungskrise und Entwicklung" unter dem Punkt "Fragen der
makroökonomischen Politik" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/204

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/481/Add.6, Ziffer 8)45.

58/204. Rohstoffe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/236 vom 20. De-
zember 2002 und unter Betonung der dringenden Notwendig-
keit, ihre vollständige Durchführung sicherzustellen,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen46,

Kenntnis nehmend von dem Aktionsprogramm für die am
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-201047

43 Das System für Schuldenmanagement und Finanzanalyse ist ein von
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen ent-
wickeltes computergestütztes System zur Unterstützung der Entwick-
lungs- und Transformationsländer beim Aufbau geeigneter administrati-
ver, institutioneller und rechtlicher Strukturen für das wirksame Manage-
ment der öffentlichen In- und Auslandsschulden. Bis Dezember 2002
wurde das System in den für Schuldenmanagenment zuständigen Büros
von sechzig Ländern in Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und der
Karibik installiert.
44 Siehe www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng.
45 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
46 Siehe Resolution 55/2.
47 Siehe A/CONF.191/13, Kap. II.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
und von dem Bericht von 2002 über die am wenigsten entwik-
kelten Länder48,

sowie Kenntnis nehmend von der Ministererklärung der
vom 9. bis 14. November 2001 in Doha abgehaltenen vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation49,

ferner Kenntnis nehmend von dem auf der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten
Konsens von Monterrey50,

Kenntnis nehmend von den in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und in dem Aktionsplan des Welt-
ernährungsgipfels51 enthaltenen Zielen sowie von dem Ergeb-
nisdokument des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach52,
in dem das Versprechen, den Hunger zu beseitigen, erneut be-
kräftigt wird,

sowie Kenntnis nehmend von dem Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")53,

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels-
und Entwicklungsrats über seine fünfzigste Tagung54 sowie
von dem Bericht des Generalsekretärs der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen über die welt-
weiten Trends und Aussichten im Rohstoffbereich55 mit Emp-
fehlungen betreffend spezifische Maßnahmen im Zusammen-
hang mit den besonderen Bedürfnissen und Problemen der
rohstoffabhängigen Entwicklungsländer,

eingedenk der Gelegenheit, die sich auf der vom 13. bis
18. Juni 2004 in São Paulo (Brasilien) stattfindenden elften
Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Verein-
ten Nationen bieten wird, die Vorschläge zur Behandlung von
Rohstofffragen im Beziehungsgefüge von Handel, Investitio-
nen und Finanzen weiter zu prüfen,

sowie eingedenk dessen, dass der Internationale Wäh-
rungsfonds 2004 seine Rolle bei der mittelfristigen Unterstüt-
zung der Länder mit niedrigen Einkommen überprüfen wird,

Kenntnis nehmend von der Zusammenfassung der Bera-
tungen des offenen Forums der Generalversammlung über
Rohstoffe, die der Präsident der Versammlung vorgelegt hat56,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der am 22. und
23. September 2003 in Genf abgehaltenen Tagung namhafter
Persönlichkeiten über Rohstofffragen57 und bekundet seine
Anerkennung für die Arbeit der namhaften Persönlichkeiten;

2. betont, dass die stark von Grundstoffen abhängigen
Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein
institutionelles Umfeld fördern müssen, welche die Diversifi-
zierung und Liberalisierung des Handels- und des Exportsek-
tors begünstigen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen;

3. legt den Geberregierungen und -organisationen na-
he, ihre finanzielle und technische Unterstützung für Tätig-
keiten zu erhöhen, deren Ziel es ist, Rohstofffragen, insbeson-
dere die Bedürfnisse und Probleme der rohstoffabhängigen
Entwicklungsländer, anzugehen;

4. betont, wie wichtig es ist, dass das auf der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation verabschie-
dete Arbeitsprogramm49 rasch wieder aufgenommen und zu
einem erfolgreichen Abschluss geführt wird, unter Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der rohstoffabhängigen Entwick-
lungsländer;

5. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen und andere zuständige Gremien und Or-
gane des Systems der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats Programme für Rohstofffragen auch wei-
terhin durchgängig in ihre Arbeit zu integrieren und ihnen ho-
hen Vorrang einzuräumen;

6. begrüßt die regelmäßige Behandlung von Rohstoff-
fragen durch den Handels- und Entwicklungsrat der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen;

7. bittet die nichtstaatlichen Organisationen, die Zivil-
gesellschaft und den Privatsektor, Hilfsprogramme und ande-
re neuartige Initiativen zur Unterstützung der rohstoffabhän-
gigen Entwicklungsländer einzuleiten;

8. stellt fest, dass der Bericht der Tagung namhafter
Persönlichkeiten über Rohstofffragen sowie die Zusammen-
fassung der Erörterungen im Handels- und Entwicklungsrat
und im Zweiten Ausschuss der Generalversammlung, in de-
nen hervorgehoben wurde, wie wichtig es ist, dauerhafte Lö-
sungen für die Probleme zu finden, denen sich rohstoffabhän-
gige Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen um die Ver-
wirklichung der international vereinbarten Entwicklungszie-
le, namentlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen enthaltenen Ziele46, gegenübersehen, für die zu-
ständigen Leitungsgremien des Systems der Vereinten Natio-
nen und die internationalen Rohstofforganisationen von Be-
deutung sind;

9. fordert die Regierungen nachdrücklich auf und bittet
die internationalen Finanzinstitutionen, die Wirksamkeit, ein-
schließlich der Einsatzfähigkeit und der Nutzerfreundlichkeit,
der Systeme für eine Ausgleichsfinanzierung bei Ausfällen
von Exporteinnahmen auch weiterhin zu bewerten, und unter-
streicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass die

48 The Least Developed Countries Report, 2002 (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.II.D.13).
49 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
50 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
51 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the World Food Summit, 13-17 November 1996 (WFS
96/REP), erster Teil, Anhang.
52 Ebd., Report of the World Food Summit: five years later, 10-13 June
2002, erster Teil, Anhang; siehe auch A/57/499, Anlage.
53 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
54 A/58/15 (Teil V). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles
Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 15.
55 A/57/381, Anlage.
56 A/58/615, Anlage. 57 A/58/401.
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Rohstofferzeuger in den Entwicklungsländern in die Lage
versetzt werden, sich gegen Risiken, einschließlich Naturka-
tastrophen, zu versichern;

10. bittet die Geberländer und die Entwicklungspartner,
die Bemühungen der rohstoffabhängigen Entwicklungsländer
um eine höhere Wertschöpfung bei ihren Produkten zu unter-
stützen, und erklärt erneut, wie wichtig Fortschritte in Bezug
auf das Arbeitsprogramm von Doha sind, um die Nachhaltig-
keit dieser Bemühungen zu gewährleisten;

11. ersucht den Generalsekretär, weitere offene und
transparente Gespräche mit allen in Betracht kommenden In-
teressengruppen darüber zu führen, wie die Wirkung des be-
stehenden Instrumentariums verstärkt werden kann, um die
rohstoffabhängigen Entwicklungsländer bei ihren Bemühun-
gen um die Diversifizierung ihrer Ausfuhren, die Überwin-
dung der angebotsbedingten Schwierigkeiten, die Stärkung
ihrer Institutionen und den Aufbau von Wissen und techni-
schen Kapazitäten zu unterstützen;

12. fordert die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen auf und bittet die anderen zuständigen
Gremien und Organe des Systems der Vereinten Nationen so-
wie die sonstigen zuständigen internationalen Organisatio-
nen, ihre Kapazitätsaufbau- und technischen Kooperations-
maßnahmen auf dem Gebiet der Politikgestaltung und -durch-
führung, der Schaffung von Institutionen, der Verwaltung und
des Einsatzes von Rohstofferlösen, der Steuerung von Preisri-
siken und der Verbesserung der Angebotskapazitäten, ein-
schließlich der Fähigkeit, Qualitäts- und andere Anforderun-
gen für den Markteintritt zu erfüllen, auf kohärente Weise und
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu stärken, und die Tä-
tigkeiten auszuweiten, die auf die Süd-Süd-Zusammenarbeit
im Rohstoffbereich, auf den Austausch von Erfahrungen und
auf die Ermittlung der besten Verfahrensweisen für den Um-
gang mit Überangebotssituationen abzielen; 

13. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen und alle zuständigen internationalen Or-
ganisationen, die Trends im Rohstoffbereich und ihre Auswir-
kungen auf die Entwicklung der rohstoffabhängigen Entwick-
lungsländer, namentlich auf die Schuldentragfähigkeit, weiter
zu untersuchen;

14. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, den Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe
und alle anderen zuständigen Organisationen, nützliche, aktu-
elle, zutreffende, umfassende und nutzerfreundliche Informa-
tionen und Analysen zu Rohstoffen bereitzustellen und den
rohstoffabhängigen Entwicklungsländern die Nutzung dieser
Informationen zu ermöglichen;

15. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information, im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel In-
itiativen und Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung für die
Rohstofffrage durchzuführen und dafür zu sorgen, dass die
Regierungen, die internationale Gemeinschaft, die Medien,
die akademischen Kreise und alle sonstigen relevanten Inter-
essengruppen dieser Frage auch künftig hohe Priorität zuwei-
sen;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen und dabei die
Bestimmungen der Versammlungsresolution 57/236 zu be-
rücksichtigen.

RESOLUTION 58/205

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/482, Ziffer 9)58.

58/205. Verhütung und Bekämpfung korrupter Prakti-
ken und des Transfers von Vermögenswerten ille-
galer Herkunft sowie Rückführung dieser Ver-
mögenswerte in ihre Ursprungsländer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/205 vom 22. Dezem-
ber 1999 sowie ihre Resolutionen 56/186 vom 21. Dezember
2001 und 57/244 vom 20. Dezember 2002 über die Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken und des Transfers von
Geldern illegaler Herkunft sowie die Rückführung dieser Gel-
der in ihre Ursprungsländer, 

sowie unter Hinweis auf den Konsens von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung59,
in dem hervorgehoben wurde, dass dem Kampf gegen Kor-
ruption auf allen Ebenen Priorität zukommt, und auf den
Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung ("Durchführungsplan von Johannesburg")60,

höchst besorgt über den Ernst der durch die Fortdauer kor-
rupter Praktiken und den Transfer von Vermögenswerten ille-
galer Herkunft sowie die Rückführung solcher Gelder und
Vermögenswerte in ihre Ursprungsländer verursachten Pro-
bleme, welche die Stabilität und Sicherheit von Gesellschaf-
ten gefährden, die demokratischen und staatsbürgerlichen
ethischen Wertvorstellungen untergraben und die nachhaltige
und die politische Entwicklung in Frage stellen können, ins-
besondere dann, wenn unzureichende nationale und interna-
tionale Gegenmaßnahmen zur Straflosigkeit führen,

Kenntnis nehmend von der dem Ad-hoc-Ausschuss für die
Aushandlung eines Übereinkommens gegen Korruption vor-
gelegten globalen Studie über den Transfer von Geldern ille-
galer Herkunft, insbesondere von Geldern, die aus Korrup-
tionshandlungen stammen61, in der darauf verwiesen wurde,
welch hohe Geldsummen im Spiel sind, welche wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten den Ländern entstehen, die Opfer der
Korruption sind, und welch gewaltige Hindernisse sich ihnen
auf dem Weg zur wirtschaftlichen Gesundung entgegenstel-
len,

58 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
59 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
60 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage. 
61 A/AC.261/12.
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feststellend, dass die Mitgliedstaaten nicht über dieselben
institutionellen Voraussetzungen und Kapazitäten zur An-
wendung von Rechtsvorschriften über die Verhütung korrup-
ter Praktiken und des Transfers von Vermögenswerten illega-
ler Herkunft und die Rückführung dieser Vermögenswerte in
ihre Ursprungsländer verfügen,

in Anbetracht dessen, dass die Verhütung korrupter Prak-
tiken und des Transfers von Vermögenswerten illegaler Her-
kunft sowie die Rückführung dieser Vermögenswerte in ihre
Ursprungsländer nicht ausreichend durch alle einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften und internationalen Rechtsinstru-
mente geregelt sind,

betonend, dass alle Regierungen dafür verantwortlich
sind, Gesetze zu erlassen, die darauf abzielen, korrupte Prak-
tiken und den Transfer von Vermögenswerten illegaler Her-
kunft zu verhüten und zu bekämpfen und diese Vermögens-
werte in ihre Ursprungsländer zurückzuführen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken
und des Transfers von Geldern illegaler Herkunft sowie die
Rückführung dieser Vermögenswerte in ihre Ursprungslän-
der62;

2. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität63;

3. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ad-
hoc-Ausschusses für die Aushandlung eines Übereinkom-
mens gegen Korruption über seine erste bis siebente Tagung64;

4. begrüßt die Verabschiedung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen Korruption65;

5.  begrüßt außerdem, dass die Mitgliedstaaten auf ho-
her Ebene, einschließlich auf Ministerebene, an der vom 9. bis
11. Dezember 2003 in Mérida (Mexiko) abgehaltenen Konfe-
renz auf hoher politischer Ebene zur Unterzeichnung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption
teilgenommen haben66;

6. bittet alle Mitgliedstaaten und die zuständigen Orga-
nisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, das Über-
einkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption so bald
wie möglich zu unterzeichnen, zu ratifizieren und in vollem
Umfang durchzuführen, um sein rasches Inkrafttreten sicher-
zustellen;

7. legt allen Mitgliedstaaten nahe, soweit noch nicht
geschehen, im Einklang mit dem Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen Korruption Gesetze zur Verhütung und
Bekämpfung korrupter Praktiken und des Transfers illegal er-
worbener Vermögenswerte sowie zur Rückführung dieser
Vermögenswerte in ihre Ursprungsländer zu erlassen; 

8. legt allen Mitgliedstaaten außerdem nahe, soweit
noch nicht geschehen, von den Finanzinstituten zu verlangen,
dass sie zum Zwecke der erforderlichen Sorgfalt und Wach-
samkeit umfassende Programme durchführen, die die Trans-
parenz fördern und die Anlage illegal erworbener Gelder ver-
hindern könnten;

9. befürwortet die subregionale und regionale Zusam-
menarbeit, soweit angebracht, bei den Bemühungen zur Ver-
hütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und des Trans-
fers von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie zur
Rückführung dieser Vermögenswerte in ihre Ursprungslän-
der;

10. fordert eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit, unter anderem über das System der Vereinten Nationen,
zur Unterstützung der Anstrengungen, die auf nationaler, sub-
regionaler und regionaler Ebene unternommen werden, um
den Transfer von Vermögenswerten illegaler Herkunft zu ver-
hüten und zu bekämpfen und diese Vermögenswerte in ihre
Ursprungsländer zurückzuführen;

11. ersucht die internationale Gemeinschaft, unter ande-
rem technische Hilfe zu gewähren, um die Anstrengungen zu
unterstützen, die die Staaten unternehmen, um ihre personel-
len und institutionellen Kapazitäten zur Verhütung korrupter
Praktiken und des Transfers von Vermögenswerten illegaler
Herkunft und zur Rückführung dieser Vermögenswerte in ih-
re Ursprungsländer zu stärken und Strategien zur durchgängi-
gen Berücksichtigung und Förderung der Transparenz und der
Integrität sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor
zu entwickeln;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung den Unterpunkt "Verhütung und
Bekämpfung korrupter Praktiken und des Transfers von Gel-
dern und Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie Rück-
führung dieser Gelder und Vermögenswerte in ihre Ur-
sprungsländer" aufzunehmen.

RESOLUTION 58/206

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/483/Add.1 und Corr.1, Ziffer 7)67.

58/206. Die Frau und die Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/195 vom 18. De-
zember 1997, 54/210 vom 22. Dezember 1999, 56/188 vom
21. Dezember 2001 und alle ihre weiteren Resolutionen über
die Einbindung der Frau in die Entwicklung sowie auf die ein-
schlägigen Resolutionen und einvernehmlichen Schlussfolge-
rungen, namentlich diejenigen über die Frau und die Wirt-62 A/58/125.

63 Resolution 55/25, Anlage I.
64 A/58/422 und Add.1.
65 Siehe Resolution 58/4.
66 A/CONF.205/2.

67 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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schaft68, die von der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau verabschiedet wurden,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert"69,

in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen70, in der bekräftigt wird, dass die Gleichberechti-
gung und Chancengleichheit von Männern und Frauen ge-
währleistet sein muss, und in der unter anderem gefordert
wird, die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächti-
gung der Frau als wirksame und grundlegende Mittel zur Be-
kämpfung von Armut, Hunger und Krankheit zu fördern und
eine wirklich nachhaltige Entwicklung herbeizuführen,

erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Geschlechter
von grundlegender Bedeutung für die Herbeiführung eines
beständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen
Entwicklung ist, im Einklang mit den einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung und den jüngsten Konferen-
zen der Vereinten Nationen, und dass Investitionen in die Ent-
wicklung von Frauen und Mädchen einen Multiplikatoreffekt
haben, insbesondere im Hinblick auf Produktivität, Effizienz
und ein beständiges Wirtschaftswachstum,

in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags, den die Frau-
en zur Wirtschaftstätigkeit leisten, und der wichtigen Kraft,
die sie zu Gunsten des Wandels und der Entwicklung in allen
Bereichen der Wirtschaft, insbesondere in Schlüsselbereichen
wie der Landwirtschaft, der Industrie und dem Dienstlei-
stungssektor, darstellen,

erneut erklärend, dass die Frauen durch ihre bezahlte und
unbezahlte Arbeit im Hause, in der Gemeinschaft und am Ar-
beitsplatz einen maßgeblichen Beitrag zur Wirtschaft und zur
Armutsbekämpfung leisten und dass die Ermächtigung der
Frau ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der Armut
ist,

in der Erkenntnis, dass Bevölkerungs- und Entwicklungs-
fragen, Bildung und Ausbildung, Gesundheit, Ernährung,
Umwelt, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wohn-
raum, Kommunikation, Wissenschaft und Technik sowie Be-
schäftigungsmöglichkeiten wichtige Elemente für eine wirk-
same Beseitigung der Armut und für die Förderung und Er-
mächtigung der Frau sind,

sowie in der Erkenntnis, wie wichtig in diesem Zusam-
menhang die Achtung aller Menschenrechte, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, sowie ein nationales und interna-
tionales Umfeld ist, das unter anderem Gerechtigkeit, Gleich-
stellung der Geschlechter, Gleichbehandlung, zivile und poli-

tische Teilhabe und politische Freiheit zu Gunsten der Förde-
rung und Ermächtigung der Frau begünstigt,

ferner in der Erkenntnis, dass gleicher Zugang zu Bildung
und Ausbildung, insbesondere auf den Gebieten Wirtschaft,
Handel, Verwaltung, Informations- und Kommunikations-
technologien und andere neue Technologien, für die Gleich-
stellung der Geschlechter, die Ermächtigung der Frau und die
Beseitigung der Armut von entscheidender Bedeutung sind,

in der Erkenntnis, dass die schwierigen sozioökonomi-
schen Bedingungen in vielen Entwicklungsländern, insbeson-
dere in den am wenigsten entwickelten Ländern, die Femini-
sierung der Armut beschleunigt haben und dass die Ermächti-
gung der Frau ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der
Armut ist,

sowie in der Erkenntnis, dass zwischen der Beseitigung
der Armut und der Herbeiführung und Erhaltung des Friedens
Synergien bestehen, und ferner in der Erkenntnis, dass zwi-
schen Frieden, der Gleichstellung von Frau und Mann und der
Entwicklung ein unauflöslicher Zusammenhang besteht,

sich dessen bewusst, dass die Globalisierungs- und Libera-
lisierungsprozesse zwar in vielen Ländern Beschäftigungs-
möglichkeiten für Frauen geschaffen haben, dass sie jedoch
gleichzeitig Frauen, vor allem in den Entwicklungsländern
und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern,
für die durch die höhere wirtschaftliche Volatilität verursach-
ten Probleme anfälliger gemacht haben,

in der Erkenntnis, dass manche Wirkungen der Marktlibe-
ralisierung zu einer noch ausgeprägteren sozioökonomischen
Ausgrenzung der Frauen im landwirtschaftlichen Sektor füh-
ren können, so auch durch den Wegfall von Beschäftigungs-
möglichkeiten für Kleinlandwirte, unter denen in der Regel
mehr Frauen als Männer sind, und betonend, dass die weibli-
chen Kleinlandwirte besondere Unterstützung und Ermächti-
gung benötigen, um die Herausforderungen und Chancen der
Liberalisierung des Agrarmarktes bewältigen zu können,

sowie in der Erkenntnis, dass verstärkte Handelschancen
für Entwicklungsländer, insbesondere auf Grund der Handels-
liberalisierung, die wirtschaftliche Lage der betreffenden Ge-
sellschaften, namentlich der Frauen, verbessern werden, was
in den ländlichen Gemeinwesen von besonderer Bedeutung
ist,

in dem Bewusstsein, dass Frauen zwar einen wichtigen
und zunehmenden Anteil der selbständigen Unternehmer aus-
machen, dass jedoch ihr Beitrag zur wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung unter anderem dadurch beschränkt wird,
dass Frauen und Männer keinen gleichen Zugang zu Krediten,
Technologie, Unterstützungsdiensten, Grund und Boden und
Informationen haben und nicht im gleichen Maße darüber
verfügen,

besorgt darüber, dass die nach wie vor andauernde Diskri-
minierung der Frauen und die Tatsache, dass sie nicht über die
gleichen Rechte und den gleichberechtigten Zugang zu Bil-
dung, Ausbildung und Kreditfazilitäten verfügen beziehungs-
weise dass ihnen diese versagt werden und dass sie keine
Kontrolle über Grund und Boden, Kapital, Technologie und
andere Produktionsbereiche haben, sie daran hindern, voll

68 Official Records of the Economic and Social Council, 1997, Supple-
ment No. 7 (E/1997/27), Kap. I, Abschnitt C.1, einvernehmliche
Schlussfolgerungen 1997/3.
69 Resolutionen S-23/2, Anlage und S-23/3, Anlage.
70 Siehe Resolution 55/2.
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und in gleichem Maße zur Entwicklung beizutragen und Nut-
zen daraus zu ziehen,

Gewicht legend auf die Förderung von Kapitalvermitt-
lungsprogrammen, mit denen sichergestellt werden soll, dass
Frauen in ländlichen Gebieten Zugang zu Krediten und land-
wirtschaftlichen Produktionsmitteln erhalten, und mit denen
es den Frauen insbesondere erleichtert werden soll, Sicherhei-
ten für Kreditaufnahmen zu leisten,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Frauen im
wirtschaftlichen Entscheidungsprozess unterrepräsentiert
sind, und betonend, wie wichtig es ist, dass bei jeder Formu-
lierung, Durchführung und Evaluierung grundsatzpolitischer
Maßnahmen geschlechtsspezifische Aspekte durchgängig be-
rücksichtigt werden,

im Hinblick auf die wichtige Aufgabe, die den Organisa-
tionen und Organen des Systems der Vereinten Nationen zu-
fällt, insbesondere den Fonds und Programmen und nament-
lich dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die
Frau, wenn es darum geht, den Frauen ein Vorankommen im
Rahmen der Entwicklung zu erleichtern, und in Anerkennung
der von dem Internationalen Forschungs- und Ausbildungsin-
stitut zur Förderung der Frau geleisteten Arbeit,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Ermächtigung der Frau und die Einbeziehung ei-
ner Gleichstellungsperspektive in die Förderung des Wirt-
schaftswachstums, der Armutsbeseitigung und der nachhalti-
gen Entwicklung71;

2. bekräftigt die Ziele und Verpflichtungen in der Er-
klärung72 und der Aktionsplattform von Beijing73 sowie in der
"Politischen Erklärung"74 und den "Weiteren Maßnahmen und
Initiativen zur Umsetzung der Erklärung und der Aktions-
plattform von Beijing"75, die von der Generalversammlung
auf ihrer dreiundzwanzigsten Sondertagung verabschiedet
wurden;

3. fordert die Regierungen, die zuständigen Stellen des
Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats und alle in Betracht kommenden Akteure der Zivil-
gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisatio-
nen, auf, auch künftig wirksame Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing und
die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Ge-
neralversammlung vollinhaltlich und wirksam umgesetzt
werden;

4. betont, wie wichtig es ist, zur wirksamen Einbindung
der Frau in die Entwicklung ein günstiges und förderliches na-
tionales und internationales Umfeld in allen Lebensbereichen
zu schaffen;

5. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, Strategi-
en zur Integration einer Gleichstellungsperspektive in die Ge-
staltung und Umsetzung von Wirtschafts- und Entwicklungs-
politiken und die Überwachung und Bewertung der damit zu-
sammenhängenden Aktionsprogramme auszuarbeiten und zu
fördern;

6. ist sich der Notwendigkeit bewusst, auf allen Ebenen
eine Gleichstellungsperspektive in die Ausarbeitung der
Haushaltspolitiken zu integrieren, und fordert die Regierun-
gen auf, dafür Sorge zu tragen, dass Frauen in stärkerem Maße
voll und gleichberechtigt an den wirtschaftlichen Entschei-
dungsprozessen teilhaben können, unter anderem durch ihre
Mitwirkung am Haushaltsprozess;

7. ist sich außerdem dessen bewusst, dass zwischen
Gleichstellung und Armutsbekämpfung synergetische Ver-
bindungen bestehen und dass gegebenenfalls im Benehmen
mit der Zivilgesellschaft umfassende gleichstellungsorientier-
te Armutsbekämpfungsstrategien ausgearbeitet und durchge-
führt werden müssen, mit denen soziale, strukturelle und ma-
kroökonomische Fragen angegangen werden;

8. ist sich ferner dessen bewusst, dass die Regierungen
in stärkerem Maße in die Lage versetzt werden müssen, in ih-
re Politiken und ihre Entscheidungsfindung eine Gleichstel-
lungsperspektive einzubeziehen, und legt allen Regierungen,
internationalen Organisationen, einschließlich des Systems
der Vereinten Nationen, und den anderen in Frage kommen-
den Stellen nahe, den Entwicklungsländern bei der Einbezie-
hung einer Gleichstellungsperspektive in alle Aspekte ihrer
Politikgestaltung Hilfe und Unterstützung zu gewähren, na-
mentlich technische und finanzielle Hilfe;

9. betont, wie wichtig es ist, einzelstaatliche Strategien
zur Förderung nachhaltiger und produktiver unternehmeri-
scher Tätigkeiten auszuarbeiten, die Einkommen für benach-
teiligte und in Armut lebende Frauen schaffen werden;

10. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dafür zu
sorgen, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer erhalten
und dass sie über den vollen und gleichberechtigten Zugang
zu Bildung, Ausbildung, Beschäftigung, Technologie sowie
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen einschließlich
Krediten, insbesondere für Frauen in ländlichen Gebieten und
im informellen Sektor, verfügen, und gegebenenfalls den
Frauen das Überwechseln vom informellen in den formellen
Sektor zu erleichtern;

11. ermutigt die Regierungen, den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und die anderen Akteure der
Zivilgesellschaft, die Rechte der Arbeitnehmerinnen zu för-
dern und zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen, um struk-
turelle und rechtliche Hindernisse sowie stereotype Einstel-
lungen zur Gleichstellung am Arbeitsplatz zu beseitigen, und
positive Schritte zur Förderung der gleichen Bezahlung für
gleiche oder gleichwertige Arbeit einzuleiten;

12. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, alle ge-
eigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Diskriminierung
von Frauen hinsichtlich ihres Zugangs zu Bankdarlehen, Hy-
potheken und anderen Kreditformen zu beseitigen, unter be-
sonderer Berücksichtigung armer, unausgebildeter Frauen,

71 A/58/135.
72 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz¸Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
73 Ebd., Anlage II. 
74 Resolution S-23/2, Anlage.
75 Resolution S-23/3, Anlage.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
und den Zugang von Frauen zu rechtlichem Beistand zu för-
dern;

13. fordert die Regierungen und die Unternehmerverei-
nigungen auf, Frauen, namentlich jungen Frauen und Unter-
nehmerinnen, den Zugang zu Bildung und Ausbildung im Be-
reich der Wirtschaft, der Verwaltung und der Informations-
und Kommunikationstechnologien zu erleichtern;

14. erkennt an, welche Rolle der Mikrofinanzierung ein-
schließlich Kleinstkrediten bei der Beseitigung der Armut,
der Ermächtigung der Frau und der Schaffung von Arbeits-
plätzen zukommt, stellt fest, wie wichtig in dieser Hinsicht
gesunde Finanzsysteme auf einzelstaatlicher Ebene sind, und
befürwortet die Stärkung der bestehenden und neuer Institu-
tionen für Kleinstkredite und ihrer Kapazitäten, so auch durch
Unterstützung von Seiten der internationalen Finanzinstitutio-
nen;

15. betont die Notwendigkeit von Hilfe, um Frauen in
Entwicklungsländern, insbesondere Frauen-Basisgruppen,
durch uneingeschränkten Zugang zu neuen Technologien,
einschließlich Informationstechnologien, und deren Nutzung
zu selbstbestimmtem Handeln zu befähigen;

16. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu
entwerfen und zu überarbeiten, die gewährleisten, dass Frau-
en in Bezug auf Eigentum an Grund und Boden und anderen
Vermögenswerten, auch soweit sie diese im Wege des Erb-
rechts erworben haben, die vollen und gleichen Rechte wie
Männer haben, und Verwaltungsreformen und andere not-
wendige Maßnahmen durchzuführen, um Frauen in Bezug auf
Kredite, Kapital, geeignete Technologien und Zugang zu
Märkten und Informationen die gleichen Rechte wie Männern
zu verschaffen;

17. fordert die Regierungen auf, den Finanzsektor zur
durchgängigen Berücksichtigung einer Gleichstellungsper-
spektive in seine Politiken und Programme zu ermutigen, ins-
besondere durch

a) die Ermittlung tragfähiger Optionen, um in Armut
lebende Menschen, insbesondere Frauen, zu erreichen, na-
mentlich durch internationale öffentliche und/oder private Fi-
nanzmittel;

b) die Ausarbeitung von Sparmechanismen, die für die
Armen und insbesondere für arme Frauen attraktiv sind;

c) die Durchführung von Forschungsarbeiten, um mehr
über die Merkmale, die finanziellen Bedürfnisse und die Lei-
stungsfähigkeit von Unternehmen zu erfahren, deren Eigentü-
mer Frauen sind;

d) Bemühungen um die Gleichbehandlung weiblicher
Kunden mittels einer umfassenden, auf die Sensibilisierung
für Gleichstellungsfragen gerichteten Ausbildung von Perso-
nal auf allen Ebenen und einer besseren Vertretung von Frau-
en in Entscheidungspositionen;

18. ersucht die Regierungen, die volle und gleichberech-
tigte Mitwirkung von Frauen an Entscheidungsprozessen und
an der Formulierung und Durchführung grundsatzpolitischer
Maßnahmen auf allen Ebenen zu gewährleisten, sodass ihre
Prioritäten, Fertigkeiten und Potenziale in der einzelstaatli-

chen Politik in angemessener Weise Berücksichtigung finden
können;

19. fordert die Regierungen auf, unter anderem durch
entsprechende Gesetze familien- und frauenfreundliche Ar-
beitsumgebungen zu fördern sowie dafür einzutreten, dass ar-
beitenden Müttern das Stillen erleichtert wird und dass für
Kinder und andere abhängige Angehörige arbeitender Frauen
die erforderliche Betreuung bereitgestellt wird, und gegebe-
nenfalls die Förderung von Politiken und Programmen in Er-
wägung zu ziehen, die es Männern und Frauen ermöglichen,
ihre beruflichen, sozialen und familiären Verantwortlichkei-
ten miteinander in Einklang zu bringen;

20. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, dass die
HIV/Aids-Pandemie die Ungleichstellung der Geschlechter
verstärkt und dass Frauen und Mädchen in unverhältnismäßig
hohem Maße durch die HIV/Aids-Krise belastet werden,
leichter infiziert werden, eine Schlüsselrolle in der Kranken-
pflege spielen und auf Grund der HIV/Aids-Krise stärker der
Gefahr der Verarmung ausgesetzt sind;

21. fordert die internationale Gemeinschaft auf, An-
strengungen zur Milderung der Auswirkungen übermäßiger
Schwankungen und wirtschaftlicher Zerrüttung zu unterneh-
men, unter denen Frauen unverhältnismäßig stark zu leiden
haben, und die Handelsmöglichkeiten für Entwicklungsländer
auszuweiten, um die wirtschaftlichen Gegebenheiten für
Frauen zu verbessern;

22. fordert die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und die in Betracht kommenden Or-
ganisationen nachdrücklich auf, den Entwicklungsländern
mit Vorrang bei den Anstrengungen behilflich zu sein, die sie
unternehmen, um die volle und wirksame Teilhabe von Frau-
en an Entscheidungen über Entwicklungsstrategien und deren
Durchführung und an der Einbeziehung geschlechtsspezifi-
scher Belange in die einzelstaatlichen Programme zu gewähr-
leisten, so auch durch die Bereitstellung angemessener Res-
sourcen für operative Entwicklungsaktivitäten zur Unterstüt-
zung der Anstrengungen, die die Regierungen unternehmen,
um den vollen und gleichberechtigten Zugang von Frauen zu
Gesundheitsfürsorge, Kapital, Bildung, Ausbildung und
Technologie sowie ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe
an allen Entscheidungsprozessen sicherzustellen;

23. erkennt an, dass die öffentliche Entwicklungshilfe
und andere Mittel beträchtlich erhöht werden müssen, wenn
die Entwicklungsländer die international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, namentlich die in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen70 enthaltenen Ziele, erreichen sollen,
und dass es für den Aufbau von Unterstützung für die öffent-
liche Entwicklungshilfe erforderlich sein wird, zusammenzu-
arbeiten, um die Politiken und Entwicklungsstrategien natio-
nal wie international weiter zu verbessern und so die Wirk-
samkeit der Hilfe zu steigern;

24. fordert die entwickelten Länder, soweit sie es noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe für Entwicklungsländer und von 0,15 bis
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
0,20 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten
entwickelten Länder zu erreichen, das auf der vom 14. bis
20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der
Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Län-
der erneut bekräftigt wurde76, ermutigt die Entwicklungslän-
der, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzu-
stellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv einge-
setzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielwerte erreichen
zu helfen, erkennt die Anstrengungen aller Geber an, spricht
denjenigen Gebern, deren Beiträge zur öffentlichen Entwick-
lungshilfe die Ziele überschreiten, erreichen oder sich darauf
zubewegen, ihre Anerkennung aus und unterstreicht, wie
wichtig es ist, die Mittel und Fristen für die Erreichung der
Ziele und Zielwerte zu überprüfen;

25. ermutigt die internationale Gemeinschaft, das Sy-
stem der Vereinten Nationen, den Privatsektor und die Zivil-
gesellschaft, durch die fortgesetzte Bereitstellung der erfor-
derlichen Finanzmittel die Regierungen bei ihren Anstren-
gungen zu unterstützen, die Entwicklungsziele und -vorgaben
zu erreichen, die auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung,
der Vierten Weltfrauenkonferenz, der Internationalen Konfe-
renz über Bevölkerung und Entwicklung, dem Millenniums-
Gipfel, der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung, dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der
Zweiten Weltversammlung über das Altern, der dreiundzwan-
zigsten und vierundzwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung und den anderen einschlägigen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen vereinbart wurden;

26. ermutigt das System der Vereinten Nationen und ge-
gebenenfalls die internationalen und regionalen Organisatio-
nen, die Regierungen auf entsprechendes Ersuchen beim Auf-
bau institutioneller Kapazitäten und bei der Erarbeitung natio-
naler Aktionspläne beziehungsweise der weiteren Durchfüh-
rung vorhandener Aktionspläne zur Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing zu unterstützen;

27. legt den Regierungen eindringlich nahe, durch die
Überarbeitung von Gesetzen ein nichtdiskriminierendes und
gleichstellungsorientiertes rechtliches Umfeld zu schaffen,
mit dem Ziel, die Entfernung diskriminierender Bestimmun-
gen so bald wie möglich, vorzugsweise bis 2005, anzustreben
und Lücken in der Gesetzgebung zu schließen, die zurzeit be-
wirken, dass die Rechte von Frauen und Mädchen nicht ge-
schützt sind und dass sie keine wirksamen Beschwerdemög-
lichkeiten gegen Diskriminierung auf Grund des Geschlechts
haben, und regt an, den Ländern bei der Verwirklichung die-
ses Zieles Hilfe zu gewähren;

28. fordert die multilateralen Geber nachdrücklich auf
und bittet die internationalen Finanzinstitutionen im Rahmen
ihrer jeweiligen Mandate sowie die regionalen Entwicklungs-
banken, Politiken zur Unterstützung einzelstaatlicher An-
strengungen zu überprüfen und durchzuführen, die sicherstel-
len sollen, dass Frauen, insbesondere in ländlichen und abge-
legenen Gebieten, einen größeren Anteil an den Ressourcen
erhalten;

29. begrüßt die Einberufung der ersten Phase des Welt-
gipfels über die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. De-
zember 2003 in Genf und seiner für den 16. bis 18. November
2005 in Tunis geplanten zweiten Phase und legt den Regie-
rungen und allen anderen Interessenträgern nahe, eine Gleich-
stellungsperspektive in die Vorbereitungsprozesse und die Er-
gebnisdokumente zu integrieren und dabei die von der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer siebenund-
vierzigsten Tagung verabschiedeten und vom Wirtschafts-
und Sozialrat in seiner Resolution 2003/44 vom 22. Juli 2003
gebilligten einvernehmlichen Schlussfolgerungen über die
Teilhabe der Frau an und ihren Zugang zu den Medien und In-
formations- und Kommunikationstechnologien sowie über
deren Wirkung und Einsatz als Instrument zur Förderung und
Ermächtigung der Frau77 ebenso zu berücksichtigen wie den
Bericht des Generalsekretärs71;

30. legt den Regierungen, den internationalen Organisa-
tionen, einschließlich des Systems der Vereinten Nationen,
dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft nahe, die Gleich-
stellungsperspektive uneingeschränkt in die Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse des Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung und der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung zu integrieren sowie die konkreten
Empfehlungen zur Frage der Mikrofinanzierung und der
Kleinstkredite für Frauen und zu einer auf geschlechtsspezifi-
sche Aspekte ausgerichteten Haushaltspolitik umzusetzen;

31. betont, wie wichtig es ist, dass alle Länder alle im
Hinblick auf die Rolle der Frau in der Entwicklung notwendi-
gen einschlägigen Informationen und die entsprechenden
nach Geschlechtszugehörigkeit aufgeschlüsselten Statistiken
zusammenstellen, ermutigt die zuständigen Stellen der Ver-
einten Nationen, die diesbezüglichen Bemühungen der Staa-
ten, insbesondere der Entwicklungsländer, zu unterstützen,
und bittet in dieser Hinsicht die entwickelten Länder, die zu-
ständigen Stellen der Vereinten Nationen und andere interna-
tionale Organisationen, den Entwicklungsländern auf deren
Ersuchen hin bei der Errichtung, dem Ausbau und der Stär-
kung ihrer Datenbanken und Informationssysteme Unterstüt-
zung und Hilfe zu gewähren, und legt allen Regierungen und
internationalen Organisationen, einschließlich des Systems
der Vereinten Nationen, nahe, die im Hinblick auf die Rolle
der Frau in der Entwicklung und die Aufschlüsselung aller
Statistiken nach Geschlechtszugehörigkeit erforderlichen In-
formationen zusammenzustellen;

32. legt allen Regierungen und internationalen Organi-
sationen, einschließlich des Systems der Vereinten Nationen,
eindringlich nahe, in ihre Planungs- und Evaluierungsprozes-
se, namentlich in die gemeinsamen Landesbewertungen, den
Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Nationen
und die Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, sofern
vorhanden, eine Gleichstellungsperspektive zu integrieren;

33. befürwortet die Mitwirkung anderer Interessenträ-
ger, soweit angebracht, namentlich des Privatsektors und der

76 Siehe A/CONF.191/13.

77 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Sup-
plement No. 7 (E/2003/27), Kap. I, Abschnitt A.III.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Zivilgesellschaft, bei der Integration einer Gleichstellungs-
perspektive in die Planungs- und Evaluierungsprozesse;

34. fordert das System der Vereinten Nationen auf, ge-
schlechtsspezifische Aspekte in alle seine Programme und
Politiken einzubeziehen, so auch in die integrierten Folge-
maßnahmen zu den Konferenzen der Vereinten Nationen,
im Einklang mit den vom Wirtschafts- und Sozialrat auf sei-
ner Arbeitstagung 1997 verabschiedeten einvernehmlichen
Schlussfolgerungen 1997/2 über die durchgängige Berück-
sichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte78, und begrüßt
den Beschluss des Rates, eines der beiden Themen des Ta-
gungsteils für Koordinierungsfragen auf seiner Arbeitstagung
2004 der Überprüfung und Bewertung der systemweiten Um-
setzung dieser einvernehmlichen Schlussfolgerungen zu wid-
men;

35. ersucht den Generalsekretär erneut, den World Sur-
vey on the Role of Women in Development (Weltüberblick
über die Rolle der Frau in der Entwicklung) zur Behandlung
durch die Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung zu aktualisieren, und weist darauf hin, dass sich dieser
Überblick wie in der Vergangenheit auf ausgewählte neue
Entwicklungsfragen konzentrieren soll, die sich auf die Rolle
der Frau in der Wirtschaft auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene auswirken;

36. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über den
Stand der Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der
auch auf die Auswirkungen der Globalisierung auf die Er-
mächtigung der Frau und ihre Einbeziehung in die Entwick-
lung eingeht;

37. beschließt, den Unterpunkt "Die Frau und die Ent-
wicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/207

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/483/Add.2, Ziffer 8)79.

58/207. Erschließung der Humanressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/196 vom 18. De-
zember 1997, 54/211 vom 22. Dezember 1999 und 56/189
vom 21. Dezember 2001 sowie auf die entsprechenden Ab-
schnitte der Agenda für Entwicklung80,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, namentlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen81 aufgeführten Ziele,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten,

sowie unter Hinweis auf die auf dem Tagungsteil auf ho-
her Ebene der Arbeitstagung 2002 des Wirtschafts- und Sozi-
alrats verabschiedete Ministererklärung über den Beitrag der
Erschließung der Humanressourcen, namentlich auf den Ge-
bieten Gesundheit und Bildung, zum Entwicklungsprozess82;

betonend, dass der Gesundheit und der Bildung bei der Er-
schließung der Humanressourcen zentrale Bedeutung zu-
kommt und dass sichergestellt werden muss, dass bis 2015
Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mädchen, eine Grund-
schulausbildung vollständig abschließen können und dass
Mädchen wie Jungen gleichberechtigten Zugang zu allen Bil-
dungsebenen haben, wie dies auf dem vom 26. bis 28. April
2000 in Dakar abgehaltenen Weltbildungsforum und in der
Millenniums-Erklärung zum Ausdruck gebracht wurde,

in Anbetracht dessen, dass der Mensch im Mittelpunkt der
Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung steht und dass
die Erschließung der Humanressourcen eine Grundvorausset-
zung für die Armutsbeseitigung und eine nachhaltige Ent-
wicklung ist, die zu stetigem Wirtschaftwachstum, zur sozia-
len Entwicklung und zum Umweltschutz beiträgt, 

sowie in Anbetracht dessen, dass die Erschließung der Hu-
manressourcen Teil umfassender Strategien zur Integration
einer Gleichstellungsperspektive sein muss,

betonend, dass die Regierungen die Hauptverantwortung
für die Ausarbeitung und Durchführung geeigneter Politiken
für die Erschließung der Humanressourcen tragen und dass
die internationale Gemeinschaft die Anstrengungen der Ent-
wicklungsländer in stärkerem Maße unterstützen muss,

sowie betonend, dass ein förderliches nationales und inter-
nationales Umfeld notwendig ist, das die Erschließung der
Humanressourcen in den Entwicklungsländern begünstigt
und sie so in die Lage versetzt, aus der Globalisierung Nutzen
zu ziehen und sich deren Herausforderungen zu stellen,

in der Erkenntnis, dass für verstärkte Investitionen in die
Erschließung der Humanressourcen ausreichende finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen müssen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über das zunehmende
Entwicklungsgefälle zwischen den entwickelten Ländern und
den Entwicklungsländern, namentlich im Bereich des Wis-
sens und des Zugangs zu den Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, sowie über die Einkommensdisparitäten in
und zwischen den Ländern und ihre nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Erschließung der Humanressourcen in den Ent-
wicklungsländern,

zutiefst besorgt über die verheerenden Auswirkungen der
HIV/Aids-Pandemie, der Malaria, der Tuberkulose und ande-
rer schwerer Infektionskrankheiten auf die Erschließung der

78 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 3 (A/52/3/Rev.1), Kap. IV.A, Ziffer 4.
79 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
80 Resolution 51/240, Anlage.
81 Siehe Resolution 55/2. 

82 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 3 (A/57/3/Rev.1), Kap. III, Ziffer 44.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Humanressourcen in den Entwicklungsländern, insbesondere
in Afrika südlich der Sahara,

in Anbetracht der Auswirkungen, die die Abwanderung
von hochqualifizierten Personen und Hochschulabsolventen
auf die Erschließung der Humanressourcen und die nachhalti-
ge Entwicklung in den Entwicklungsländern hat, sowie in der
Erkenntnis, dass diese Auswirkungen im Kontext der Globa-
lisierung weiter untersucht und analysiert werden müssen,

 betonend, dass die Organe und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen die Hilfe, die sie den Entwick-
lungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten
Ländern, bei der Förderung der Erschließung ihrer Humanres-
sourcen, insbesondere der schwächsten Gesellschaftsgrup-
pen, gewähren, weiterhin koordinieren und aufeinander ab-
stimmen müssen und dass die Vereinten Nationen der Er-
schließung der Humanressourcen in den Entwicklungsländern
auch künftig Vorrang einräumen müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs83;

2. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Hu-
manressourcen zu erschließen, um unter anderem ein stetiges
Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung zu
fördern sowie die Armut zu beseitigen und auch wirksamer
am Weltwirtschaftssystem teilhaben und aus der Globalisie-
rung Nutzen ziehen zu können;

3. fordert alle Länder, das System der Vereinten Natio-
nen, die internationalen Organisationen, den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft
nachdrücklich auf, verstärkt in alle Bereiche der menschli-
chen Entwicklung, wie beispielsweise Gesundheit, Ernäh-
rung, Bildung, Ausbildung und Ausbau von Kapazitäten, zu
investieren, mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung und
das Wohlergehen aller herbeizuführen;

4. fordert außerdem nachdrücklich die Verabschie-
dung umfassender Ansätze zur Erschließung der Humanres-
sourcen bei der Konzeption und Durchführung von Entwick-
lungsstrategien auf nationaler, subregionaler, regionaler und
internationaler Ebene und den Austausch der besten Verfah-
rensweisen, wobei jedoch die Rolle zu berücksichtigen ist, die
das einheimische Wissen spielen könnte;

5. fordert ferner nachdrücklich die Verabschiedung
sektorübergreifender Ansätze zur Erschließung der Human-
ressourcen, die unter anderem das Wirtschaftswachstum, die
Armutsbekämpfung, die Bereitstellung grundlegender sozia-
ler Dienste, die Sicherung eines dauerhaften Lebensunter-
halts, die Ermächtigung der Frau, die Mitwirkung der Jugend,
die Berücksichtigung der Bedürfnisse der schwächeren Ge-
sellschaftsgruppen sowie der lokalen indigenen Gemeinschaf-
ten, politische Freiheit, Partizipation, die Achtung der Men-
schenrechte, Gerechtigkeit und Billigkeit einschließen, alles
unabdingbare Faktoren, wenn es darum geht, die Menschen

besser zu befähigen, sich der Herausforderung der Entwick-
lung zu stellen;

6. ermutigt alle Länder, das Engagement auf Lokal-
und Gemeinwesenebene bei der Ausarbeitung und Umset-
zung nationaler und lokaler Politiken zur Förderung der Er-
schließung der Humanressourcen sicherzustellen, und ermu-
tigt sie in dieser Hinsicht außerdem, auch weiterhin die Fähig-
keiten des Einzelnen zu fördern und die Gemeinwesen zur
Selbsthilfe zu befähigen;

7. betont, dass sichergestellt werden muss, dass die
Frauen an der Ausarbeitung und Umsetzung nationaler und
lokaler Politiken zur Förderung der Erschließung der Human-
ressourcen in vollem Umfang beteiligt werden;

8. stellt fest, wie wichtig es ist, über ausreichende Mit-
tel für die Bildung zu verfügen, die eine Grundvoraussetzung
für die Armutsbeseitigung und die Förderung der Entwick-
lung und damit auch für die Herbeiführung eines nachhaltigen
Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen menschlichen
Entwicklung ist;

9. ermutigt die Regierungen, die für das Bildungswe-
sen bereitgestellten Mittel auf verantwortungsvolle, strikte
und transparente Weise zu verwalten und die entsprechende
Rechenschaftspflicht zu gewährleisten;

10. ist sich dessen bewusst, dass viele Entwicklungslän-
der nicht über ausreichende Mittel verfügen, um den Zugang
zur Bildung zu erweitern, die Qualität der Bildung zu verbes-
sern und insbesondere sicherzustellen, dass jedes Kind eine
unentgeltliche Grundschulbildung erhält;

11. ermutigt die internationale Gemeinschaft, den Ent-
wicklungsländern verstärkt technische Hilfe, finanzielle Un-
terstützung und Mittel zur Erschließung ihrer Humanressour-
cen zu gewähren, um sie bei ihren jeweiligen Bemühungen zu
unterstützen;

12. ermutigt das System der Vereinten Nationen, sich
bei seinen Kooperationstätigkeiten auf den Aufbau personel-
ler und institutioneller Kapazitäten zu konzentrieren und da-
bei den Frauen, Mädchen und schwächeren gesellschaftlichen
Gruppen besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen;

13. fordert das System der Vereinten Nationen auf, seine
gesamten Anstrengungen zur Erschließung der Humanres-
sourcen im Einklang mit den einzelstaatlichen Politiken und
Prioritäten weiter zu harmonisieren;

14. ermutigt das System der Vereinten Nationen, im
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen und den einzelstaatlichen Prioritäten gegebenenfalls
auch weiterhin Partnerschaften mit dem Privatsektor und an-
deren in Frage kommenden Interessenträgern einzugehen, um
noch stärker zum Aufbau von Kapazitäten zur Erschließung
der Humanressourcen in den Entwicklungsländern beizutra-
gen;

15. erkennt die Rolle an, die den Informations- und
Kommunikationstechnologien bei der Förderung der Er-
schließung der Humanressourcen zukommt, und begrüßt in
dieser Hinsicht den Weltgipfel über die Informationsgesell-
schaft, dessen erste Phase vom 10. bis 12. Dezember 2003 in

83 A/58/348.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
Genf stattfand und dessen zweite Phase vom 16. bis 18. No-
vember 2005 in Tunis stattfinden wird, als einen wichtigen
Schritt zur Bewältigung der mit der Überwindung der digita-
len Spaltung verbundenen Herausforderungen sowie zur Erar-
beitung eines wirklich informations- und wissensgestützten
Konzepts zur Verwirklichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, namentlich der in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen81 enthaltenen Ziele, in den Ent-
wicklungsländern;

16. ist sich dessen bewusst, dass konzertierte Anstren-
gungen unternommen werden müssen, um den in ländlichen
und landwirtschaftlichen Gebieten lebenden Menschen die
fachlichen Qualifikationen und Kenntnisse zu vermitteln, die
sie zur Verbesserung ihrer Existenzgrundlage und ihres mate-
riellen Wohlergehens benötigen, und befürwortet in diesem
Zusammenhang die verstärkte Bereitstellung von Ressourcen
zu diesem Zweck, um den Zugang dieser Menschen zu geeig-
neten Technologien und Fachkenntnissen aus dem eigenen
Land wie aus anderen Ländern, insbesondere den entwickel-
ten Ländern, sowie durch die Süd-Süd-Zusammenarbeit, ein-
schließlich Dreiecksvereinbarungen, zu erleichtern;

17. bittet die internationalen Organisationen, namentlich
die internationalen Finanzinstitutionen, im Rahmen ihrer je-
weiligen Mandate der Unterstützung der Ziele der Erschlie-
ßung der Humanressourcen und ihrer Einbeziehung in ihre
Politiken, Projekte und Tätigkeiten höhere Priorität einzuräu-
men;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen und einen geson-
derten Teil dieses Berichts den Auswirkungen der Abwande-
rung von hochqualifizierten Personen und Hochschulabsol-
venten auf die Erschließung der Humanressourcen in den Ent-
wicklungsländern zu widmen;

19. beschließt, den Unterpunkt "Erschließung der Hu-
manressourcen" unter dem Punkt "Nachhaltige Entwicklung
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/208

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/483/Add.3, Ziffer 8)84.

58/208. Internationale Migration und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das in Kairo verabschiedete Aktions-
programm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung
und Entwicklung85, insbesondere das Kapitel X über interna-

tionale Migration, und die in der Anlage zur Resolution
S-21/2 der Generalversammlung vom 2. Juli 1999 festgeleg-
ten Schlüsselmaßnahmen zur weiteren Umsetzung des Ak-
tionsprogramms, insbesondere Abschnitt II.C über internatio-
nale Migration, sowie auf die einschlägigen Bestimmungen,
die in der Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung86, dem Aktionsprogramm des Weltgipfels für soziale
Entwicklung87, der von der Vierten Weltfrauenkonferenz ver-
abschiedeten Aktionsplattform88 und in den Ergebnisdoku-
menten der vierundzwanzigsten89 und der fünfundzwanzig-
sten90 Sondertagung der Generalversammlung enthalten sind,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/127 vom
19. Dezember 1994, 50/123 vom 20. Dezember 1995, 52/189
vom 18. Dezember 1997, 54/212 vom 22. Dezember 1999
und 56/203 vom 21. Dezember 2001 über internationale Mi-
gration und Entwicklung sowie auf den Beschluss 1995/313
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1995,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

in Bekräftigung der Verpflichtung aller Staaten, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen,
sowie in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte91 und unter Hinweis auf das Internationale Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung92, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau93 und das Übereinkommen über
die Rechte des Kindes94,

unter Hinweis auf die Internationale Konvention zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen95, das im Juli 2003 in Kraft trat,

daran erinnernd, dass die Staats- und Regierungschefs auf
dem Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen beschlos-
sen, Maßnahmen zu ergreifen, um unter anderem die Achtung
und den Schutz der Menschenrechte von Migranten, Wander-
arbeitnehmern und ihren Familien zu gewährleisten, die in
vielen Gesellschaften immer häufiger vorkommenden rassi-
stischen und fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen
und in allen Gesellschaften größere Harmonie und Toleranz
zu fördern,

84 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
85 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.

86 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 6.-12. März
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
87 Ebd., Anlage II.
88 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
89 Resolution S-24/2, Anlage.
90 Resolution S-25/2, Anlage.
91 Resolution 217 A (III).
92 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
93 Resolution 34/180, Anlage.
94 Resolution 44/25, Anlage.
95 Resolution 45/158, Anlage.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
bekräftigend, dass die Generalversammlung und der Wirt-
schafts- und Sozialrat die ihnen in der Charta der Vereinten
Nationen jeweils übertragenen Aufgaben wahrnehmen sollen
und dass die Mitgliedstaaten danach trachten sollen, die auf
den einschlägigen Konferenzen der Vereinten Nationen fest-
gelegten Ziele im Hinblick auf die Ausarbeitung von Politi-
ken, die Beratung und die Koordinierung der Tätigkeiten der
Vereinten Nationen im Bevölkerungs- und Entwicklungsbe-
reich, einschließlich der Tätigkeiten auf dem Gebiet der inter-
nationalen Migration, zu verwirklichen,

sowie bekräftigend, dass die zuständigen Organisationen
der Vereinten Nationen und die anderen internationalen Orga-
nisationen die finanzielle und technische Unterstützung ver-
stärken müssen, die sie den Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern gewähren, um eine Migration zu fördern, die zur
Entwicklung beiträgt,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen der Mitglied-
staaten betreffend die Einberufung einer Konferenz der Ver-
einten Nationen über internationale Migration, ihren Umfang,
ihre Form und ihre Tagesordnung sowie von der geringen
Zahl der Antworten auf die Umfrage des Sekretariats und in
diesem Zusammenhang den Generalsekretär bittend, sich
weiter mit dieser Frage zu befassen,

Kenntnis nehmend von der im Rahmen des Programms für
internationale Migrationspolitik vom Ausbildungs- und For-
schungsinstitut der Vereinten Nationen, der Internationalen
Organisation für Migrationen und dem Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen in Partnerschaft mit dem Internationa-
len Arbeitsamt, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte und anderen ein-
schlägigen internationalen und regionalen Institutionen
durchgeführten Arbeit, deren Ziel darin besteht, die Regierun-
gen besser in die Lage zu versetzen, die Migrationsströme auf
nationaler und regionaler Ebene zu steuern, und auf diese
Weise eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Staaten
zur Herbeiführung einer geordneten Migration zu fördern,

in dem Bewusstsein, dass neben anderen wichtigen inlän-
dischen und internationalen Faktoren das zunehmende wirt-
schaftliche und soziale Gefälle zwischen vielen Ländern so-
wie die Marginalisierung einiger Länder in der Weltwirt-
schaft, die teilweise darauf zurückzuführen sind, dass sich die
Vorteile der Globalisierung und Liberalisierung unterschied-
lich auswirken, zu umfangreichen Bevölkerungsbewegungen
zwischen Ländern und zur Intensivierung des komplexen
Phänomens der internationalen Migration beigetragen haben,

sowie in dem Bewusstsein, dass es trotz des Vorhanden-
seins eines Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze
notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit in Migra-
tionsfragen zu verstärken und weitere Anstrengungen zu un-
ternehmen, so auch durch die entsprechenden Mechanismen,
um sicherzustellen, dass die Menschenrechte und die Würde
aller Migranten und ihrer Familienangehörigen, insbesondere
der Wanderarbeitnehmerinnen, geachtet und geschützt wer-
den,

Kenntnis nehmend von den Rechten aller Migranten und
ihrer Verpflichtung, die innerstaatlichen Rechtsvorschriften,
einschließlich der die Migration betreffenden, zu achten,

feststellend, dass ein allgemeines Bekenntnis zum Multi-
kulturalismus zur Schaffung der Rahmenbedingungen für die
wirksame Eingliederung von Migranten beiträgt, indem Dis-
kriminierung verhütet und bekämpft und Solidarität und To-
leranz in den aufnehmenden Gesellschaften gefördert werden,

in der Erkenntnis, dass weitere Studien und Analysen er-
forderlich sind, um festzustellen, welche Auswirkungen die
Bewegungen hochqualifizierter Wanderarbeitnehmer und
solcher mit höherer Bildung auf die wirtschaftliche und sozia-
le Entwicklung in den Entwicklungsländern haben, und beto-
nend, dass weitere Studien und Analysen erforderlich sind,
um festzustellen, welche Auswirkungen diese Bewegungen
auf die Entwicklung im Kontext der Globalisierung haben,

feststellend, wie wichtig die Überweisungen von Wander-
arbeitnehmern sind, die für viele Länder eine der Hauptdevi-
senquellen darstellen und die einen wichtigen Beitrag zur
Verwirklichung des Entwicklungspotenzials leisten können,
und betonend, dass die verschiedenen Dimensionen dieser
Frage vom Blickwinkel der nachhaltigen Entwicklung ange-
gangen werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs96;

2. fordert die Mitgliedstaaten und das System der Ver-
einten Nationen nachdrücklich auf, die internationale Zusam-
menarbeit und die Regelungen auf allen Ebenen auf dem Ge-
biet der internationalen Migration und Entwicklung weiter zu
verstärken, um alle Aspekte der Migration anzugehen und um
allen Beteiligten den größtmöglichen Nutzen aus der interna-
tionalen Migration zuteil werden zu lassen;

3. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
sowie die sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen, regio-
nalen und subregionalen Organisationen auf, sich im Rahmen
ihrer fortlaufenden mandatsmäßigen Tätigkeiten auch weiter-
hin mit der Frage der internationalen Migration und Entwick-
lung zu befassen, um Fragen der Migration, einschließlich ei-
ner geschlechtsspezifischen Perspektive und des Aspekts der
kulturellen Vielfalt, in einer schlüssigeren Weise in den um-
fassenderen Rahmen der Umsetzung der einvernehmlichen
Ziele der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie
der Achtung aller Menschenrechte einzubeziehen;

4. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
den zuständigen Organen, Organisationen, Fonds und Pro-
grammen des Systems der Vereinten Nationen und den sonsti-
gen zuständigen internationalen, regionalen und subregiona-
len Organisationen auch weiterhin nach Bedarf Tagungen zur
Koordinierung ihrer Tätigkeiten bezüglich der internationalen
Migration einzuberufen und Informationen zu sammeln, die

96 A/58/98.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
den Staaten dabei behilflich sein können, wesentliche Fragen
aufzuzeigen und weitere Schritte zu erörtern;

5. nimmt Kenntnis von den Initiativen, die die Mit-
gliedstaaten ergriffen haben, um die zahlreichen Dimensionen
der internationalen Migration und Entwicklung weiter zu er-
mitteln und so die internationalen Migrationsprozesse und ih-
re Querverbindungen zur Globalisierung und Entwicklung
besser zu verstehen, die Fragen im Zusammenhang mit der in-
ternationalen Migration anzugehen, die Lücken und Mängel
bei den gegenwärtigen Konzepten zu analysieren, aus der in-
ternationalen Migration den größtmöglichen Nutzen zu zie-
hen und die internationale, regionale und subregionale Zu-
sammenarbeit zu stärken;

6. legt den Regierungen der Herkunfts-, Transit- und
Zielländer nahe, die Zusammenarbeit in Migrationsfragen zu
verstärken, und nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den
zahlreichen Tagungen und Konferenzen, die zum Thema Mi-
gration und Entwicklung einberufen wurden97, insbesondere
im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit;

7. bittet die Regierungen, insbesondere durch Anstren-
gungen zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung,
die zu einem größeren wirtschaftlichen Gleichgewicht zwi-
schen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern führt,
und gegebenenfalls mit Hilfe der internationalen Gemein-
schaft dafür einzutreten, dass für alle Menschen der Verbleib
in ihrem eigenen Land eine echte Alternative ist;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung ausnahmsweise auf ihrer neunundfünfzigsten anstatt auf
ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen, der unter anderem aktuel-
le Informationen über die Ergebnisse der einschlägigen Tätig-
keiten des Systems der Vereinten Nationen und die Zusam-
menarbeit der Vereinten Nationen mit der Internationalen Or-
ganisation für Migrationen und anderen zuständigen zwi-
schenstaatlichen Organisationen auf dem Gebiet der interna-
tionalen Migration und Entwicklung enthält, einschließlich

der besten Verfahrensweisen zur Steuerung der Migration und
politischer Handlungskonzepte zur Vertiefung des Verständ-
nisses und Stärkung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
internationalen Migration und Entwicklung zwischen den
Staaten und anderen Interessengruppen, und der eine Über-
sicht über wichtige Initiativen der Mitgliedstaaten enthält und
handlungsorientierte Optionen zur Behandlung durch die Ge-
neralversammlung vorschlägt;

9. beschließt, im Jahr 2006 einen Dialog auf hoher Ebe-
ne über internationale Migration und Entwicklung zu führen,
im Einklang mit den Regeln und Verfahren der Generalver-
sammlung;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die organisatorischen
Details des Dialogs auf hoher Ebene Bericht zu erstatten und
dabei Folgendes zu berücksichtigen:

a) Der Dialog auf hoher Ebene verfolgt den Zweck, die
vielgestaltigen Aspekte der internationalen Migration und
Entwicklung zu erörtern, um geeignete Mittel und Wege auf-
zuzeigen, wie ihre Entwicklungsvorteile optimal genutzt und
ihre nachteiligen Auswirkungen möglichst gering gehalten
werden können;

b) im Rahmen des Dialogs auf hoher Ebene soll großes
Gewicht auf grundsatzpolitische Fragen gelegt werden, dar-
unter auf die Aufgabe der Verwirklichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele;

c) Runde Tische und ein informeller Meinungsaus-
tausch sind für den Dialog von Nutzen;

d) aus dem Dialog auf hoher Ebene wird eine Zusam-
menfassung des Vorsitzenden hervorgehen, die unter den
Mitgliedstaaten, den Beobachtern, den Organisationen der
Vereinten Nationen und anderen in Betracht kommenden Or-
ganisationen verbreitet wird;

11. beschließt, den Unterpunkt "Internationale Migra-
tion und Entwicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/209

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.8, Ziffer 6)98.

58/209. Bericht des Verwaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen über seine zwei-
undzwanzigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2997 (XXVII) vom
15. Dezember 1972, mit der sie den Verwaltungsrat des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen einrichtete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/242 vom
28. Juli 1999, 56/193 vom 21. Dezember 2001 und 57/251

97 Darunter die am 16. und 17. Oktober 2001 in Brüssel abgehaltene Eu-
ropäische Migrationskonferenz, das vom 21. bis 23. April 1999 in Bang-
kok abgehaltene Internationale Symposium über die regionale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der irregulären/illegalen Migration, auf dem
die Erklärung von Bangkok über die irreguläre Migration verabschiedet
wurde (siehe A/C.2/54/2, Anlage), die am 30. und 31. Mai 1996 in Genf
abgehaltene Regionalkonferenz über die Probleme der Flüchtlinge, Ver-
triebenen, anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in den Län-
dern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten und den betroffenen Nach-
barstaaten, die Regionalkonferenz über Migration in Nord- und Zentral-
amerika, die vom Programm für internationale Migrationspolitik veran-
stalteten und geplanten Tagungen über Kapazitätsaufbau und Koopera-
tion betreffend regionale Migrationspolitik, die vom 15. bis 17. Oktober
1996 in Palma de Mallorca (Spanien) abgehaltene Mittelmeerkonferenz
über Bevölkerung, Migration und Entwicklung, das vom 29. Juni bis
3. Juli 1998 in Den Haag abgehaltene Fachsymposium über internationa-
le Migration und Entwicklung der Arbeitsgruppe des Verwaltungsaus-
schusses für Koordinierung über soziale Grundversorgung für alle und
die erste und zweite Regionale Ministerkonferenz über Schleusung,
Menschenhandel und damit zusammenhängende grenzüberschreitende
Kriminalität, die vom 26. bis 28. Februar 2002 beziehungsweise vom
28. bis 30. April 2003 in Bali (Indonesien) stattfanden. 

98 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
vom 20. Dezember 2002 über den Bericht des Verwaltungs-
rats,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Verwaltungsrats
über seine siebente Sondertagung99,

in Bekräftigung der Rolle des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen als Hauptorgan für Umweltfragen innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen, das im Rahmen seines
Mandats die Bedürfnisse der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung be-
rücksichtigen soll,

unter Berücksichtigung des Durchführungsplans des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")100,

daran erinnernd, dass es geboten ist, die Bestimmungen
des Durchführungsplans von Johannesburg betreffend die
Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungs-
und Transformationsländern zu verstärken,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen über sei-
ne zweiundzwanzigste Tagung101 und den darin enthaltenen
Beschlüssen;

2. betont, dass das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen im Rahmen seines Mandats weiter auf allen Ebenen
Beiträge zu Programmen zu Gunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung, der Umsetzung der Agenda 21102 und des Durch-
führungsplans von Johannesburg100 leisten muss, unter Be-
rücksichtigung des Mandats der Kommission für Nachhaltige
Entwicklung;

3. erklärt erneut, dass sichergestellt werden muss, dass
der Kapazitätsaufbau und die technische Hilfe für Entwick-
lungsländer auch künftig wichtige Bestandteile der Arbeit des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen bilden, und
betont in dieser Hinsicht die Notwendigkeit einer umfassen-
den und wirksamen Umsetzung der einschlägigen Beschlüsse
des Verwaltungsrats/Globalen Ministerforums Umwelt;

4. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen auf, im Rahmen seines Mandats zu den Vorbereitungen
für die zwölfte Tagung der Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung beizutragen, wobei Doppelarbeit und Überschnei-
dungen bei der Tätigkeit der beiden Organe zu vermeiden
sind;

5. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen außerdem auf, im Rahmen seines Mandats und als Mit-

glied der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe zu den Vorberei-
tungen für die vom 30. August bis 3. September 2004 in Mau-
ritius anberaumte internationale Tagung zur Überprüfung der
Umsetzung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Ent-
wicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern103 beizutragen;

6. legt den Mitgliedstaaten, dem Verwaltungsrat und
den zuständigen Organen des Systems der Vereinten Natio-
nen nahe, ihre Anmerkungen zu der wichtigen, aber komple-
xen Frage der Herstellung einer universalen Mitgliedschaft im
Verwaltungsrat/Globalen Ministerforum Umwelt, einschließ-
lich zu ihren rechtlichen, politischen, institutionellen, finanzi-
ellen und systemweiten Auswirkungen, rechtzeitig zu unter-
breiten und damit zu dem Bericht beizutragen, den der Gene-
ralsekretär der Generalversammlung im Einklang mit Resolu-
tion 57/251 vor ihrer sechzigsten Tagung zur Behandlung
vorlegen wird;

7. legt den Mitgliedstaaten nahe, sich an dem laufen-
den zwischenstaatlichen Konsultationsprozess über die Stär-
kung der wissenschaftlichen Grundlagen des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen zu beteiligen;

8. nimmt im Hinblick auf die Stabilisierung der allge-
meinen Finanzlage des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen Kenntnis von den verschiedenen verfügbaren Optionen
und von den Anstrengungen, die unternommen werden, um
die Berechenbarkeit der Finanzierung seines Arbeitspro-
gramms zu erhöhen und die Beitragsbasis zu erweitern;

9. bittet den Verwaltungsrat/das Globale Ministerfo-
rum Umwelt, seine Arbeitsmethoden, seine Tagesordnung
und sein Arbeitsprogramm unter Berücksichtigung des Man-
dats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zu über-
prüfen, mit dem Ziel, diese zu rationalisieren und für eine
wirksamere Teilnahme der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen an seinen Tagungen zu sorgen, und dabei die Arbeit zu
berücksichtigen, die der Ausschuss der Ständigen Vertreter
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in jüngster
Zeit zu diesem Thema durchgeführt hat;

10. betont, dass die Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen bei der Förderung der Umweltaspekte der nachhaltigen
Entwicklung weiter verstärkt werden muss, und begrüßt in
diesem Zusammenhang die Beteiligung des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen an der Gruppe der Vereinten
Nationen für Entwicklungsfragen;

11. ersucht darum, dass die Berichte über die Arbeit der
Leitungsgruppe für Umweltfragen der Generalversammlung
auf ihrer nächsten Tagung über den Verwaltungsrat des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen vorgelegt werden;

12. erklärt erneut, dass das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen gesicherte, ausreichende und berechenbare

99 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 25 (A/57/25).
100 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
101 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 25 (A/58/25).
102 Report of the United Nations Conference on Environment und De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.

103 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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Finanzmittel benötigt, und unterstreicht im Einklang mit Re-
solution 2997 (XXVII), dass erwogen werden muss, sämtli-
chen Verwaltungs- und Managementkosten des Programms
im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Vereinten Natio-
nen angemessen Rechnung zu tragen;

13. ersucht den Generalsekretär, den Mittelbedarf des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen und des Büros der
Vereinten Nationen in Nairobi fortlaufend zu überprüfen, da-
mit die erforderlichen Dienste dem Programm und den sonsti-
gen Organen und Organisationen der Vereinten Nationen in
Nairobi auf wirksame Weise bereitgestellt werden.

RESOLUTION 58/210

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.1 und Corr.1, Zif-
fer 7)104.

58/210. Förderung neuer und erneuerbarer Energiequel-
len, einschließlich der Durchführung des Weltso-
larprogramms 1996-2005

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/7 vom 16. Okto-
ber 1998, 54/215 vom 22. Dezember 1999, 55/205 vom
20. Dezember 2000 und 56/200 vom 21. Dezember 2001 über
das Weltsolarprogramm 1996-2005,

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen und
Schlussfolgerungen im Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")105 betreffend die Erschließung von Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung,

unter Begrüßung der Initiativen, die darauf abzielen, den
Zugang zu einer zuverlässigen, erschwinglichen, wirtschaft-
lich tragfähigen, sozial- und umweltverträglichen Energiever-
sorgung zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung zu ver-
bessern, um zur Verwirklichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele106, beizu-
tragen,

betonend, dass das Weltsolarprogramm 1996-2005 darauf
gerichtet ist, alle Formen neuer und erneuerbarer Energien
einzubeziehen, einschließlich Sonnenenergie, thermischer
und photovoltaischer Energie, Energie aus Biomasse, Wind-
energie, Kleinwasserkraft, Gezeiten- und Meeresenergie und
geothermischer Energie,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs107;

2. bekräftigt, dass der Durchführungsplan von Johan-
nesburg105 den auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-
lung vereinbarten zwischenstaatlichen Rahmen für die Er-
schließung von Energie zu Gunsten der nachhaltigen Ent-
wicklung bildet, und fordert seine vollständige Durchführung;

3. nimmt Kenntnis von der Rolle, die die Weltsolar-
kommission bei der Mobilisierung internationaler Unterstüt-
zung und Hilfe für die Durchführung vieler der hoch prioritä-
ren einzelstaatlichen Vorhaben im Bereich erneuerbarer Ener-
giequellen, die Teil des Weltsolarprogramms 1996-2005 sind
und von denen viele aus einzelstaatlichen Mitteln finanziert
werden, weiterhin wahrnimmt;

4. stellt fest, dass trotz der erheblichen finanziellen Un-
terstützung bei der Durchführung des Weltsolarprogramms
1996-2005, die von einigen entwickelten Ländern, die Mit-
glieder der Vereinten Nationen sind, und von einigen zwi-
schenstaatlichen Organisationen innerhalb und außerhalb des
Systems der Vereinten Nationen geleistet wurde, weitere
Maßnahmen in dieser Hinsicht ergriffen werden müssen;

5. erkennt an, dass die Energieversorgung in ländlichen
Gebieten, einschließlich ihrer Finanzierung, so gestaltet wer-
den soll, dass je nach Sachlage eine möglichst hohe lokale
Trägerschaft gewährleistet ist;

6. legt dem System der Vereinten Nationen nahe, auch
weiterhin die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Erschlie-
ßung von Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung
zu sensibilisieren, namentlich für die Notwendigkeit der För-
derung neuer und erneuerbarer Energiequellen und der
Durchführung des Weltsolarprogramms 1996-2005, vor al-
lem im Kontext der nachhaltigen Entwicklung und der Ar-
mutsbekämpfung;

7. betont, dass die auf die Erschließung von Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung gerichtete Forschung
und Entwicklung verstärkt werden muss, was erfordert, dass
alle Interessenträger, einschließlich der Regierungen und des
Privatsektors, umfangreichere Finanzmittel und Humanres-
sourcen zur Beschleunigung der Forschungsvorhaben zusa-
gen;

8. betont, dass die breitere Nutzung der verfügbaren er-
neuerbaren Energiequellen Technologietransfer und -verbrei-
tung auf weltweiter Ebene erfordert, so auch durch die Nord-
Süd- und die Süd-Süd-Zusammenarbeit;

9. fordert die Regierungen sowie die zuständigen re-
gionalen und internationalen Organisationen und die sonsti-
gen maßgeblichen Interessenträger auf, je nach Bedarf die
verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die effizien-
tere Energienutzung, den stärkeren Rückgriff auf moderne
Energietechnologien, namentlich moderne und sauberere
Technologien zur Nutzung fossiler Brennstoffe, und die nach-
haltige Nutzung traditioneller Energiequellen zu kombinie-
ren, wodurch der steigende Bedarf an Energiedienstleistungen
längerfristig gedeckt und so eine nachhaltige Entwicklung
herbeigeführt werden könnte;

10. befürwortet einzelstaatliche und regionale Initiati-
ven auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie mit dem Ziel,
den Zugang zu Energie, einschließlich erneuerbarer Energie,

104 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
105 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
106 Siehe Resolution 55/2.
107 A/58/164.
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für die ärmsten Bevölkerungsgruppen zu fördern und die En-
ergieeffizienz und -einsparung durch eine Kombination der
verfügbaren Technologien zu verbessern, unter voller Be-
rücksichtigung der Bestimmungen des Durchführungsplans
von Johannesburg betreffend die Erschließung von Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung;

11. begrüßt die Initiative der Regierung Deutschlands,
die Internationale Konferenz für erneuerbare Energien vom
1. bis 4. Juni 2004 in Bonn auszurichten;

12. bittet den Generaldirektor der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das
Weltweite Aus- und Fortbildungsprogramm für erneuerbare
Energien 1996-2005 in den verschiedenen Regionen weiter
wirksam zur Anwendung zu bringen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

14. beschließt, unter dem Punkt "Umwelt und nachhalti-
ge Entwicklung" einen Unterpunkt "Förderung neuer und er-
neuerbarer Energiequellen, einschließlich der Durchführung
des Weltsolarprogramms 1996-2005" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/211

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.2, Ziffer 14)108.

58/211. Internationales Jahr der Wüsten und der Wü-
stenbildung 2006

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Kapitel 12 der von der Konferenz der
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung verab-
schiedeten Agenda 21109,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, ins-
besondere in Afrika110,

ferner unter Hinweis auf den Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")111 und die Erklärung von Johannes-
burg über nachhaltige Entwicklung112,

nach Behandlung des Beschlusses 22/15 des Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen vom

7. Februar 2003 über ein Internationales Jahr der Wüsten und
der Wüstenbildung113,

zutiefst besorgt über die Verschlimmerung der Wüstenbil-
dung, insbesondere in Afrika, und ihre weitreichenden Folgen
für die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele,
insbesondere in Bezug auf die Beseitigung der Armut,

unter Hinweis auf die Umweltinitiative der Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas114,

in dem Bewusstsein, dass es geboten ist, die Öffentlichkeit
zu sensibilisieren und die biologische Vielfalt der Wüsten so-
wie die indigenen und ortsansässigen Gemeinschaften und
das traditionelle Wissen derjenigen, die von diesem Phäno-
men berührt werden, zu schützen,

1. beschließt, das Jahr 2006 zum Internationalen Jahr
der Wüsten und der Wüstenbildung zu erklären;

2. bestimmt den Exekutivsekretär des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer be-
troffenen Ländern, insbesondere in Afrika, zur Koordinie-
rungsstelle für das Jahr, gemeinsam mit dem Umwelt-
programm der Vereinten Nationen, dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, dem Internationalen Fonds
für landwirtschaftliche Entwicklung und anderen zuständigen
Organen der Vereinten Nationen;

3. bittet alle Länder, entsprechende Nationalkomitees
oder nationale Koordinierungsstellen einzusetzen und das
Jahr durch die Organisation geeigneter Aktivitäten zu bege-
hen;

4. fordert alle zuständigen internationalen Organisatio-
nen und alle Mitgliedstaaten auf, die mit der Wüstenbildung,
namentlich der Bodendegradation, zusammenhängenden Ak-
tivitäten zu unterstützen, die die betroffenen Länder, insbe-
sondere die afrikanischen Länder und die am wenigsten ent-
wickelten Länder, organisieren werden;

5. legt den Ländern nahe, im Rahmen des Möglichen
zur Durchführung des Übereinkommens beizutragen und be-
sondere Initiativen zur Begehung des Jahres mit dem Ziel ei-
ner verstärkten Durchführung des Übereinkommens zu er-
greifen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über den
Stand der Vorbereitungen für das Jahr vorzulegen.

RESOLUTION 58/212

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.3, Ziffer 8)115.

108 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
109 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II. 
110 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
111 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
112 Ebd., Resolution 1, Anlage.

113 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 25 (A/58/25), Anhang.
114 A/57/304, Anlage, Ziffern 138-142.
115 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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58/212. Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/201 vom 20. De-
zember 2000, 56/197 vom 21. Dezember 2001 und 57/253
und 57/260 vom 20. Dezember 2002,

erneut erklärend, dass das Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt116 das wichtigste internationale Rechtsinstru-
ment für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Ressourcen und für die gerechte und ausgewogene Ver-
teilung der Vorteile aus der Nutzung der genetischen Ressour-
cen ist,

unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen, eine effiziente-
re und kohärentere Umsetzung der drei Zielsetzungen des
Übereinkommens anzustreben und bis 2010 eine erhebliche
Reduzierung der gegenwärtigen Rate des Artenschwunds her-
beizuführen, was Maßnahmen auf allen Ebenen erfordern
wird, namentlich die Durchführung einzelstaatlicher Strategi-
en und Aktionspläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
und die Bereitstellung neuer und zusätzlicher finanzieller und
technischer Ressourcen für die Entwicklungsländer,

erneut erklärend, wie dringlich es ist, vorbehaltlich inner-
staatlicher Rechtsvorschriften die Rechte ortsansässiger und
indigener Gemeinschaften anzuerkennen, die über traditionel-
le Kenntnisse und daraus hervorgehende Innovationen und
Praktiken verfügen, und mit ihrer Zustimmung und Mitwir-
kung einvernehmlich vereinbarte Mechanismen zum Aus-
gleich der Vorteile aus deren Nutzung auszuarbeiten und an-
zuwenden,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes für das
großzügige Angebot der Regierung Malaysias, die siebente
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt und die erste Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens, die als
Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Cartagena
über biologische Sicherheit gilt, vom 9. bis 20 Februar bezie-
hungsweise vom 23. bis 27. Februar 2004 in Kuala Lumpur
auszurichten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Exekutivsekre-
tärs des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, den
der Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer acht-
undfünfzigsten Tagung vorgelegt hat117;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den Ergebnissen der
vom 17. bis 20. März 2003 in Montreal (Kanada) abgehalte-
nen offenen intersessionellen Tagung über das mehrjährige
Arbeitsprogramm der Konferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt bis zum Jahr
2010;

3. nimmt ferner Kenntnis von den Ergebnissen der vom
10. bis 14. März beziehungsweise vom 10. bis 14. November
2003 in Montreal (Kanada) abgehaltenen achten und neunten
Tagung des Nebenorgans für wissenschaftliche, technische

und technologische Beratung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt;

4. bekräftigt die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangene Verpflichtung, innerhalb des Rah-
mens des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und
eingedenk der Bonner Leitlinien über den Zugang zu geneti-
schen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Auftei-
lung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile eine in-
ternationale Ordnung zur Förderung und zum Schutz der ge-
rechten und ausgewogenen Aufteilung der sich aus der Nut-
zung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile auszu-
handeln;

5. bekräftigt außerdem die auf dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung eingegangene Verpflichtung, die
breite Anwendung der Bonner Leitlinien und die weitere Ar-
beit daran zu fördern, als Beitrag, um den Parteien bei der Er-
arbeitung und Formulierung rechtlicher, verwaltungstechni-
scher oder politischer Maßnahmen betreffend Zugang und
Vorteilsausgleich sowie vertraglicher und sonstiger einver-
nehmlich festgelegter Regelungen des Zugangs und Vorteils-
ausgleichs behilflich zu sein;

6. bittet die Länder, soweit noch nicht geschehen, das
Übereinkommen über die biologische Vielfalt zu ratifizieren;

7. begrüßt das Inkrafttreten des Protokolls von Carta-
gena über die biologische Sicherheit zum Übereinkommen
über die biologische Vielfalt118 am 11. September 2003 und
die Einberufung der ersten Tagung der Konferenz der Ver-
tragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien des Proto-
kolls von Cartagena über die biologische Sicherheit gilt, und
bittet die Vertragsparteien des Übereinkommens, die das Pro-
tokoll noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch
nicht beigetreten sind, dies zu erwägen;

8. betont, dass die wirksame Durchführung des Proto-
kolls von Cartagena über die biologische Sicherheit die volle
Unterstützung durch die Vertragsparteien und die zuständigen
internationalen Organisationen erfordern wird, und fordert die
Vertragsparteien nachdrücklich auf, den Kapazitätsaufbau auf
dem Gebiet der biologischen Sicherheit in den Entwicklungs-
und Transformationsländern zu erleichtern, namentlich den
Aufbau und die Stärkung der einzelstaatlichen Kapazitäten,
die erforderlich sind, um der Informationsstelle für biologi-
sche Sicherheit die notwendigen Informationen zukommen zu
lassen und mit ihr zusammenzuarbeiten;

9. bittet die Länder, zu erwägen, den Internationalen
Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft zu ratifizieren beziehungsweise ihm bei-
zutreten;

10. legt den entwickelten Ländern unter den Vertrags-
parteien des Übereinkommens nahe, Beiträge an die entspre-
chenden Treuhandfonds des Übereinkommens zu entrichten,
um vor allem die volle Teilnahme der Entwicklungsländer un-
ter den Vertragsparteien an den Tätigkeiten im Rahmen des
Übereinkommens zu fördern;

116 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619.
117 A/58/191. 118 Siehe UNEP/CBD/ExCOP/1/3 und Corr.1, zweiter Teil, Anhang.
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11. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt nachdrücklich auf, den Transfer
von Technologie für die wirksame Durchführung des Über-
einkommens im Einklang mit seinen Bestimmungen zu er-
leichtern;

12. unterstreicht, dass die finanziellen und technischen
Ressourcen für die Durchführung des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt und des Protokolls von Cartagena
über die biologische Sicherheit durch die Entwicklungs- und
Transformationsländer erheblich aufgestockt werden müssen,
und begrüßt in dieser Hinsicht die erfolgreiche und umfang-
reiche dritte Wiederauffüllung der Globalen Umweltfazilität;

13. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständigen
Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen119, des Übereinkommens der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in
den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika120, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt und befürwortet die weitere Zu-
sammenarbeit zur Förderung der Komplementarität zwischen
den Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängi-
gen Rechtsstellung;

14. betont, wie wichtig es ist, die Berichtspflichten im
Rahmen der Übereinkünfte zur biologischen Vielfalt zu har-
monisieren, bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängigen
Rechtsstellung;

15. bittet den Exekutivsekretär des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt, der Generalversammlung auch
weiterhin über die laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit
dem Übereinkommen, einschließlich des Protokolls von Car-
tagena, Bericht zu erstatten;

16. beschließt, den Unterpunkt "Übereinkommen über
die biologische Vielfalt" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/213

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.4, Ziffer 8)121.

58/213. Weitere Umsetzung des Aktionsprogramms für
die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung von Barbados122 und das
Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwicklung der klei-

nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern123, die von
der Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern verabschie-
det wurden, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 49/122
vom 19. Dezember 1994 über die Weltkonferenz, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/183 vom
16. Dezember 1996, 52/202 vom 18. Dezember 1997 und
53/189 vom 15. Dezember 1998, das von der Versammlung
auf ihrer zweiundzwanzigsten Sondertagung verabschiedete
Überprüfungsdokument124 und ihre Resolutionen 54/224 vom
22. Dezember 1999, 55/199 und 55/202 vom 20. Dezember
2000, 56/198 vom 21. Dezember 2001 und 57/262 vom
20. Dezember 2002,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung125 und den Durchführungsplan
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg")126, vor allem auf das besondere
Gewicht, das den kleinen Inselentwicklungsländern in Kapi-
tel VII des Durchführungsplans von Johannesburg beigemes-
sen wird, sowie auf die Erwähnung der besonderen Bedürfnis-
se der kleinen Inselentwicklungsländer in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen127 und in dem auf der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verab-
schiedeten Konsens von Monterrey128,

unter Hinweis auf ihren Beschluss, im Jahr 2004 eine in-
ternationale Tagung einschließlich eines Tagungsteils auf ho-
her Ebene einzuberufen129, auf der eine vollständige und um-
fassende Überprüfung der Umsetzung des Aktionsprogramms
vorgenommen werden soll, wie in dem Durchführungsplan
von Johannesburg gefordert,

unter Begrüßung der auf nationaler und regionaler Ebene
durchgeführten Vorbereitungen für die internationale Tagung
und mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen Sa-
moas, Kap Verdes und Trinidad und Tobagos für die Ausrich-
tung regionaler Vorbereitungstagungen,

in Bekräftigung der politischen Bedeutung der anstehen-
den zehnjährlichen Überprüfung der seit der Weltkonferenz
erzielten Forschritte und betonend, dass die kleinen Inselent-
wicklungsländer auf Grund der Gefährdungen und Herausfor-
derungen, denen sie sich gegenübersehen, einem erhöhten Ri-
siko ausgesetzt sind und dass daher die Zusammenarbeit ver-
stärkt und eine wirksamere Entwicklungshilfe geleistet wer-
den muss, um der Verwirklichung der Ziele der nachhaltigen
Entwicklung näher zu kommen,

119 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.
120 Ebd., Vol. 1954, Nr. 33480.
121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
122 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage I.

123 Ebd., Anlage II.
124 Siehe Resolution S-22/2, Anlage.
125 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
126 Ebd., Resolution 2, Anlage.
127 Siehe Resolution 55/2. 
128 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
129 Resolution 57/262, Ziffer 5.
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs130;

2. billigt die in der Mitteilung des Generalsekretärs131

enthaltene vorläufige Geschäftsordnung der Internationalen
Tagung zur Überprüfung der Umsetzung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern; 

3. beschließt, dass die Internationale Tagung allen Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen und Mitgliedstaaten der
Sonderorganisationen offen steht, wobei Beobachter im Ein-
klang mit der etablierten Praxis der Generalversammlung und
ihrer Konferenzen und mit der Geschäftsordnung der Interna-
tionalen Tagung teilnehmen können;

4. begrüßt die auf nationaler, subregionaler und regio-
naler Ebene unternommenen Anstrengungen zur Umsetzung
des Aktionsprogramms123 und nimmt Kenntnis von den Be-
richten der regionalen Vorbereitungstagungen für die kleinen
Inselentwicklungsländer in den Regionen Pazifik132, Atlantik,
Indischer Ozean, Mittelmeer und Südchinesisches Meer133

und Karibik134;

5. erklärt erneut, dass das Aktionsprogramm, die Er-
klärung von Barbados122 und das von der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundzwanzigsten Sondertagung verabschie-
dete Überprüfungsdokument124 dringend nachdrücklich und
wirksam umgesetzt werden müssen, um die kleinen Inselent-
wicklungsländer bei ihren Bemühungen um die Herbeifüh-
rung einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen;

6. beschließt, dass die Internationale Tagung vom
30. August bis 3. September 2004 stattfinden und einen Ta-
gungsteil auf hoher Ebene umfassen wird, um eine vollständi-
ge und umfassende Überprüfung der Umsetzung des Aktions-
programms vorzunehmen, wie in dem Durchführungsplan
von Johannesburg gefordert126, und begrüßt das Angebot der
Regierung von Mauritius, die Internationale Tagung auszu-
richten;

7. beschließt außerdem, am 28. und 29. August 2004 in
Mauritius zweitägige informelle Konsultationen zur Erleich-
terung der wirksamen Vorbereitung der Internationalen Ta-
gung abzuhalten, sofern dies auf einer offenen Vorbereitungs-
tagung für notwendig erachtet wird und aus freiwilligen Mit-
teln finanziert werden kann;

8. fordert nachdrücklich, dass möglichst hochrangige
Vertreter an der Internationalen Tagung teilnehmen;

9. beschließt, dass die Internationale Tagung sich um
eine Erneuerung des politischen Engagements der internatio-
nalen Gemeinschaft bemühen und ihren Schwerpunkt auf

praktische Maßnahmen zur weiteren Umsetzung des Aktions-
programms legen wird, unter Berücksichtigung der seit der
Verabschiedung des Aktionsprogramms neu aufgetretenen
Probleme, Herausforderungen und Situationen;

10. macht sich die Resolution 2003/55 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 24. Juli 2003 zu eigen, in der dieser auf
Empfehlung der Kommission für Nachhaltige Entwicklung
auf ihrer elften Tagung beschloss, vom 26. bis 30. Januar
2004 in Nassau eine interregionale Vorbereitungstagung für
die kleinen Inselentwicklungsländer einzuberufen, dankt der
Regierung der Bahamas für die Ausrichtung der Tagung und
spricht sich für eine Teilnahme an dieser Tagung auf Mini-
sterebene aus;

11. macht sich außerdem den vom Wirtschafts- und So-
zialrat in seiner Resolution 2003/55 auf Empfehlung der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer elften Ta-
gung gefassten Beschluss zu eigen, während der zwölften Ta-
gung der Kommission vom 14. bis 16. April 2004 eine dreitä-
gige Vorbereitungstagung für die Internationale Tagung ein-
zuberufen, die eine eingehende Analyse und Bewertung der
Umsetzung des Aktionsprogramms vornehmen und die Vor-
bereitungen für die Internationale Tagung, einschließlich ih-
rer Tagesordnung, zum Abschluss bringen soll;

12. beschließt, dass die Vorbereitungstagung offen sein
und im Einklang mit der Geschäftsordnung der Fachkommis-
sionen des Wirtschafts- und Sozialrats und den ergänzenden
Regelungen stattfinden soll, die der Rat in seinen Beschlüssen
1993/215 vom 12. Februar 1993 und 1995/201 vom 8. Fe-
bruar 1995 für die Kommission für Nachhaltige Entwicklung
festlegte und die auf alle Mitgliedstaaten und sonstigen Teil-
nehmer Anwendung finden, entsprechend der Praxis im Vor-
bereitungsausschuss für den Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung, wobei die Bestimmungen der Kommission in Be-
zug auf Reisekostenzuschüsse unverändert gültig sind, und im
Einklang mit Beschluss 2003/283 des Wirtschafts- und So-
zialrats vom 24. Juli 2003;

13. legt den assoziierten Mitgliedern der Regionalkom-
missionen, die kleine Inselentwicklungsländer sind, nahe, an
der Internationalen Tagung teilzunehmen, und beschließt,
dass ihre Teilnahme im Einklang mit Regel 61 der vorläufigen
Geschäftsordnung der Internationalen Tagung erfolgen wird;

14. beschließt, dass die Teilnahme wichtiger Gruppen,
einschließlich nichtstaatlicher Organisationen, an der Interna-
tionalen Tagung im Einklang mit Regel 65 der vorläufigen
Geschäftsordnung der Internationalen Tagung erfolgen wird;

15. beschließt außerdem, dass nichtstaatliche Organisa-
tionen, deren Arbeit für das Thema der Internationalen Ta-
gung relevant ist und die zurzeit nicht beim Wirtschafts- und
Sozialrat akkreditiert sind, die Teilnahme an der Internationa-
len Tagung und der offenen Vorbereitungstagung als Beob-
achter beantragen können, vorbehaltlich der Zustimmung der
Vorbereitungstagung;

16. nimmt Kenntnis von der Ernennung eines Generalse-
kretärs der Internationalen Tagung;

130 A/58/170.
131 A/58/567 und Corr.1.
132 A/58/303, Anlage.
133 A/C.2/58/12, Anlage.
134 A/C.2/58/14, Anlage.
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17. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
zuständigen Einrichtungen und Organisationen der Vereinten
Nationen und unter Berücksichtigung bei ihm eingehender
Vorlagen von bilateralen, regionalen und multilateralen Ge-
berorganisationen sowie von wichtigen Gruppen, einschließ-
lich nichtstaatlicher Organisationen, sicherzustellen, dass der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer zwölften
Tagung rechtzeitig ein auf den nationalen, regionalen und in-
terregionalen Vorbereitungen sowie Berichten der kleinen In-
selentwicklungsländer und anderer Parteien basierender Syn-
thesebericht vorgelegt wird;

18. ersucht darum, der Sekretariats-Hauptabteilung
Presse und Information im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen,
damit sie dafür sorgen kann, unter anderem über das Informa-
tionsnetz für die kleinen Inselentwicklungsländer, dass die
Ziele und Zwecke der Internationalen Tagung in den Mit-
gliedstaaten, bei den wichtigen Gruppen, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, und den nationalen, regiona-
len und internationalen Medien möglichst umfassend bekannt
gemacht werden, um sie zu veranlassen, Beiträge und Unter-
stützung für die Internationale Tagung und ihren Vorberei-
tungsprozess zu leisten;

19. dankt für die Beiträge an den freiwilligen Treuhand-
fonds, der eingerichtet wurde, um die volle und wirksame
Teilnahme der kleinen Inselentwicklungsländer an der Inter-
nationalen Tagung und ihrem Vorbereitungsprozess zu unter-
stützen, wie dies durch den Wirtschafts- und Sozialrat in sei-
ner Resolution 2003/35 und in seinem Beschluss 2003/283
gebilligt wurde135, und fordert alle Mitgliedstaaten und Orga-
nisationen nachdrücklich auf, großzügige Beiträge an den
Fonds zu entrichten;

20. befürwortet die volle und wirksame Teilnahme der
Entwicklungsländer an der Internationalen Tagung und bittet
die Geberländer und -organisationen, zusätzliche außerplan-
mäßige Mittel bereitzustellen, insbesondere durch freiwillige
Beiträge an den Treuhandfonds, um ihre Teilnahme zu er-
leichtern;

21. begrüßt die mit der Schaffung einer interinstitutio-
nellen Arbeitsgruppe unternommenen Koordinierungsbemü-
hungen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, die es
in die Lage versetzen sollen, die Koordinierung und Zusam-
menarbeit in Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem
Vorbereitungsprozess und der Internationalen Tagung zu ver-
bessern beziehungsweise auszuweiten;

22. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaft-
liche und Soziale Angelegenheiten auf, über die Abteilung
Nachhaltige Entwicklung und ihre Gruppe Kleine Inselent-
wicklungsländer136 im Rahmen des Vorbereitungsprozesses
und der Internationalen Tagung Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Koordinierung und Zusammenarbeit innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen sowie mit anderen zuständi-
gen multilateralen Organisationen zu ergreifen und so die
wirksame Umsetzung, Überwachung und Weiterverfolgung
der Ergebnisse der zehnjährlichen Überprüfung des Aktions-
programms sicherzustellen;

23. fordert das Büro des Hohen Beauftragten für die am
wenigsten entwickelten Länder, Binnenentwicklungsländer
und kleinen Inselentwicklungsländer auf 

137, sein Mandat zu
erfüllen und sich in Partnerschaft mit den zuständigen Teilen
der Vereinten Nationen sowie mit wichtigen Gruppen, den
Medien, akademischen Einrichtungen und Stiftungen mit
Nachdruck für die Mobilisierung internationaler Unterstüt-
zung und Ressourcen einzusetzen, damit die Internationale
Tagung ein Erfolg wird und die Ergebnisse der zehnjährlichen
Überprüfung des Aktionsprogramms weiterverfolgt werden;

24. begrüßt die großzügigen Beiträge der Geber für die
Personalausstattung der Gruppe Kleine Inselentwicklungslän-
der und fordert den Generalsekretär auf, praktische Möglich-
keiten zur Stärkung der Gruppe zu sondieren, namentlich
durch die dauerhafte Umschichtung von Ressourcen im Zwei-
jahreszeitraum 2004-2005, entsprechend den Resolutionen
56/198 und 57/262, mit dem Ziel, die vollständige und wirk-
same Umsetzung der Erklärung von Barbados und des Ak-
tionsprogramms sowie der Ergebnisse der Internationalen Ta-
gung zu erleichtern;

25. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Umwelt und
nachhaltige Entwicklung" den Unterpunkt "Weitere Umset-
zung der Ergebnisse der Weltkonferenz über die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern: Weiterverfolgung der Ergebnisse der Interna-
tionalen Tagung zur Überprüfung der Umsetzung des Ak-
tionsprogramms von Barbados" aufzunehmen, und ersucht
den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung den Bericht der Internationalen Ta-
gung vorzulegen. 

RESOLUTION 58/214

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.5, Ziffer 15)138.

58/214. Internationale Katastrophenvorbeugungsstrategie

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001
und 57/256 vom 20. Dezember 2002 sowie der Resolutionen
des Wirtschafts- und Sozialrats 1999/63 vom 30. Juli 1999
und 2001/35 vom 26. Juli 2001 und unter gebührender Be-

135 Siehe auch A/C.2/58/4.
136 Entsprechend dem Mandat in Ziffer 123 des Aktionsprogramms und
in Ziffer 15 der Resolution 49/122.

137 Siehe Resolution 56/227.
138 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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rücksichtigung ihrer Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003
über die integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiter-
verfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich,

sowie unter Hinweis auf die Aufnahme des Punktes "Ka-
tastrophenmanagement und -anfälligkeit" in das mehrjährige
Arbeitsprogramm der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung139,

betonend, dass die Katastrophenvorbeugung, einschließ-
lich der Verringerung der Anfälligkeit für Naturkatastrophen,
in erheblichem Maße zur Verwirklichung einer nachhaltigen
Entwicklung beiträgt,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen
betreffend mit Wasser zusammenhängende Katastrophen, die
in der Ministererklärung der am 22. und 23. März 2003 in
Kyoto (Japan) abgehaltenen Ministerkonferenz des dritten
Weltwasserforums enthalten sind140,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen die so-
ziale und wirtschaftliche Infrastruktur aller Länder schädigen,
ihre langfristigen Folgen jedoch für Entwicklungsländer be-
sonders gravierend sind und die Verwirklichung ihrer nach-
haltigen Entwicklung behindern,

in der Erkenntnis, dass es dringend geboten ist, die vor-
handenen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse
weiterzuentwickeln und einzusetzen, um die Anfälligkeit für
Naturkatastrophen zu verringern, und hervorhebend, dass die
Entwicklungsländer Zugang zu Technologien haben müssen,
damit sie wirksam gegen Naturkatastrophen vorgehen kön-
nen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl und
das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmenden
Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen Ver-
lusten an Menschenleben geführt und langfristige negative
Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt in
den anfälligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den
Entwicklungsländern, nach sich gezogen haben, 

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Na-
turkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegen-
zuwirken, und dass lokale Kapazitäten zur Abwehr von Kata-
strophengefahren aufgebaut und weiter verstärkt werden müs-
sen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Katastrophenvor-
beugungsstrategie141;

2. bittet die Regierungen und die zuständigen interna-
tionalen Organisationen, die Bewertung von Katastrophenri-
siken als festen Bestandteil der Entwicklungspläne und Ar-
mutsbekämpfungsprogramme zu betrachten;

3. betont, dass die Fortführung der Zusammenarbeit
und Koordinierung zwischen den Regierungen, dem System
der Vereinten Nationen, anderen internationalen Organisatio-
nen, Regionalorganisationen, nichtstaatlichen Organisationen
und gegebenenfalls weiteren Partnern für die wirksame Behe-
bung der Auswirkungen von Naturkatastrophen als unerläss-
lich zu betrachten ist;

4. erkennt an, wie wichtig es ist, das Katastrophenrisi-
komanagement gegebenenfalls mit regionalen Rahmenme-
chanismen zu verknüpfen, beispielsweise mit der Neuen Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas142, um die Probleme der
Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Entwicklung anzu-
gehen;

5. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, eine ge-
schlechtsspezifische Perspektive zu integrieren und Frauen an
der Konzeption und Durchführung aller Phasen des Katastro-
phenmanagements zu beteiligen, insbesondere an der Kata-
strophenvorbeugung;

6. erkennt ferner an, wie wichtig die Frühwarnung als
wesentlicher Bestandteil der Katastrophenvorbeugung ist,
und empfiehlt die Umsetzung der Ergebnisse der vom 16. bis
18. Oktober 2003 in Bonn (Deutschland) abgehaltenen Zwei-
ten Internationalen Konferenz zur Frühwarnung vor Naturka-
tastrophen, auf der die Wichtigkeit einer stärkeren Koordinie-
rung und Zusammenarbeit bei der Integration der Aktivitäten
und Fachkenntnisse der verschiedenen am Frühwarnprozess
beteiligten Sektoren hervorgehoben wurde und die zur Über-
prüfung der Strategie von Yokohama für eine sicherere Welt:
Leitlinien für Vorbeugung, Vorsorge und Folgenmilderung
bei Naturkatastrophen sowie ihres Aktionsplans143 beigetra-
gen hat;

7. beschließt, im Jahr 2005 eine Weltkonferenz für Ka-
tastrophenvorbeugung auf der Ebene hochrangiger Amtsträ-
ger einzuberufen, die Fachdiskussionen anregen und konkrete
Veränderungen und Ergebnisse bewirken soll und deren Ziele
darin bestehen,

a) die Überprüfung der Strategie von Yokohama und
ihres Aktionsplans abzuschließen und damit den Leitrahmen
für die Katastrophenvorbeugung im 21. Jahrhundert zu aktua-
lisieren;

b) konkrete Tätigkeiten zu benennen, um die Umset-
zung der einschlägigen Bestimmungen des Durchführungs-
plans des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durch-
führungsplan von Johannesburg")144 betreffend Vulnerabili-

139 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
140 Siehe A/57/785, Anlage.
141 A/58/277.

142 A/57/304, Anlage.
143 A/CONF.172/9, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
144 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
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tät, Risikobewertung und Katastrophenmanagement sicherzu-
stellen;

c) bewährte Verfahrensweisen und gewonnene Er-
kenntnisse weiterzugeben, um zur Katastrophenvorbeugung
im Rahmen der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwick-
lung beizutragen und Mängel und Probleme aufzuzeigen;

d) die Öffentlichkeit verstärkt dafür zu sensibilisieren,
wie wichtig Politiken zur Katastrophenvorbeugung sind, und
so die Umsetzung dieser Politiken zu erleichtern und zu för-
dern;

e) die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit geeigneter ka-
tastrophenbezogener Informationen für die Öffentlichkeit und
für die Katastrophenmanagement-Organisationen in allen Re-
gionen zu erhöhen, wie in den entsprechenden Bestimmungen
des Durchführungsplans von Johannesburg festgelegt;

8. nimmt das großzügige Angebot der Regierung Ja-
pans, die Konferenz auszurichten, mit tief empfundenem Dank
an und beschließt, dass die Konferenz vom 18. bis 22. Januar
2005 in Kobe, Hyogo (Japan) stattfinden wird;

9. beschließt, einen offenen zwischenstaatlichen Vor-
bereitungsausschuss für die Konferenz einzusetzen, mit dem
Auftrag, die organisatorischen und fachlichen Vorbereitun-
gen für die Konferenz zu überprüfen, das Arbeitsprogramm
der Konferenz zu billigen und eine von der Konferenz zu ver-
abschiedende Geschäftsordnung vorzuschlagen, und be-
schließt außerdem, dass der Vorbereitungsausschuss im An-
schluss an die halbjährlichen Tagungen der Interinstitutionel-
len Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung im Jahr 2004
jeweils für bis zu zwei Tage in Genf zusammentreten und er-
forderlichenfalls innerhalb des in Ziffer 8 genannten Zeit-
raums eine eintägige Tagung in Kobe abhalten wird;

10. beschließt außerdem, dass das Präsidium des zwi-
schenstaatlichen Vorbereitungsausschusses aus fünf Vertre-
tern der Mitgliedstaaten bestehen wird, die auf der Grundlage
einer ausgewogenen geografischen Vertretung gewählt wer-
den;

11. bittet die Regionalgruppen, bis Ende Januar 2004 ih-
re Kandidaten für das Präsidium des Vorbereitungsausschus-
ses zu benennen, sodass sie in die Vorbereitungen für die erste
Tagung des Vorbereitungsausschusses einbezogen werden
können, und dem Sekretariat der Konferenz diese Benennun-
gen mitzuteilen;

12. ersucht das interinstitutionelle Sekretariat für die In-
ternationale Katastrophenvorbeugungsstrategie, als Sekretari-
at der Konferenz zu fungieren und mit voller Unterstützung
durch die zuständigen Sekretariats-Hauptabteilungen die Vor-
bereitungstätigkeiten zu koordinieren, deren Kosten außer-
planmäßig durch den Treuhandfonds für die internationale
Katastrophenvorbeugungsstrategie und in enger Zusammen-
arbeit mit dem Gastland und dem Vorbereitungsausschuss für
die Konferenz finanziert werden;

13. geht davon aus, dass die in Ziffer 12 genannten Tä-
tigkeiten die sonstigen laufenden Tätigkeiten und Prioritäten
des interinstitutionellen Sekretariats für die Strategie nicht be-
hindern werden;

14. bittet die Mitgliedstaaten, alle Organe und Sonderor-
ganisationen der Vereinten Nationen und die sonstigen zu-
ständigen zwischenstaatlichen Einrichtungen und Organisa-
tionen, insbesondere die Mitglieder der Interinstitutionellen
Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung, aktiv an der
Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozess teilzunehmen;

15. begrüßt Beiträge aus allen Regionen, die den Vorbe-
reitungsprozess und die Konferenz selbst sachlich unterstüt-
zen könnten;

16. befürwortet, dass die in der Agenda 21145 genannten
wichtigen Gruppen wirksame Beiträge leisten, bittet sie, die
Akkreditierung für die Konferenz und ihren Vorbereitungs-
prozess zu beantragen, und beschließt, dass ihre Akkreditie-
rung und Teilnahme im Einklang mit der Geschäftsordnung
der Kommission für Nachhaltige Entwicklung, der Geschäfts-
ordnung des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung sowie
der etablierten Praxis der Kommission betreffend die Mitwir-
kung und Einbeziehung wichtiger Gruppen erfolgen wird;

17. beschließt, dass die tatsächlichen Zusatzkosten des
Vorbereitungsprozesses und der Konferenz selbst ohne Be-
einträchtigung bereits geplanter Aktivitäten aus außerplanmä-
ßigen Mitteln und aus bestimmten freiwilligen Beiträgen zu
dem Treuhandfonds für die Strategie finanziert werden sollen;

18. ersucht das Sekretariat, Konferenzdienste für den
Vorbereitungsprozess und die Konferenz selbst zur Verfü-
gung zu stellen, deren Kosten vom Gastland getragen werden,
mit der Maßgabe, dass das Sekretariat dafür Sorge tragen
wird, dass seine vorhandenen personellen Ressourcen so weit
wie möglich genutzt werden, ohne dass dem Gastland weitere
Kosten entstehen; 

19. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die er-
forderlichen Finanzmittel für den Treuhandfonds für die Stra-
tegie sowie die erforderlichen wissenschaftlichen, techni-
schen, personellen und sonstigen Ressourcen bereitzustellen,
um zu gewährleisten, dass die Tätigkeiten des interinstitutio-
nellen Sekretariats für die Strategie und der Interinstitutionel-
len Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung und ihrer Un-
tergruppen angemessen unterstützt werden, und um die Vor-
bereitungen für die Konferenz zu erleichtern;

20. dankt denjenigen Ländern, die die Tätigkeiten im
Rahmen der Strategie durch freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds finanziell unterstützt haben;

21. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel ausreichende finanzielle und administrative Res-
sourcen für die wirksame Tätigkeit des interinstitutionellen
Sekretariats für die Strategie zur Verfügung zu stellen;

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter
dem Punkt "Umwelt und nachhaltige Entwicklung" einen Be-

145 Report of United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions adop-
ted by the Conference, Resolution 1, Anlage II. 
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
richt über die Durchführung dieser Resolution und insbeson-
dere über den Stand der Vorbereitungen für die Weltkonfe-
renz für Katastrophenvorbeugung vorzulegen.

RESOLUTION 58/215

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.5, Ziffer 15)146.

58/215. Naturkatastrophen und Anfälligkeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/547 vom 20. De-
zember 2002,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung147 und des Durchführungsplans
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg")148,

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Na-
turkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegen-
zuwirken, und dass lokale Kapazitäten zur Abwehr von Kata-
strophengefahren aufgebaut und weiter verstärkt werden müs-
sen,

feststellend, dass die Zerstörung der globalen Umwelt an-
hält, was die wirtschaftliche und soziale Anfälligkeit, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, verstärkt,

unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Auswir-
kungen, die gravierende Naturgefahren, beispielsweise Erd-
beben, Vulkanausbrüche, extreme Wetterereignisse wie Hit-
zewellen, schwere Dürren, Überschwemmungen und Stürme
und El-Niño-/La-Niña-Ereignisse, die globale Dimensionen
annehmen, auf alle Länder, insbesondere die anfälligeren Ent-
wicklungsländer, haben,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Häufig-
keit und Schwere extremer Wetterereignisse und damit zu-
sammenhängender Naturkatastrophen,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
außerordentlich schädlichen Auswirkungen gravierender Na-
turgefahren, einschließlich extremer Wetterereignisse und da-
mit zusammenhängender Naturkatastrophen, die den sozialen
und wirtschaftlichen Fortschritt weiterhin behindern, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen die so-
ziale und wirtschaftliche Infrastruktur aller Länder schädigen,
ihre langfristigen Folgen jedoch für Entwicklungsländer be-
sonders drastisch sind und die Verwirklichung ihrer nachhal-
tigen Entwicklung behindern,

betonend, dass die einzelstaatlichen Behörden Maßnah-
men zur Katastrophenvorsorge und -milderung ergreifen
müssen, insbesondere mittels Umsetzung der Internationalen
Katastrophenvorbeugungsstrategie, um so die Widerstandsfä-
higkeit der Bevölkerung gegenüber Katastrophen zu stärken
und die Risiken für die Menschen, ihre Lebensgrundlagen, die
soziale und wirtschaftliche Infrastruktur und die Umweltres-
sourcen zu mindern,

daran erinnernd, dass die Internationale Katastrophenvor-
beugungsstrategie einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei
der Entwicklung von Methoden zur systematischen Charakte-
risierung, Messung, Bewertung und Bewältigung von Natur-
katastrophen, einschließlich wetterbedingter Katastrophen,
Gefahren und Anfälligkeiten, darstellt, 

unter Berücksichtigung dessen, dass extreme Wetterereig-
nisse und damit zusammenhängende Naturkatastrophen und
die Vorbeugung dagegen ein kohärentes Vorgehen erfordern,

feststellend, dass es der internationalen Zusammenarbeit
bedarf, um die Länder verstärkt dazu zu befähigen, gegen die
schädlichen Auswirkungen aller Naturgefahren, einschließ-
lich extremer Wetterereignisse und damit zusammenhängen-
der Naturkatastrophen, insbesondere in Entwicklungsländern,
vorzugehen,

hervorhebend, wie wichtig es ist, das Bewusstsein der Ent-
wicklungsländer für die auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene bestehenden Kapazitäten zu schärfen, die zu
ihrer Unterstützung eingesetzt werden könnten,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der vom 16. bis
18. Oktober 2003 in Bonn (Deutschland) abgehaltenen Zwei-
ten Internationalen Konferenz über Frühwarnung,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Katastrophenvor-
beugungsstrategie149, insbesondere von dem Abschnitt über
die schädlichen Auswirkungen extremer Wetterereignisse
und damit zusammenhängender Naturkatastrophen auf dafür
anfällige Länder, insbesondere Entwicklungsländer, um den
die Versammlung in ihrem Beschluss 57/547 ersucht hatte;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auch weiterhin Möglichkeiten zu erkunden, nament-
lich durch Zusammenarbeit und technische Hilfe, um die
nachteiligen Auswirkungen von Naturkatastrophen, ein-
schließlich der durch extreme Wetterereignisse verursachten,
insbesondere in dafür anfälligen Entwicklungsländern, mit-
tels Umsetzung der Internationalen Katastrophenvorbeu-
gungsstrategie zu mindern, und legt der Interinstitutionellen
Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung nahe, ihre dies-
bezügliche Tätigkeit fortzusetzen;

3. legt den Regierungen nahe, wirksame nationale
Plattformen oder Koordinierungsstellen für die Katastrophen-
vorbeugung zu schaffen und bereits bestehende zu stärken;

146 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
147 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
148 Ebd., Resolution 2, Anlage. 149 A/58/277.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
4. legt den Regierungen außerdem nahe, in Zusam-
menarbeit mit dem System der Vereinten Nationen und ande-
ren Interessenträgern den Kapazitätsaufbau in den am meisten
gefährdeten Regionen zu verstärken, um sie in die Lage zu
versetzen, den sozioökonomischen Faktoren entgegenzuwir-
ken, die zu erhöhter Anfälligkeit führen, und legt der interna-
tionalen Gemeinschaft nahe, den Entwicklungsländern dies-
bezüglich wirksame Hilfe zu gewähren; 

5. legt der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für Kata-
strophenvorbeugung nahe, die Förderung der Katastrophen-
vorbeugung besser zu koordinieren und den zuständigen Stel-
len der Vereinten Nationen Informationen über die verschie-
denen Möglichkeiten der Vorbeugung gegen Naturkatastro-
phen, einschließlich gegen gravierende Naturgefahren und
durch extreme Wetterereignisse bedingte Katastrophen und
Anfälligkeiten, zur Verfügung zu stellen;

6. legt der Konferenz der Vertragsparteien des Rah-
menübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen150 und den Vertragsparteien des Protokolls von Kyo-
to zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen151 nahe, sich im Einklang mit den Bestim-
mungen des Rahmenübereinkommens auch weiterhin mit den
nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen, vor allem
in den besonders anfälligen Entwicklungsländern, zu befas-
sen, und legt außerdem der Zwischenstaatlichen Sachverstän-
digengruppe über Klimaänderungen nahe, auch weiterhin die
nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen auf die so-
zioökonomischen Systeme und die Katastrophenvorbeu-
gungssysteme der Entwicklungsländer zu bewerten;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung in einem gesonder-
ten Abschnitt seines Berichts über die Umsetzung der Interna-
tionalen Katastrophenvorbeugungsstrategie über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten, und beschließt,
die Frage von Naturkatastrophen und der Anfälligkeit dafür
auf der genannten Tagung unter dem Unterpunkt "Internatio-
nale Katastrophenvorbeugungsstrategie" des Punktes "Um-
welt und nachhaltige Entwicklung" zu behandeln.

RESOLUTION 58/216

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.5, Ziffer 7)152.

58/216. Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/24 vom 10. Novem-
ber 1998, mit der sie das Jahr 2002 zum Internationalen Jahr
der Berge erklärte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/189 vom
20. Dezember 2000 und 57/245 vom 20. Dezember 2002,

anerkennend, dass Kapitel 13 der Agenda 21153 sowie alle
einschlägigen Ziffern des Durchführungsplans des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von
Johannesburg")154, insbesondere seine Ziffer 42, den politi-
schen Gesamtrahmen für die nachhaltige Entwicklung in
Bergregionen bilden,

davon Kenntnis nehmend, dass die Internationale Partner-
schaft für nachhaltige Entwicklung in Bergregionen ("Berg-
partnerschaft"), die während des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung mit der engagierten Unterstützung von achtund-
dreißig Ländern, fünfzehn zwischenstaatlichen Organisatio-
nen und achtunddreißig Organisationen aus den wichtigen
Gruppen ins Leben gerufen wurde, als wichtiger Ansatz zur
Behandlung der verschiedenen, miteinander verknüpften
Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen
dient,

Kenntnis nehmend von der Plattform von Bischkek für
Berggebiete155, dem Ergebnisdokument des Weltgipfels über
Berggebiete, der vom 28. Oktober bis 1. November 2002 in
Bischkek als Abschlussveranstaltung des Internationalen Jah-
res der Berge stattfand,

1. nimmt Kenntnis von dem vom Generalsekretär über-
mittelten Bericht zum Internationalen Jahr der Berge 2002156;

2. begrüßt die während des Internationalen Jahres der
Berge erzielten bedeutsamen Ergebnisse, die das Bewusstsein
für die nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung der Ar-
mut in Bergregionen erheblich verstärkt und das Interesse
daran erhöht haben und die auch als Katalysator für langfristig
wirksame Maßnahmen zur Umsetzung von Kapitel 13 der
Agenda 21153 und von Ziffer 42 des Durchführungsplans von
Johannesburg154 wirken;

3. stellt mit Befriedigung fest, dass immer mehr Regie-
rungen, Organisationen, wichtigen Gruppen und Einzelperso-
nen auf der ganzen Welt bewusst ist, dass die Berge als Quelle
eines Großteils des Süßwasseraufkommens der Erde, als Hü-
ter einer reichen biologischen Vielfalt, als beliebtes Freizeit-
und Tourismusziel und als Ort bedeutender kultureller Viel-
falt, kulturellen Wissens und kulturellen Erbes eine weltweit
wichtige Funktion besitzen;

4. stellt außerdem mit Befriedigung fest, dass die Re-
gierungen sowie wichtige Gruppen, akademische Einrichtun-
gen und internationale Organisationen und Organe bei den
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Internationalen Jahr
der Berge, namentlich der Schaffung von achtundsiebzig Na-
tionalkomitees oder ähnlichen Mechanismen, eine wirksame
Rolle gespielt haben;

150 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.
151 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage.
152 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

153 Report of the United Nations Conference on Environment und De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
154 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
155 A/C.2/57/7, Anlage.
156 A/58/134.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
5. würdigt die Arbeit der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen als federführende
Stelle für das Internationale Jahr der Berge sowie die wertvol-
len Beiträge des Umweltprogramms der Vereinten Nationen,
der Universität der Vereinten Nationen, der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und des
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen;

6. unterstreicht, dass der Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung und der Beseitigung der Armut in Berg-
regionen nach wie vor bedeutende Hindernisse entgegenste-
hen und dass es noch immer Probleme im Bereich des einzel-
staatlichen Engagements, der internationalen Zusammenar-
beit, der Unterstützung von Partnerschaften und der Mobili-
sierung von Finanzmitteln gibt, und vor diesem Hintergrund 

a) legt sie dem System der Vereinten Nationen nahe,
erhöhte Anstrengungen zu unternehmen, um die interinstitu-
tionelle Zusammenarbeit zu stärken und so eine wirksamere
Umsetzung von Kapitel 13 der Agenda 21 und von Ziffer 42
des Durchführungsplans von Johannesburg zu erreichen;

b) befürwortet sie die weitere Einrichtung und den Aus-
bau von Nationalkomitees, Koordinierungsstellen und ande-
ren, mehrere Interessenträger vereinenden Mechanismen auf
nationaler Ebene, die sich mit der nachhaltigen Entwicklung
in Bergregionen befassen;

c) unterstützt sie die im Rahmen der nationalen Ent-
wicklungspläne unternommenen Anstrengungen, Ziele und
strategische Pläne zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung
der Berge sowie entsprechende Förderpolitiken, -gesetze,
-programme und -projekte auszuarbeiten;

d) befürwortet sie, falls die beteiligten Staaten zustim-
men, grenzüberschreitende Konzepte für die nachhaltige Ent-
wicklung von Gebirgsketten und einen diesbezüglichen Infor-
mationsaustausch;

e) ermutigt sie die Mitgliedstaaten, Informationen zum
Thema Berge zu sammeln und zu erzeugen und entsprechende
Datenbanken einzurichten, mit dem Ziel, das vorhandene
Wissen zu Gunsten interdisziplinärer Forschungen, Program-
me und Projekte zu nutzen und die Entscheidungsfindung und
Planung zu verbessern;

f) unterstützt sie die Ausarbeitung und Durchführung
globaler, regionaler und nationaler Kommunikationspro-
gramme, die auf den durch das Internationale Jahr der Berge
bewirkten Erkenntnissen und Impulsen für Veränderungen
aufbauen;

g) unterstreicht sie, wie wichtig Kapazitätsaufbau- und
Bildungsprogramme sind, um das Bewusstsein für wirksame
Praktiken zur nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen und
für die Art der Beziehungen zwischen Hochland- und Tief-
landgebieten zu schärfen;

h) fordert sie die Verbesserung des Zugangs der in
Bergregionen lebenden Frauen zu Ressourcen und die Stär-
kung ihrer Rolle in ihren Gemeinschaften und Kulturen und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den Empfeh-
lungen in der Erklärung von Thimphu, die auf der vom 1. bis

4. Oktober 2002 in Thimphu abgehaltenen Konferenz, die den
in Bergregionen lebenden Frauen gewidmet war, verabschie-
det wurde;

7. nimmt Kenntnis von dem Inkrafttreten der neun Pro-
tokolle zu dem Übereinkommen zum Schutz der Alpen, die
zur regionalen Zusammenarbeit zu Gunsten der nachhaltigen
Entwicklung in dieser Bergregion beitragen;

8. nimmt außerdem Kenntnis von der Annahme und
Unterzeichnung des Rahmenübereinkommens über den
Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Karpaten durch
die Länder der Region;

9. stellt fest, dass mit allen Interessenträgern der Berg-
partnerschaft, insbesondere mit den Geberländern, Konsulta-
tionen geführt wurden, mit dem Ziel, die besten Optionen für
die weitere Unterstützung aller Interessenträger bei der
Durchführung der Partnerschaft zu bestimmen; 

10. nimmt Kenntnis von den Schlussfolgerungen der er-
sten Welttagung der Mitglieder der Bergpartnerschaft157, die
am 5. und 6. Oktober 2003 auf Einladung der Regierung Ita-
liens in Meran (Italien) abgehalten wurde;

11. stellt fest, dass die nächste Welttagung der Mitglie-
der der Bergpartnerschaft in der zweiten Hälfte des Jahres
2004 stattfinden wird, und begrüßt in dieser Hinsicht das An-
gebot der Regierung Perus, diese Tagung auszurichten;

12. stellt in diesem Zusammenhang außerdem fest, dass
die Bergpartnerschaft ein dynamischer, transparenter, flexi-
bler und partizipatorischer Kooperationsmechanismus ist, der
allen Regierungen, einschließlich Lokal- und Regionalbehör-
den, sowie zwischenstaatlichen, nichtstaatlichen und sonsti-
gen Organisationen, deren Ziele und Tätigkeiten mit der Vi-
sion und dem Auftrag der Partnerschaft übereinstimmen, of-
fen steht;

13. stellt ferner fest, dass die Mitglieder der Bergpart-
nerschaft sich darauf verpflichtet haben, die Partnerschaft im
Einklang mit Resolution 2003/61 des Wirtschafts- und Sozial-
rats vom 25. Juli 2003 durchzuführen, und fordert sie auf, die
Kriterien und Leitlinien einzuhalten, die in dem von der Kom-
mission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer elften Tagung
gefassten Beschluss vereinbart wurden158;

14. bittet die internationale Gemeinschaft und andere in
Betracht kommende Partner, zu erwägen, sich der Bergpart-
nerschaft anzuschließen;

15. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen nahe, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
ihre konstruktive Zusammenarbeit bei der Weiterverfolgung
des Internationalen Jahres der Berge fortzusetzen und dabei
zu berücksichtigen, dass es eine interinstitutionelle Gruppe
für Berggebiete gibt und dass es geboten ist, das System der
Vereinten Nationen stärker mit einzubeziehen, insbesondere

157 A/C.2/58/8, Anlage.
158 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
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die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen,
die Universität der Vereinten Nationen, das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, die Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die internationalen
Finanzinstitutionen und andere zuständige internationale Or-
ganisationen, unter Berücksichtigung der in der Plattform von
Bischkek für Berggebiete155 formulierten Empfehlungen;

16. ermutigt die Regierungen, das System der Vereinten
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, die Globale
Umweltfazilität und andere in Betracht kommende Finanzie-
rungsmechanismen der Vereinten Nationen, so etwa den Glo-
balen Mechanismus des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbe-
sondere in Afrika, sowie alle in Betracht kommenden Interes-
senträger aus Organisationen der Zivilgesellschaft und dem
Privatsektor, lokale, nationale und internationale Programme
und Projekte für die nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
zu unterstützen, namentlich durch freiwillige Finanzbeiträge;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt
"Nachhaltige Entwicklung in Bergregionen" des Punktes
"Umwelt und nachhaltige Entwicklung" einen Bericht über
den Stand der nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen vor-
zulegen, der eine umfassende Analyse der künftigen Heraus-
forderungen sowie geeignete Politikempfehlungen enthält.

RESOLUTION 58/217

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/485, Ziffer 14)159.

58/217. Internationale Aktionsdekade "Wasser – Quelle
des Lebens" 2005-2015

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/196 vom 20. De-
zember 2000, mit der sie das Jahr 2003 zum Internationalen
Jahr des Süßwassers erklärte,

betonend, dass Wasser für die nachhaltige Entwicklung,
einschließlich der Intakterhaltung der Umwelt und der Besei-
tigung von Armut und Hunger, von entscheidender Bedeu-
tung und für die menschliche Gesundheit und das menschli-
che Wohlergehen unverzichtbar ist,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Agenda 21160,
auf das auf ihrer neunzehnten Sondertagung verabschiedete
Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21161, den

Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung ("Durchführungsplan von Johannesburg")162 und auf die
mit Süßwasser zusammenhängenden Beschlüsse des Wirt-
schafts- und Sozialrats und der Kommission für Nachhaltige
Entwicklung auf ihrer sechsten Tagung163,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele betreffend Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung, namentlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen enthaltenen Ziele164, und entschlossen,
das Ziel zu verwirklichen, bis zum Jahr 2015 den Anteil der
Menschen, die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen oder
es sich nicht leisten können, zu halbieren, sowie ein ähnliches,
im Durchführungsplan von Johannesburg festgelegtes Ziel zu
verwirklichen, nämlich den Anteil der Menschen zu halbie-
ren, die keinen Zugang zu grundlegenden sanitären Einrich-
tungen haben,

Kenntnis nehmend von dem Inhalt des Weltberichts der
Vereinten Nationen über die Entwicklung der Wasserressour-
cen: Wasser für Menschen, Wasser für Leben165, einem ge-
meinsamen Projekt von dreiundzwanzig Sonderorganisatio-
nen und anderen Stellen der Vereinten Nationen, sowie von
weiteren wasserbezogenen Kooperationsmechanismen und
-initiativen,

sowie Kenntnis nehmend von der Ministererklärung "Bot-
schaft vom Biwasee und vom Yodo-Flussbecken", die am
23. März 2003 auf der Ministerkonferenz anlässlich des in
Kyoto (Japan) abgehaltenen Dritten Weltwasserforums ver-
abschiedet wurde166, sowie von dem Wasserappell von
Duschanbe, der am 1. September 2003 auf dem Internationa-
len Süßwasser-Forum erlassen wurde167, das vom 29. August
bis 1. September 2003 in Duschanbe stattfand,

1. erklärt den Zeitraum 2005 bis 2015 zur Internationa-
len Aktionsdekade "Wasser – Quelle des Lebens", die am
22. März 2005, dem Weltwassertag, beginnen wird;

2. beschließt, dass die Ziele der Dekade darin bestehen,
wasserbezogene Fragen auf allen Ebenen sowie die Umset-
zung wasserbezogener Programme und Projekte stärker ins
Blickfeld zu rücken und gleichzeitig danach zu streben, die
Teilhabe und Mitwirkung von Frauen an wasserbezogenen
Entwicklungsanstrengungen zu gewährleisten sowie die Zu-
sammenarbeit auf allen Ebenen zu fördern, um zur Verwirkli-
chung der international vereinbarten wasserbezogenen Ziele
in der Agenda 21160, dem Programm für die weitere Umset-
zung der Agenda 21161, der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen164 und dem Durchführungsplan von Johan-

159 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
160 Report of the United Nations Conference on Environment und De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
161 Resolution S-19/2, Anlage.

162 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
163 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 9 (E/1998/29).
164 Siehe Resolution 55/2.
165 United Nations World Water Development Report: Water for People,
Water for Life (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr.
E.03.II.A.2).
166 A/57/785, Anlage.
167 A/58/362, Anlage.
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nesburg162 und gegebenenfalls der auf der zwölften und drei-
zehnten Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung festgelegten Ziele beizutragen;

3. begrüßt den Beschluss, den die Kommission für
Nachhaltige Entwicklung auf ihrer elften Tagung getroffen
hat und der in ihrem mehrjährigen Arbeitsprogramm zum
Ausdruck kommt, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
und menschliche Siedlungen als Themenkomplex des ersten
Zyklus (2004-2005) zu behandeln168, und bittet die Kommis-
sion, bei ihrer Behandlung des Themenkomplexes Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen
auf ihrer zwölften und dreizehnten Tagung, wie in ihrem
mehrjährigen Arbeitsprogramm vorgesehen, im Rahmen der
vorhandenen Mittel mögliche Aktivitäten und Programme zu
ermitteln, die im Zusammenhang mit der Dekade durchge-
führt werden können;

4. bittet den Generalsekretär, geeignete Schritte zu un-
ternehmen, um die Aktivitäten der Dekade zu organisieren,
unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Internationalen
Jahres des Süßwassers und der Arbeit der Kommission für
Nachhaltige Entwicklung auf ihrer zwölften und dreizehnten
Tagung;

5. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, die Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen
und andere Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen zu koordinierten Antwortmaßnahmen unter Heranzie-
hung vorhandener Mittel und freiwilliger Beiträge auf, damit
die Dekade "Wasser – Quelle des Lebens" zu einer Aktions-
dekade wird.

RESOLUTION 58/218

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/485, Ziffer 14)169.

58/218. Umsetzung der Agenda 21, des Programms für
die weitere Umsetzung der Agenda 21 und der
Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/199 vom 20. De-
zember 2000, 56/226 vom 24. Dezember 2001, 57/253 vom
20. Dezember 2002 und 57/270 A und B vom 20. Dezember
2002 beziehungsweise 23. Juni 2003,

sowie unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt
und Entwicklung170, die Agenda 21171, das Programm für die

weitere Umsetzung der Agenda 21172, die Erklärung von Jo-
hannesburg über nachhaltige Entwicklung173 und den Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")174,

in Bekräftigung der Verpflichtung, den Durchführungs-
plan von Johannesburg, namentlich die termingebundenen
Ziele und Zielwerte, und die anderen international vereinbar-
ten Ziele umzusetzen, namentlich diejenigen, die in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen175 aufgeführt sind,

ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend, dass
sich die Kommission für Nachhaltige Entwicklung auf ihrer
elften Tagung auf einen neuen Arbeitsplan und ein mehrjähri-
ges Arbeitsprogramm sowie neue Arbeitsmethoden geeinigt
hat, die die Umsetzung fördern und unterstützen sollen, und
dass bestimmt wurde, dass die Kommission in einer Reihe
von zweijährigen maßnahmenorientierten Umsetzungszyklen
arbeiten wird, wobei abwechselnd in einem Jahr die Überprü-
fung und im nächsten die Festlegung der Grundsatzpolitik
vorgenommen wird176,

feststellend, dass die Kommission auf ihrer elften Tagung
die Kriterien und Leitlinien für die von einigen Regierungen,
internationalen Organisationen und wichtigen Gruppen frei-
willig durchgeführten Partnerschaftsinitiativen verabschiede-
te, die auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung und in
den Folgemaßnahmen zu dem Gipfel bekannt gegeben und
vom Wirtschafts- und Sozialrat gebilligt wurden177,

bekräftigend, dass zwischen wirtschaftlicher Entwick-
lung, sozialer Entwicklung und Umweltschutz als voneinan-
der abhängige, sich gegenseitig verstärkende Stützpfeiler der
nachhaltigen Entwicklung ein Gleichgewicht sichergestellt
werden muss,

sowie bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut, die
Veränderung nicht nachhaltiger Produktionsweisen und Kon-
sumgewohnheiten, der Schutz und die Pflege der natürlichen
Ressourcengrundlage für die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung übergreifende Ziele und unverzichtbare Vorausset-
zungen einer nachhaltigen Entwicklung darstellen,

davon Kenntnis nehmend, dass vom 16. bis 19. Juni 2003
in Marrakesch (Marokko) eine internationale Sachverständi-
gentagung über einen Zehnjahresrahmen für nachhaltige
Konsum- und Produktionsprogramme abgehalten wurde,

in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungsführung in je-
dem Land und eine gute Weltordnungspolitik für die nachhal-
tige Entwicklung unabdingbar sind,

168 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
169 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
170 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage I. 
171 Ebd., Anlage II.

172 Resolution S-19/2, Anlage.
173 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
174 Ebd., Resolution 2, Anlage.
175 Siehe Resolution 55/2.
176 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
177 Siehe Resolution 2003/61 des Wirtschafts- und Sozialrats.
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs178 über die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Agenda 21171, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21172 und der Ergebnisse des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung durchgeführt wurden;

2. erklärt erneut, dass die nachhaltige Entwicklung ein
Hauptbestandteil im Gesamtrahmen für die Tätigkeiten der
Vereinten Nationen ist, damit insbesondere die international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich die in der Millen-
niums-Erklärung175 und im Durchführungsplan von Johannes-
burg174 enthaltenen Ziele, verwirklicht werden;

3. fordert die Regierungen, alle zuständigen internatio-
nalen und regionalen Organisationen, den Wirtschafts- und
Sozialrat, die Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
die Regionalkommissionen und die Sonderorganisationen,
die internationalen Finanzinstitutionen, die Globale Umwelt-
fazilität und andere zwischenstaatliche Organisationen, im
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat, sowie wichtige Grup-
pen auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Umset-
zung und Weiterverfolgung der auf dem Weltgipfel verab-
schiedeten Verpflichtungen, Programme und termingebunde-
nen Ziele sicherzustellen, und ermutigt sie, über die in dieser
Hinsicht erzielten konkreten Fortschritte Bericht zu erstatten;

4. verlangt, dass die auf dem Weltgipfel verabschiede-
ten Verpflichtungen, Programme und termingebundenen Zie-
le verwirklicht werden und dass zu diesem Zweck die in dem
Durchführungsplan von Johannesburg enthaltenen Bestim-
mungen in Bezug auf die Durchführungsinstrumente einge-
halten werden;

5. ersucht den Generalsekretär, die systemweite inter-
institutionelle Zusammenarbeit und Koordinierung zur Um-
setzung der Agenda 21, des Programms für die weitere Um-
setzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von Jo-
hannesburg zu verstärken und in diesem Zusammenhang der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung und dem Wirt-
schafts- und Sozialrat im Jahr 2004 über diese interinstitutio-
nellen Kooperations- und Koordinationstätigkeiten Bericht zu
erstatten;

6. begrüßt den Beschluss der elften Tagung der Kom-
mission, die Regionalkommissionen zu bitten, in Zusammen-
arbeit mit dem Kommissionssekretariat die Veranstaltung re-
gionaler Umsetzungstagungen zu erwägen, als ein Beitrag zu
der Arbeit der Kommission176, und legt den Regionalkommis-
sionen in diesem Zusammenhang nahe, die im Arbeitspro-
gramm der Kommission enthaltenen einschlägigen Themen-
komplexe zu berücksichtigen und die von der Kommission
auf ihrer elften Tagung im Einzelnen genannten Beiträge zu
erbringen;

7. begrüßt außerdem den Beschluss der elften Tagung
der Kommission, andere regionale und subregionale Organe
und Institutionen innerhalb und außerhalb des Systems der
Vereinten Nationen zu bitten, zu den Vorbereitungen für die

Überprüfungs- und Grundsatztagungen der Kommission und
die zwischenstaatliche Vorbereitungstagung beizutragen176;

8. ersucht den Generalsekretär, bei seiner Berichter-
stattung an die Kommission auf ihrer zwölften Tagung über
den Stand der Umsetzung der Agenda 21, des Programms für
die weitere Umsetzung der Agenda 21 und des Durchfüh-
rungsplans von Johannesburg auf der Grundlage der von allen
Ebenen eingegangenen Beiträge, wie von der Kommission
auf ihrer elften Tagung festgelegt, Folgendes vorzulegen:

a) einen Bericht zu jedem der auf dieser Tagung inte-
griert zu behandelnden Themen, nämlich Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen, der eine
eingehende Überprüfung des Durchführungsstands in jedem
dieser Bereiche enthält, gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung der zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge, und
der gleichzeitig die von der Kommission auf ihrer elften Ta-
gung benannten Querschnittsfragen behandelt;

b) einen Bericht über die Gesamtfortschritte bei der
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von
Johannesburg, der Folgendes widerspiegelt: 

i) die von der Kommission auf ihrer elften Tagung be-
nannten Querschnittsfragen;

ii) die bei den drei Dimensionen der nachhaltigen Ent-
wicklung und ihrer Integration erzielten Fortschritte;

iii) die Zwänge, die Herausforderungen, die Chancen,
die besten Verfahrensweisen, den Informationsaustausch
und die gewonnenen Erfahrungen;

9. bittet den Vorstand der Kommission auf ihrer zwölf-
ten Tagung, der Kommission wieder spezifische Organisa-
tionsmodalitäten zu empfehlen, nach allen Mitgliedstaaten of-
fenstehenden, transparenten und zeitnah entsprechend der
festgelegten Verfahrensordnung der Vereinten Nationen ver-
anstalteten Konsultationen, und dabei zu bedenken, dass die
Tätigkeiten während der Kommissionstagungen die ausgewo-
gene Mitwirkung von Vertretern aus allen Regionen sowie ei-
ne ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen vorse-
hen sollten;

10. beschließt, die vormals für die ehemaligen interses-
sionalen Ad-hoc-Arbeitsgruppen der Kommission vorgesehe-
nen Mittel bereitzustellen, um die Teilnahme von Vertretern
der Mitgliedstaaten der Kommission an einer ihrer jeweiligen
Regionaltagungen in einem jeden Umsetzungszyklus zu un-
terstützen;

11. bittet die Geberländer, zu erwägen, Sachverständi-
gen aus den Entwicklungsländern in den Bereichen Wasser-
versorgung, Abwasserentsorgung und menschliche Siedlun-
gen die Teilnahme an den nächsten Überprüfungs- und
Grundsatztagungen der Kommission zu ermöglichen;

12. beschließt, dass die Mittel, die nach der Beendigung
der Tätigkeit des Ausschusses für Energie und natürliche Res-
sourcen im Dienste der Entwicklung und ihrer Übertragung
auf die Kommission frei werden, zur Unterstützung der Arbeit
der Kommission eingesetzt werden;

178 A/58/210.
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13. ermutigt die Regierungen und die Organisationen
auf allen Ebenen sowie die wichtigen Gruppen, einschließlich
Wissenschaftler und Bildungssachverständiger, ergebnisori-
entierte Initiativen einzuleiten und Aktivitäten durchzufüh-
ren, um die Arbeit der Kommission zu unterstützen und die
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von
Johannesburg zu fördern und zu erleichtern, namentlich auch
durch freiwillige, mehrere Interessengruppen vereinende
Partnerschaftsinitiativen;

14. ermutigt die Regierungen, sich auf entsprechender
Ebene durch Vertreter der für Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung und menschliche Siedlungen zuständigen Mini-
sterien und Organisationen an den nächsten Überprüfungs-
und Grundsatztagungen der Kommission zu beteiligen; 

15. ersucht das Sekretariat, der Kommission auf ihrer
zwölften Tagung im Einklang mit ihrem Arbeitsprogramm
und ihrer Arbeitsplanung einen zusammenfassenden Bericht
mit einer Synthese der Informationen über Partnerschaften
vorzulegen, unter Beachtung der besonderen Wichtigkeit sol-
cher Berichte in Überprüfungsjahren, mit dem Ziel, die bei
der Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 21 und des Durchführungsplans von
Johannesburg gewonnenen Erfahrungen und besten Verfah-
rensweisen auszutauschen und die dabei aufgetretenen Pro-
bleme, Lücken und Zwänge aufzuzeigen und anzugeben; 

16. ersucht die Kommission, im Einklang mit der Reso-
lution der Generalversammlung 47/191 vom 22. Dezember
1992 und wie von der Kommission auf ihrer elften Tagung im
Einzelnen ausgeführt, die bei den Querschnittsfragen in den
einschlägigen Themenkomplexen erzielten Fortschritte zu
prüfen, unter Einbeziehung der von allen Ebenen eingegange-
nen Beiträge; 

17. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die für sein
Mandat maßgeblichen Bestimmungen des Durchführungs-
plans von Johannesburg umzusetzen und durch die Stärkung
der systemweiten Koordinierung insbesondere die Umset-
zung der Agenda 21 zu fördern;

18. fordert das Sekretariat nachdrücklich auf, bei der Er-
stellung der in Ziffer 8 genannten Berichte des Generalsekre-
tärs den einzelstaatlichen Berichten gebührend Rechnung zu
tragen; 

19. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Agenda 21,
des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und
der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung"
in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, auf der
genannten Tagung einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/219

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/486, Ziffer 10)179.

58/219. Dekade der Vereinten Nationen "Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung"

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Kapitel 36 der Agenda 21 über die För-
derung der Bildung, der Bewusstseinsbildung und der Aus-
und Fortbildung, das auf der vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio
de Janeiro (Brasilien) abgehaltenen Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedet wur-
de180,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen
des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung ("Durchführungsplan von Johannesburg") betref-
fend die Bildung, insbesondere seine Bestimmung 124 d) über
die Dekade der Vereinten Nationen "Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung"181,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/254 vom
20. Dezember 2002,

in Bekräftigung des international vereinbarten Entwick-
lungsziels der weltweiten Verwirklichung der allgemeinen
Grundschulbildung, bei dem es insbesondere darum geht, bis
zum Jahr 2015 sicherzustellen, dass alle Kinder, Jungen wie
Mädchen, eine Grundschulbildung vollständig abschließen
können,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generaldirektors
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur über die Dekade der Vereinten Nationen
"Bildung für eine nachhaltige Entwicklung",

es begrüßend, dass die Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung auf ihrer elften Tagung die Bildung zu einem der
Querschnittsthemen ihres mehrjährigen Arbeitsprogramms
erklärt hat182,

betonend, dass die Bildung ein unverzichtbares Element
zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung ist,

1. nimmt Kenntnis von dem von der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
ausgearbeiteten Rahmen für den Entwurf eines internationa-
len Durchführungsplans, ersucht die zur federführenden Or-
ganisation bestimmte Organisation der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Dekade der Verein-
ten Nationen "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" in
Abstimmung mit anderen zuständigen Einrichtungen und
Programmen der Vereinten Nationen zu fördern, und ersucht
sie ferner, den internationalen Durchführungsplan fertigzu-
stellen und dabei seine Beziehung zu den laufenden Bildungs-
prozessen klarzustellen, insbesondere zu dem auf dem Welt-

179 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

180 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
181 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.
182 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
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bildungsforum verabschiedeten Rahmenaktionsplan von Da-
kar183 und der Alphabetisierungsdekade der Vereinten Natio-
nen184, im Benehmen mit den Regierungen, den Vereinten Na-
tionen und den anderen zuständigen internationalen Organisa-
tionen, nichtstaatlichen Organisationen und sonstigen Interes-
senträgern;

2. bekräftigt, dass Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung
von ausschlaggebender Bedeutung ist, und ermutigt in dieser
Hinsicht die Regierungen, zu erwägen, bis zum Jahr 2005
Maßnahmen zur Durchführung der Dekade der Vereinten Na-
tionen "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" in ihre je-
weiligen Bildungsstrategien und nationalen Entwicklungsplä-
ne aufzunehmen;

3. bittet die Regierungen, die Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit für die Dekade der Vereinten Nationen "Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung" und ihre breitere Mitwir-
kung daran zu fördern, namentlich durch Zusammenarbeit
und Initiativen unter Beteilung der Zivilgesellschaft und an-
derer maßgeblicher Interessenträger;

4. beschließt, den Unterpunkt "Dekade der Vereinten
Nationen 'Bildung für eine nachhaltige Entwicklung'" unter
dem Punkt "Umwelt und nachhaltige Entwicklung" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 58/220

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/487, Ziffer 13)185.

58/220. Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsländern

Die Generalversammlung,

betonend, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit als wichti-
ges Element der internationalen Entwicklungszusammenar-
beit den Entwicklungs- und Transformationsländern erfolg-
versprechende Chancen für ihre individuellen und gemein-
schaftlichen Bemühungen um ein beständiges Wirtschafts-
wachstum und eine nachhaltige Entwicklung bietet,

in der Erwägung, dass die Entwicklungsländer die Haupt-
verantwortung für die Förderung und Verwirklichung der
Süd-Süd-Zusammenarbeit tragen und dass diese die Nord-
Süd-Zusammenarbeit nicht ersetzen, sondern vielmehr ergän-
zen soll, und in dieser Hinsicht erneut darauf hinweisend, dass
die internationale Gemeinschaft die Anstrengungen der Ent-
wicklungsländer im Hinblick auf den Ausbau der Süd-Süd-
Zusammenarbeit unterstützen muss,

Kenntnis nehmend von der Ministererklärung, die die Au-
ßenminister der Mitgliedstaaten der Gruppe der 77 auf ihrer
am 25. September 2003 in New York abgehaltenen sieben-
undzwanzigsten Jahrestagung verabschiedeten186 und in der
die gestiegene Bedeutung und Relevanz der Süd-Süd-Zusam-
menarbeit erneut hervorgehoben wurde,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Hochrangigen
Ausschusses für die Überprüfung der technischen Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklungsländern über seine drei-
zehnte Tagung187, macht sich die von dem Hochrangigen Aus-
schuss auf der genannten Tagung verabschiedeten Beschlüs-
se188 zu eigen und beschließt, den Ausschuss ohne Änderung
seines Mandats oder seines Tätigkeitsbereichs in "Hochrangi-
ger Ausschuss für die Süd-Süd-Zusammenarbeit" umzube-
nennen;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten des
Generalsekretärs über den Stand der Süd-Süd-Zusammenar-
beit189 und über die Erhöhung der Öffentlichkeitswirkung und
der Unterstützung für die Süd-Süd-Zusammenarbeit190;

3. bekräftigt, dass es geboten ist, die Sondergruppe für
Süd-Süd-Zusammenarbeit des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen als gesonderte Einheit und als Koordinie-
rungsstelle für die Süd-Süd-Zusammenarbeit innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen im Rahmen der verfügbaren
Mittel weiter zu stärken, erkennt an, dass ihre Tätigkeit als fe-
ster Bestandteil der gesamten Entwicklungspolitik des Sy-
stems der Vereinten Nationen und des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen anzusehen ist, und fordert in
diesem Zusammenhang die Fonds und Programme der Ver-
einten Nationen und die anderen Stellen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen auf, sich verstärkt um die Inte-
gration der technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsländern in alle Politikbereiche zu be-
mühen, indem sie im Benehmen mit den Mitgliedstaaten die
in Betracht kommenden nationalen, regionalen und interna-
tionalen Mechanismen einsetzen;

4. stellt mit Interesse fest, dass die Süd-Süd-Zusam-
menarbeit eine positive Wirkung auf die globalen, regionalen
und nationalen politischen Handlungskonzepte und Maßnah-
men im Wirtschafts-, Sozial- und Entwicklungsbereich in den
Entwicklungsländern ausüben kann, und fordert die Entwick-
lungsländer und ihre Partner nachdrücklich auf, im Hinblick
auf ihren Beitrag zur Verwirklichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, insbesondere derjenigen in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen191, die Süd-
Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation auf diesen
Gebieten zu verstärken;

183 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26-28 April 2000 (Paris 2000).
184 Siehe Resolution 56/116.
185 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

186 A/58/413, Anlage.
187 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 39 (A/58/39).
188 Ebd., Anhang I.
189 A/58/319.
190 A/58/345.
191 Siehe Resolution 55/2.
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5. ist sich dessen bewusst, dass die Initiativen zur regio-
nalen Integration zwischen Entwicklungsländern eine wichti-
ge und wertvolle Form der Süd-Süd-Zusammenarbeit darstel-
len und dass die regionale Integration ein Schritt in Richtung
auf eine vorteilhafte Integration in die Weltwirtschaft ist;

6. ist sich außerdem der dringenden Notwendigkeit be-
wusst, die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenig-
sten entwickelten Länder, verstärkt dazu zu befähigen, an den
Globalisierungs- und Liberalisierungsprozessen teilzuhaben
und Nutzen daraus zu ziehen, und begrüßt in dieser Hinsicht
die auf subregionaler, regionaler, interregionaler und globaler
Ebene unternommenen Initiativen zur Schaffung von Mecha-
nismen für öffentlich-private Partnerschaften mit dem Ziel,
die Süd-Süd-Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Handels
und der Investitionen zu verstärken und auszuweiten, und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den Initiati-
ven des Welthandelsforums;

7. erklärt erneut, dass es dringend geboten ist, zur Stär-
kung der Institutionen und Kompetenzzentren des Südens bei-
zutragen, insbesondere auf regionaler und interregionaler
Ebene, um diese Einrichtungen im Hinblick auf einen besse-
ren Süd-Süd-Wissensaustausch, den Aufbau von Beziehungs-
netzen, den Kapazitätsaufbau, den Austausch von Informatio-
nen und besten Verfahrensweisen, die Politikanalyse und die
Abstimmung von Maßnahmen zwischen Entwicklungslän-
dern bei wichtigen Fragen von gemeinsamem Interesse wirk-
samer zu nutzen, und ermutigt in diesem Zusammenhang die-
se Institutionen und Kompetenzzentren sowie regionale und
subregionale wirtschaftliche Zusammenschlüsse, engere Ver-
bindungen und Brücken untereinander zu schaffen, nament-
lich durch das Informationsnetzwerk Entwicklung der Son-
dergruppe für Süd-Süd-Zusammenarbeit;

8. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Abhaltung der
Konferenz auf hoher Ebene über Süd-Süd-Zusammenarbeit
vom 16. bis 19. Dezember 2003 in Marrakesch (Marokko)
und fordert die Entwicklungsländer auf und legt ihren Ent-
wicklungspartnern und den zuständigen internationalen Orga-
nisationen nahe, aktiv an der Konferenz mitzuwirken, um de-
ren Erfolg zu gewährleisten und die Dynamik und Intensität
der Süd-Süd-Zusammenarbeit zu erhöhen;

9. fordert alle zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen und multilateralen Institutionen nachdrücklich
auf, sich verstärkt darum zu bemühen, die Nutzung der Süd-
Süd-Zusammenarbeit wirksam in die Konzeption, die Ausar-
beitung und die Durchführung ihrer regulären Programme zu
integrieren und die Aufstockung der für die Unterstützung
von Initiativen zur Süd-Süd-Zusammenarbeit veranschlagten
personellen, technischen und finanziellen Mittel zu erwägen,
und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den In-
itiativen, die in dem vom ersten Süd-Gipfel verabschiedeten
Havanna-Aktionsprogramm192 enthalten sind, von den Folge-
maßnahmen zu der Konferenz von Marrakesch auf hoher Ebe-
ne über Süd-Süd-Zusammenarbeit sowie von den Vorberei-
tungen für den zweiten Süd-Gipfel im Jahr 2005;

10. erkennt an, dass zusätzliche Ressourcen für die Ver-
stärkung der Süd-Süd-Zusammenarbeit mobilisiert werden
müssen, verweist in diesem Zusammenhang erneut auf ihren
Beschluss in Resolution 57/263 vom 20. Dezember 2002, den
Freiwilligen Treuhandfonds für die Förderung der Süd-Süd-
Zusammenarbeit, solange er besteht, in die Beitragsankündi-
gungskonferenz der Vereinten Nationen für Entwicklungsak-
tivitäten einzubeziehen, beschließt dementsprechend, den
Pérez-Guerrero-Treuhandfonds für wirtschaftliche und tech-
nische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern in die
genannte Beitragsankündigungskonferenz einzubeziehen,
und bittet alle Länder, insbesondere die entwickelten Länder,
die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation
unter anderem durch diese Fonds zu unterstützen, mit der
Maßgabe, dass die Fonds die entsprechenden Mittel auch
künftig wirksam einsetzen müssen;

11. beschließt, den 19. Dezember, das Datum, an dem
sich die Generalversammlung den Aktionsplan von Buenos
Aires zur Förderung und Verwirklichung der technischen Zu-
sammenarbeit zwischen Entwicklungsländern193 zu eigen
machte, zum Tag der Vereinten Nationen für die Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit zu erklären;

12. beschließt außerdem, den Unterpunkt "Süd-Süd-
Entwicklungszusammenarbeit" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den
Generalsekretär, auf der genannten Tagung einen umfassen-
den Bericht über den Stand der Süd-Süd-Zusammenarbeit und
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/221

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/488, Ziffer 16)194.

58/221. Aktionsprogramm für das Internationale Jahr
der Kleinstkredite 2005

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/197 vom 15. De-
zember 1998, mit der sie das Jahr 2005 zum Internationalen
Jahr der Kleinstkredite erklärte und darum ersuchte, die Bege-
hung dieses Jahres als besonderen Anlass zu nehmen, um
Kleinstkreditprogrammen in allen Ländern, insbesondere den
Entwicklungsländern, Auftrieb zu geben,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/194 vom
18. Dezember 1997, in der sie die Rolle von Kleinstkrediten
und Mikrofinanzierung als wichtiges Instrument zur Armuts-
bekämpfung hervorhob, das zur Schaffung von Vermögens-
werten, Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Sicherheit bei-
trägt und in Armut lebende Menschen, insbesondere Frauen,
zur Eigenständigkeit befähigt,

192 A/55/74, Anlage II.

193 Report of the United Nations Conference on Technical Cooperation
among Developing Countries, Buenos Aires, 30 August - 12 September 1978
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.78.II.A.11 und
Korrigendum), Kap. I.
194 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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betonend, dass in Armut lebende Menschen in ländlichen
und in städtischen Gebieten Zugang zu Kleinstkrediten und
Mikrofinanzierung erhalten müssen, die sie verstärkt dazu be-
fähigen, ihr Einkommen zu erhöhen, Vermögenswerte aufzu-
bauen und ihre Existenzgefährdung in Krisenzeiten zu verrin-
gern,

eingedenk der wichtigen Rolle, die Mikrofinanzierungsin-
strumente wie Darlehens-, Spar- und damit zusammenhän-
gende wirtschaftliche Dienstleistungen dabei spielen, den in
Armut lebenden Menschen Zugang zu Kapital zu eröffnen,

anerkennend, dass es geboten ist, in Armut lebenden Men-
schen, insbesondere Frauen, den Zugang zu Kleinstkrediten
und Mikrofinanzierung zu erleichtern, um sie zur Gründung
von Kleinstunternehmen zu befähigen und so unternehmeri-
sche Tätigkeit zu ermöglichen und zur Verwirklichung der Ei-
genständigkeit beizutragen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs mit dem Entwurf des Aktionsprogramms für das Interna-
tionale Jahr der Kleinstkredite 2005195;

2. hebt hervor, dass die Begehung des Jahres 2005 als
Internationales Jahr der Kleinstkredite eine wichtige Gelegen-
heit dafür bieten wird, die Öffentlichkeit für die wichtige Rol-
le von Kleinstkrediten und Mikrofinanzierung bei der Besei-
tigung der Armut zu sensibilisieren, gute Verfahrensweisen
auszutauschen und Entwicklungen im Finanzsektor weiter zu
verstärken, die in allen Ländern nachhaltige Finanzdienste zu
Gunsten der Armen unterstützen;

3. bittet die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten und den Kapitalentwick-
lungsfonds der Vereinten Nationen, die Tätigkeiten des Sy-
stems der Vereinten Nationen betreffend die Vorbereitung
und Begehung des Jahres gemeinsam zu koordinieren;

4. erkennt an, wie wichtig es ist, die Kleinstkredit- und
Mikrofinanzierungsdienste auszuweiten und das Jahr als
Plattform zu nutzen, um auf dem Weg des Austauschs bester
Verfahrensweisen und gewonnener Erkenntnisse Möglichkei-
ten zur Verstärkung der Entwicklungswirkung und der Nach-
haltigkeit zu finden;

5. bittet die Mitgliedstaaten, die Schaffung nationaler
Koordinierungkomitees oder -stellen zu erwägen, die für die
Förderung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vorbe-
reitung und Begehung des Jahres zuständig sind;

6. bittet die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, die nichtstaatli-
chen Organisationen, den Privatsektor und die Zivilgesell-
schaft, bei der Vorbereitung und Begehung des Jahres zusam-
menzuarbeiten und in der Öffentlichkeit das Bewusstsein und
den Kenntnisstand in Bezug auf Kleinstkredite und Mikrofi-
nanzierung zu erweitern;

7. ist sich dessen bewusst, dass der Zugang zu Kleinst-
krediten und Mikrofinanzierung dazu beitragen kann, die Zie-

le und Zielvorgaben der großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen, einschließlich der in der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen196 enthaltenen Ziele,
zu verwirklichen, insbesondere die mit der Armutsbekämp-
fung, der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächti-
gung der Frau zusammenhängenden Zielvorgaben;

8. befürwortet die Abhaltung regionaler und subregio-
naler Veranstaltungen über Kleinstkredite und Mikrofinanzie-
rung und begrüßt in diesem Zusammenhang die Abhaltung
der Tagung der Räte des Kleinstkredit-Gipfels für die Asia-
tisch-Pazifische Region vom 16. bis 19. Februar 2004 in Dha-
ka;

9. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, die nicht-
staatlichen Organisationen, den Privatsektor und die Stiftun-
gen, im Einklang mit den Richtlinien für internationale Jahre
freiwillige Beiträge zu entrichten und/oder das Jahr in anderer
Form zu unterstützen;

10. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
Mitgliedstaaten, den zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, nichtstaatlichen Organisationen, dem
Privatsektor und der Zivilgesellschaft einen Bericht über die
Vorbereitungen für das Internationale Jahr der Kleinstkredite
2005 zu erstellen und ihn der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Durchführung
der ersten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung
der Armut 1997-2006" vorzulegen.

RESOLUTION 58/222

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/488, Ziffer 16)197.

58/222. Durchführung der ersten Dekade der Vereinten
Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-
2006)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/196 vom 22. De-
zember 1992, 48/183 vom 21. Dezember 1993, 50/107 vom
20. Dezember 1995, 56/207 vom 21. Dezember 2001 und
57/266 vom 20. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs anlässlich des Millenniums-Gipfels verabschiede-
te Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen198 und die
von ihnen eingegangene Verpflichtung, die extreme Armut zu
beseitigen und bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevöl-
kerung, dessen Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag be-
trägt, und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu hal-
bieren,

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs der
Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräumen,

195 A/58/179.

196 Siehe Resolution 55/2.
197 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
198 Siehe Resolution 55/2.
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wie dies in dem Konsens von Monterrey der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung199 und den Ergeb-
nissen des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung200 zum
Ausdruck gebracht wurde, 

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich,

eingedenk der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung201 und der vierundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung202,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass die
Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen in vielen
Ländern weiter zunimmt, wobei Frauen und Kinder die Mehr-
heit und die am schwersten betroffene Gruppe stellen, vor al-
lem in den am wenigsten entwickelten Ländern und in Afrika
südlich der Sahara,

in der Erkenntnis, dass die Armutsrate in einigen Ländern
zwar zurückgegangen ist, dass aber einige Entwicklungslän-
der und benachteiligte Gruppen marginalisiert werden, wäh-
rend andere Gefahr laufen, marginalisiert und von den Vortei-
len der Globalisierung effektiv ausgeschlossen zu werden,
was die Einkommensdisparitäten innerhalb der Länder und
zwischen ihnen verstärkt, sodass die Anstrengungen zur Be-
seitigung der Armut behindert werden,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs203;

2. erklärt erneut, dass die Beseitigung der Armut die
größte Herausforderung darstellt, mit der die Welt heute kon-
frontiert ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die
nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslän-
der, ist, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine ei-
gene nachhaltige Entwicklung und die Bekämpfung der Ar-
mut trägt, dass die Rolle der einzelstaatlichen Politiken und
Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann und
dass konzertierte und konkrete Maßnahmen auf allen Ebenen
erforderlich sind, damit die Entwicklungsländer die Armut
beseitigen und zu einer nachhaltigen Entwicklung gelangen
können;

3. ist sich dessen bewusst, dass die Entwicklungsländer
in die Weltwirtschaft integriert und gleichberechtigt an den
Vorteilen der Globalisierung beteiligt werden müssen, damit
sie die im Rahmen der einzelstaatlichen Entwicklungsstrate-
gien gesetzten Ziele zur Verwirklichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millen-

niums-Erklärung der Vereinten Nationen198 enthaltenen Ziele,
und insbesondere das Ziel der Armutsbeseitigung erreichen
können und diese Strategien zur Beseitigung der Armut wirk-
sam sind;

4. bekräftigt, dass im Rahmen der Gesamtmaßnahmen
zur Beseitigung der Armut dem multidimensionalen Charak-
ter der Armut und den nationalen und internationalen Bedin-
gungen und Politiken, die ihre Beseitigung begünstigen und
die unter anderem die soziale und wirtschaftliche Eingliede-
rung der in Armut lebenden Menschen fördern, sowie der För-
derung und dem Schutz aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten für alle, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

Weltweites Vorgehen zur Beseitigung der Armut

5. betont, wie wichtig die Weiterverfolgung der Ergeb-
nisse der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung ist, und fordert die vollinhaltliche und wirksame Um-
setzung des Konsenses von Monterrey199;

6. bekräftigt, dass eine gute Weltordnungspolitik eine
grundlegende Voraussetzung für die Armutsbeseitigung und
die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung ist, dass
es wichtig ist, durch die Auseinandersetzung mit den interna-
tionalen Finanz-, Handels-, Technologie- und Investitionsmu-
stern, die sich auf die Entwicklungsaussichten der Entwick-
lungsländer auswirken, eine weltweite wirtschaftliche Ord-
nungspolitik zu fördern, um ein dynamisches und förderliches
internationales wirtschaftliches Umfeld sicherzustellen, dass
die internationale Gemeinschaft zu diesem Zweck alle erfor-
derlichen und geeigneten Maßnahmen ergreifen sollte, na-
mentlich die Gewährleistung von Unterstützung für Struktur-
und makroökonomische Reformen, eine umfassende Lösung
des Problems der Auslandsverschuldung und die Erweiterung
des Marktzugangs für Entwicklungsländer, dass Anstrengun-
gen zur Reform der internationalen Finanzarchitektur mit ver-
stärkter Transparenz und unter effektiver Beteiligung der Ent-
wicklungsländer an Entscheidungsprozessen fortgesetzt wer-
den müssen und dass ein universales, auf Regeln gestütztes,
offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales
Handelssystem und eine sinnvolle Handelsliberalisierung be-
deutsame Antriebsfaktoren für die weltweite Entwicklung
darstellen können, die Ländern aller Entwicklungsstufen zu-
gute käme;

7. bekräftigt außerdem, dass eine gute Regierungs- und
Verwaltungsführung auf einzelstaatlicher Ebene von grundle-
gender Bedeutung für die Armutsbeseitigung und eine nach-
haltige Entwicklung ist, dass eine solide Wirtschaftspolitik,
stabile demokratische Institutionen, die auf die Bedürfnisse
der Bevölkerung eingehen, und eine verbesserte Infrastruktur
die Grundlage für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die
Armutsbeseitigung und die Schaffung von Arbeitsplätzen bil-
den und dass Freiheit, Frieden und Sicherheit, Stabilität im In-
neren, die Achtung der Menschenrechte, so auch des Rechts
auf Entwicklung, sowie Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstel-
lung der Geschlechter, eine marktorientierte Politik und eine
allgemeine Verpflichtung auf eine gerechte und demokrati-
sche Gesellschaft ebenfalls von wesentlicher Bedeutung sind
und sich gegenseitig stärken;

199 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
200 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge, und Resolution 2, Anlage.
201 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
202 Resolution S-24/2, Anlage.
203 A/58/179.
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8. erkennt die wichtige Rolle an, die der Handel als
Wachstums- und Entwicklungsmotor und bei der Armutsbe-
seitigung spielen kann, bedauert es, dass die vom 10. bis
14. September 2003 in Cancún (Mexiko) abgehaltene fünfte
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation nicht zu einer
Einigung gelangte204, und fordert die Wiederaufnahme der
Verhandlungen und die Durchführung der Agenda von Doha,
die auf der vom 9. bis 14. November 2001 in Doha abgehalte-
nen vierten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation
verabschiedet wurde205; 

9. erkennt außerdem die Verantwortung aller Regie-
rungen an, Politiken zu verabschieden, die auf die Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken auf nationaler und inter-
nationaler Ebene gerichtet sind, und begrüßt in dieser Hin-
sicht die Verabschiedung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen gegen Korruption206;

10. unterstreicht, dass die internationale Zusammenar-
beit im Verein mit einer kohärenten und einheitlichen inner-
staatlichen Politik unerlässlich ist, wenn es darum geht, die
Anstrengungen zu ergänzen und zu unterstützen, die die Ent-
wicklungsländer unternehmen, um ihre eigenen Ressourcen
zu Gunsten der Entwicklung und der Armutsbeseitigung zu
nutzen, sowie sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, die in
der Millenniums-Erklärung vorgegebenen Entwicklungsziele
zu erreichen; 

11. erklärt erneut, dass die öffentliche Entwicklungshil-
fe und andere Mittel beträchtlich erhöht werden müssen,
wenn die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten
entwickelten Länder, die international vereinbarten Entwick-
lungsziele, namentlich die in der Millenniums-Erklärung ent-
haltenen Ziele, erreichen sollen, und dass es für den Aufbau
von Unterstützung für die öffentliche Entwicklungshilfe er-
forderlich ist, zusammenzuarbeiten, um die Politiken und Ent-
wicklungsstrategien national wie international zu verbessern
und so die Wirksamkeit der Hilfe zu steigern, ersucht in dieser
Hinsicht diejenigen Länder, die auf der Internationalen Kon-
ferenz über Entwicklungsfinanzierung eine Erhöhung der öf-
fentlichen Entwicklungshilfe angekündigt haben, diese Mittel
so bald wie möglich bereitzustellen, und vermerkt in diesem
Zusammenhang den seit kurzem zu verzeichnenden Auf-
wärtstrend in der öffentlichen Entwicklungshilfe; 

12. fordert die entwickelten Länder, soweit sie es noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe für Entwicklungsländer und von 0,15 bis
0,20 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten
entwickelten Länder zu erreichen, das auf der vom 14. bis
20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der

Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Län-
der erneut bekräftigt wurde207, ermutigt die Entwicklungslän-
der, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzu-
stellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv einge-
setzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielwerte erreichen
zu helfen, erkennt die Anstrengungen aller Geber an, spricht
denjenigen Gebern, deren Beiträge zur öffentlichen Entwick-
lungshilfe die Ziele überschreiten, erreichen oder sich darauf
zubewegen, ihre Anerkennung aus und unterstreicht, wie
wichtig es ist, die Mittel und Fristen für die Erreichung der
Ziele und Zielwerte zu überprüfen;

13. erkennt an, dass ein förderliches innerstaatliches
Umfeld unerlässlich dafür ist, einheimische Ressourcen zu
mobilisieren, die Produktivität zu steigern, die Kapitalflucht
einzudämmen, den Privatsektor anzuregen und internationale
Investitionen und Hilfe anzuziehen und wirksam zu nutzen,
und dass die Anstrengungen zur Schaffung eines solchen Um-
felds von der internationalen Gemeinschaft unterstützt wer-
den sollten;

14. erkennt außerdem an, dass Gläubiger und Schuldner
die Verantwortung für die Verhütung und Überwindung un-
tragbarer Verschuldungssituationen teilen müssen und dass
Schuldenerleichterungen eine entscheidende Rolle bei der
Freisetzung von Mitteln zur Verwendung für Tätigkeiten
spielen können, die mit der Armutsbeseitigung, der Herbei-
führung eines beständigen Wirtschaftswachstums und einer
nachhaltigen Entwicklung und mit der Verwirklichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der in
der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, vereinbar sind,
und fordert die Länder in diesem Zusammenhang nachdrück-
lich auf, die durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch
die Streichung und Reduzierung von Schulden, freigesetzten
Mittel auf diese Ziele zu lenken;

15. fordert die entwickelten Länder auf, durch eine in-
tensivere und wirksame Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungsländern den Kapazitätsaufbau zu fördern und den Zu-
gang insbesondere der Entwicklungsländer zu Technologien
und dem entsprechenden Wissen und den Technologie- und
Wissenstransfer an sie zu erleichtern, zu einvernehmlich fest-
gelegten günstigen Bedingungen, namentlich konzessionären
und Vorzugsbedingungen, unter Berücksichtigung der Not-
wendigkeit des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte und
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer;

16. erkennt die entscheidende Rolle an, die Kleinstkre-
dite und die Mikrofinanzierung bei der Armutsbeseitigung,
der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Er-
mächtigung sozial schwacher Gruppen und der Entwicklung
ländlicher Gemeinschaften spielen können, legt den Regie-
rungen nahe, Politiken zu beschließen, die den Zugang zu
Kleinstkrediten sowie den Aufbau von Mikrofinanzierungsin-
stitutionen und deren Kapazitäten unterstützen, und fordert
die internationale Gemeinschaft auf, diese Bemühungen zu
unterstützen; 

204 Siehe A/58/15 (Teil V), Kap. II, Abschnitt B. Der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 15. 
205 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
206 Resolution 58/4, Anlage. 207 Siehe A/CONF.191/13.
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Politiken zur Beseitigung der Armut

17. erklärt erneut, dass die Armutsbeseitigung in inte-
grierter Weise angegangen werden soll, wie in dem Durchfüh-
rungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")208 vorgesehen, un-
ter Berücksichtung der besonderen Notwendigkeit der Er-
mächtigung der Frau sowie sektoraler Strategien auf Gebieten
wie Bildung, Erschließung der Humanressourcen, Gesund-
heit, menschliche Siedlungen, ländliche, lokale und gemein-
wesengestützte Entwicklung, produktive Beschäftigung, Be-
völkerung, Umwelt und natürliche Ressourcen, Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung, Landwirtschaft, Ernäh-
rungssicherheit, Energie und Migration sowie der konkreten
Bedürfnisse benachteiligter und sozial schwacher Gruppen,
und dass dies in einer Weise geschehen soll, die für die in Ar-
mut lebenden Menschen vermehrt Chancen und Wahlmög-
lichkeiten schafft und sie in die Lage versetzt, ihre Stärken
und Fähigkeiten zu entfalten und auszuweiten und auf diese
Weise Entwicklung, Sicherheit und Stabilität herbeizuführen,
und ermutigt die Länder in diesem Zusammenhang, ihre ein-
zelstaatlichen Politiken zur Armutsminderung im Einklang
mit ihren einzelstaatlichen Prioritäten auszuarbeiten, gegebe-
nenfalls auch durch Strategiedokumente zur Armutsbekämp-
fung;

18. unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig
die weitere Einbeziehung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung enthaltenen Ziele, in die einzelstaatlichen Entwicklungs-
strategien und -pläne ist, namentlich in die Strategiedokumen-
te zur Armutsbekämpfung, soweit vorhanden, und fordert die
internationale Gemeinschaft auf, die Entwicklungsländer bei
der Umsetzung dieser Entwicklungsstrategien und -pläne
auch weiterhin zu unterstützen;

19. erkennt an, wie wichtig es ist, die besten Vorgehens-
weisen für den Abbau der Armut in ihren verschiedenen Di-
mensionen zu verbreiten, wobei zu berücksichtigen ist, dass
diese Vorgehensweisen den sozialen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen und historischen Bedingungen eines jeden Landes an-
gepasst werden müssen;

20. erklärt erneut, dass alle Regierungen und das Sy-
stem der Vereinten Nationen eine aktive und sichtbare Politik
der Integration einer Gleichstellungsperspektive in alle natio-
nalen wie internationalen Politiken und Programme fördern
sollen, die auf die Beseitigung der Armut gerichtet sind, und
regt dazu an, geschlechtsdifferenzierte Analysen als Instru-
ment zur Einbeziehung einer geschlechtsspezifischen Dimen-
sion in die Planung der Umsetzung von Politiken, Strategien
und Programmen zur Armutsbeseitigung zu verwenden;

21. bekräftigt außerdem, dass die Beseitigung der Ar-
mut, die Veränderung nicht nachhaltiger Produktionsweisen
und Konsumgewohnheiten sowie der Schutz und die Bewirt-
schaftung der natürlichen Ressourcenbasis, auf der die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung aufbaut, die übergeord-

neten Ziele und die wesentlichen Voraussetzungen einer
nachhaltigen Entwicklung darstellen;

22. verweist nachdrücklich auf die ausschlaggebende
Rolle, die der schulischen und außerschulischen Bildung, ins-
besondere der Grundbildung sowie der Berufsausbildung, ins-
besondere für Mädchen, bei der Befähigung der in Armut le-
benden Menschen zur Selbsthilfe zukommt, bekräftigt in die-
sem Zusammenhang den auf dem Weltbildungsforum verab-
schiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar209 und erkennt an,
wie wichtig die Strategie der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Bekämpfung
der Armut, insbesondere der extremen Armut, bei der Unter-
stützung der Programme der Bildung für alle ist und dass sie
so dazu beiträgt, bis 2015 das Millenniums-Entwicklungsziel
der allgemeinen Grundschulbildung zu verwirklichen;

23. ist sich dessen bewusst, welche verheerenden Aus-
wirkungen HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und andere In-
fektions- und ansteckende Krankheiten in allen Regionen,
insbesondere in Afrika südlich der Sahara, auf die menschli-
che Entwicklung, das Wirtschaftswachstum und die Anstren-
gungen zur Armutsminderung haben, fordert die Regierungen
und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, der
Bekämpfung dieser Krankheiten dringend Vorrang einzuräu-
men, nimmt Kenntnis von der Einberufung der fünfzehnten
Internationalen Konferenz über HIV/Aids, die vom 11. bis
16. Juli 2004 in Thailand stattfinden wird, und begrüßt in die-
ser Hinsicht den kürzlich von den Mitgliedern der Welthan-
delsorganisation gefassten Beschluss über die Durchführung
von Ziffer 6 der Erklärung von Doha über das Übereinkom-
men über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen
Eigentums und die öffentliche Gesundheit210;

24. verweist nachdrücklich auf den Zusammenhang zwi-
schen der Armutsbeseitigung und der Verbesserung des Zu-
gangs zu hygienischem Trinkwasser und betont in dieser Hin-
sicht das in dem Durchführungsplan von Johannesburg be-
kräftigte Ziel, bis 2015 den Anteil der Menschen, die hygieni-
sches Trinkwasser nicht erreichen oder es sich nicht leisten
können, sowie auch den Anteil der Menschen, die keinen Zu-
gang zu grundlegender Abwasserentsorgung haben, zu hal-
bieren;

25. erkennt an, dass der Mangel an angemessenem
Wohnraum nach wie vor ein drängendes Problem im Kampf
um die Beseitigung der extremen Armut ist, insbesondere in
den städtischen Gebieten in Entwicklungsländern, bringt ihre
Besorgnis über die rasch wachsende Zahl von Slumbewoh-
nern in den städtischen Gebieten von Entwicklungsländern,
insbesondere in Afrika, zum Ausdruck, betont, dass die Zahl
der Slumbewohner, die ein Drittel der Stadtbevölkerung auf
der Welt ausmachen, weiter zunehmen wird, falls nicht drin-
gende und wirksame Maßnahmen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene ergriffen werden, und unterstreicht, dass ver-

208 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage.

209 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26-28 April 2000 (Paris 2000).
210 WT/L540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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stärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, um bis
2020 die Lebensbedingungen von mindestens 100 Millionen
Slumbewohnern erheblich zu verbessern;

Konkrete Initiativen im Kampf gegen die Armut

26. erkennt außerdem den wichtigen Beitrag an, den der
Weltsolidaritätsfonds zur Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele leisten könnte, insbesondere des Zieles,
bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen, die von weniger
als 1 Dollar pro Tag leben, und den Anteil der Menschen, die
Hunger leiden, zu halbieren;

27. macht sich erneut den Beschluss des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung zu eigen, einen Weltsolidaritäts-
fonds zur Armutsbekämpfung und zur Förderung der sozialen
und menschlichen Entwicklung in den Entwicklungsländern
einzurichten, unter Hervorhebung des freiwilligen Charakters
der Beiträge und der Notwendigkeit, Überschneidungen mit
bestehenden Fonds der Vereinten Nationen zu vermeiden,
und neben den Regierungen verstärkt den Privatsektor und
Einzelpersonen für die Finanzierung der diesbezüglichen Be-
mühungen zu gewinnen, wie im Durchführungsplan von Jo-
hannesburg vorgesehen;

28. ermutigt die Mitgliedstaaten, die internationalen Or-
ganisationen, den Privatsektor sowie die in Betracht kommen-
den Institutionen, Stiftungen und Personen, zu dem Weltsoli-
daritätsfonds beizutragen;

29. ersucht in dieser Hinsicht den Administrator des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, weitere
Maßnahmen zu ergreifen, um den Weltsolidaritätsfonds ein-
satzfähig zu machen, insbesondere indem er umgehend den
hochrangigen Ausschuss einsetzt, der die Aufgabe hat, die
Strategie des Fonds zu definieren und die Mittel zu mobilisie-
ren, die er braucht, um seine Arbeit auf dem Gebiet der Ar-
mutslinderung zu beginnen;

30. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Entwicklungs-
länder sich in stärkerem Maße an den gemeinsamen Anstren-
gungen, einschließlich derjenigen unter den Entwicklungslän-
dern, zur Überwindung der extremen Armut beteiligen, und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den von den
Entwicklungsländern ergriffenen Initiativen, namentlich auch
von den auf der achtundfünfzigsten Tagung der Generalver-
sammlung angekündigten Initiativen; 

31.  begrüßt die von den regionalen und subregionalen
Organisationen ergriffenen Initiativen zur Überwindung der
extremen Armut;

Afrika, am wenigsten entwickelte Länder, Binnenent-
wicklungsländer und kleine Inselentwicklungsländer

32. betont die in der Millenniums-Erklärung anerkannte
Bedeutung der Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas,
wo die Armut weiterhin eine große Herausforderung darstellt
und die meisten Länder die Chancen der Globalisierung nicht
in vollem Umfang haben nutzen können, was die Marginali-
sierung des Kontinents weiter verstärkt hat;

33. bekräftigt ihre Unterstützung der Neuen Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas211, ermutigt zu weiteren
Bemühungen um die Einhaltung der darin eingegangenen
Verpflichtungen auf politischem, wirtschaftlichem und sozia-
lem Gebiet und fordert die entwickelten Länder und das Sy-
stem der Vereinten Nationen auf, die Partnerschaften auch
weiterhin zu unterstützen, deren Hauptziel darin besteht, unter
afrikanischer Trägerschaft und Führung und auf der Grundla-
ge verstärkter Partnerschaften mit der internationalen Ge-
meinschaft die Armut zu beseitigen und eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern, im Einklang mit den Grundsätzen, Zie-
len und Prioritäten der Partnerschaft; 

34. fordert die Regierungen der am wenigsten entwik-
kelten Länder und ihre Entwicklungspartner auf, die Ver-
pflichtungen voll zu erfüllen, die sie in der Erklärung von
Brüssel212 und dem Aktionsprogramm für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010213, die von der
Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenig-
sten entwickelten Länder verabschiedet wurden, eingegangen
sind;

35. betont, dass die geografischen Nachteile der Binnen-
entwicklungsländer und die Anfälligkeit der kleinen Inselent-
wicklungsländer eine beträchtliche Herausforderung bei der
Armutsbekämpfung darstellen, begrüßt in diesem Zusam-
menhang die Verabschiedung des Aktionsprogramms von Al-
maty auf der am 28. und 29. August 2003 in Almaty (Kasach-
stan) abgehaltenen Internationalen Ministerkonferenz der
Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und
der internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen
über die Zusammenarbeit im Transitverkehr214 und unterstützt
die umfassende Überprüfung der Durchführung des Aktions-
programms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
entwicklungsstaaten215, die vom 30. August bis 3. September
2004 in Mauritius erfolgen soll;

Die Vereinten Nationen und der Kampf gegen die Armut

36. fordert die vollinhaltliche Durchführung ihrer Reso-
lution 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die integrierte und ko-
ordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse
der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen im Wirtschafts- und Sozialbereich, die eine umfassen-
de Grundlage für die Weiterverfolgung der Ergebnisse dieser
Konferenzen und Gipfeltreffen darstellt und zur Verwirkli-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-

211 A/57/304, Anlage.
212 A/CONF.191/13, Kap. I.
213 Ebd., Kap. II.
214 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
lage I.
215 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May
1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und
Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
schließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele und insbesondere des Zieles der Beseitigung von Armut
und Hunger, beiträgt, und nimmt in diesem Zusammenhang
Kenntnis von dem Beschluss, im Jahr 2005 zu prüfen, welche
Fortschritte bei der Erfüllung aller in der Millenniums-Erklä-
rung eingegangenen Verpflichtungen erzielt wurden, sowie
davon, dass die Möglichkeit für die Ausrichtung einer größe-
ren Veranstaltung besteht;

37. bekräftigt die Rolle der Fonds und Programme der
Vereinten Nationen, insbesondere des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen und der ihm angegliederten
Fonds, bei der Unterstützung der einzelstaatlichen Bemühun-
gen der Entwicklungsländer, unter anderem bei der Armuts-
beseitigung, sowie die Notwendigkeit, ihre Finanzierung im
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen sicherzustellen;

38. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

39. beschließt, den Punkt "Durchführung der ersten De-
kade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut
(1997-2006)" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/223

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses und in der mündlich abgeänderten
Fassung (A/58/489, Ziffer 16)216.

58/223. Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Verein-
ten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/188 vom 16. De-
zember 1996, 52/206 vom 18. Dezember 1997, 53/195 vom
15. Dezember 1998, 54/229 vom 22. Dezember 1999, 55/208
vom 20. Dezember 2000, 56/208 vom 21. Dezember 2001 und
57/268 vom 20. Dezember 2002,

mit Genugtuung über die jüngsten Fortschritte des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen bei
der Durchführung seiner verschiedenen Programme und Ak-
tivitäten, namentlich die verstärkte Zusammenarbeit mit an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
und mit regionalen und nationalen Einrichtungen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen und
privaten Institutionen, die dem Institut finanzielle und sonsti-
ge Beiträge zur Verfügung gestellt oder zugesagt haben,

mit Besorgnis feststellend, dass die Beiträge zum Allge-
meinen Fonds nicht zugenommen haben, obwohl die Beteili-
gung der entwickelten Länder an Ausbildungsprogrammen in
New York und Genf ansteigt,

feststellend, dass der Großteil der beim Institut eingegan-
genen Mittel dem Fonds für zweckgebundene Zuschüsse und
nicht dem Allgemeinen Fonds zufließen, und betonend, dass
es gilt, sich mit dieser unausgewogenen Situation auseinan-
derzusetzen,

sowie feststellend, dass das Institut keinerlei Zuschüsse
aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen erhält
und dass es für alle Mitgliedstaaten unentgeltlich Ausbil-
dungsprogramme durchführt,

erneut erklärend, dass den Ausbildungstätigkeiten eine
sichtbarere und größere Rolle bei der Unterstützung der Ver-
waltung der internationalen Angelegenheiten und bei der
Durchführung der Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung zugewiesen werden soll,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs217;

2. bekräftigt die Wichtigkeit eines koordinierten, das
gesamte System der Vereinten Nationen umfassenden Ansat-
zes auf dem Gebiet der Forschung und Ausbildung, der auf ei-
ner wirksamen und kohärenten Strategie sowie auf einer wirk-
samen Arbeitsteilung zwischen den zuständigen Institutionen
und Organen beruht;

3. bekräftigt außerdem die Nützlichkeit des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen in
Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Ausbildung im
Rahmen der Vereinten Nationen und des Ausbildungsbedarfs
der Staaten sowie den Wert der Forschungstätigkeiten, die das
Institut im Rahmen seines Mandats im Zusammenhang mit
der Ausbildung durchführt;

4. begrüßt die Fortschritte, die im Hinblick auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit des Instituts mit anderen
Organisationen und Organen des Systems der Vereinten Na-
tionen bei ihren Ausbildungsprogrammen erzielt wurden, und
unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass diese partner-
schaftliche Zusammenarbeit insbesondere auf Landesebene
weiterentwickelt und ausgebaut werden muss;

5. begrüßt außerdem die Einrichtung des Büros des In-
stituts für Asien und den Pazifik in Hiroshima (Japan);

6. ersucht das Kuratorium des Instituts, auch künftig
für eine faire und ausgewogene geografische Verteilung und
für Transparenz bei der Ausarbeitung der Programme sowie
der Beschäftigung von Sachverständigen zu sorgen, und be-
tont in dieser Hinsicht, dass sich die Kurse des Instituts haupt-
sächlich auf Entwicklungsfragen und die Verwaltung der in-
ternationalen Angelegenheiten konzentrieren sollen;

7. appelliert erneut an alle Regierungen, insbesondere
diejenigen der entwickelten Länder, und an private Institutio-
nen, die dem Institut noch keine finanziellen oder sonstigen
Beiträge zur Verfügung gestellt haben, es finanziell und auf
sonstige Weise großzügig zu unterstützen, und fordert dieje-

216 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 217 A/58/183.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
nigen Staaten, die ihre freiwilligen Beiträge eingestellt haben,
nachdrücklich auf, in Anbetracht der erfolgreichen Neuglie-
derung und Neubelebung des Instituts die Wiederaufnahme
ihrer Beiträge in Erwägung zu ziehen;

8. legt dem Kuratorium des Instituts nahe, seine An-
strengungen zur Überwindung der kritischen Finanzlage des
Instituts fortzusetzen, insbesondere mit Blick auf die Erhö-
hung der Zahl der Geber und der an den Allgemeinen Fonds
geleisteten Beiträge;

9. legt dem Kuratorium außerdem nahe, eine weitere
Diversifizierung der Orte zu erwägen, an denen die Veranstal-
tungen des Instituts stattfinden, und die Gaststädte der Regio-
nalkommissionen einzubeziehen, um eine stärkere Beteili-
gung zu fördern und die Kosten zu senken;

10. unterstreicht die Notwendigkeit, angesichts der Fi-
nanzlage des Instituts Maßnahmen zur raschen Lösung der
Probleme im Zusammenhang mit der Miete, den Schulden,
den Mietsätzen und den Unterhaltskosten des Instituts zu er-
greifen, und begrüßt die Prüfung dieser Fragen durch den
Fünften Ausschuss; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution samt Angaben über den
Beitragsstand und die Finanzlage des Instituts vorzulegen.

RESOLUTION 58/224

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/489, Ziffer 16)218.

58/224. Fortbildungsakademie des Systems der Vereinten
Nationen in Turin (Italien)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/228 vom 22. De-
zember 1999, 55/207 vom 20. Dezember 2000 und 55/258
vom 14. Juni 2001,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/278 vom
7. August 2001, mit der sie die Satzung der Fortbildungsaka-
demie des Systems der Vereinten Nationen gebilligt hat, 

in Bekräftigung der Rolle der Fortbildungsakademie als
Institution für das systemweite Wissensmanagement und die
Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Systems der Ver-
einten Nationen, insbesondere auf den Gebieten wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung, Frieden und Sicherheit und in-
ternes Management,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der Mitteilung des Ge-
neralsekretärs und dem beiliegenden Bericht219;

2. begrüßt die Fortschritte, die die Fortbildungsakade-
mie des Systems der Vereinten Nationen seit dem Inkrafttre-
ten ihrer Satzung am 1. Januar 2002 bei der Verfolgung der
darin verankerten Ziele gemacht hat;

3. fordert alle Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen auf, die Einrichtungen der Fortbildungsakade-
mie in vollem Umfang wirksam zu nutzen;

4. bittet die Fortbildungsakademie, sich bei der Ausar-
beitung und Durchführung ihres Arbeitsprogramms unter an-
derem auf Aktivitäten zu konzentrieren, durch die ein Höchst-
maß an systemweiter Kohärenz und Wirksamkeit bei der Un-
terstützung der koordinierten und integrierten Weiterverfol-
gung der Ergebnisse von Konferenzen, so insbesondere auch
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen220, er-
reicht werden kann und die den Mitgliedstaaten geleisteten
Dienste verbessert werden können;

5. legt der Fortbildungsakademie nahe, die strategische
Führung zu übernehmen, um die operative Wirksamkeit zu er-
höhen, die interinstitutionelle Zusammenarbeit zu fördern und
die Managementkultur durch ihr eigenes Vorbild zu stärken,
insbesondere durch die Entwicklung neuer Systeme des Lei-
stungsmanagements, durch flexible und kooperative Arbeits-
strukturen sowie durch kostenwirksame Methoden der Lei-
stungserbringung an Kunden und Nutznießer;

6. fordert die zuständigen Institutionen der Vereinten
Nationen, namentlich die Universität der Vereinten Nationen,
das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Na-
tionen und die Fortbildungsakademie, auf, zu diesem Zweck
eng zusammenzuarbeiten;

7. begrüßt die finanzielle und sonstige Unterstützung
der Tätigkeit der Fortbildungsakademie durch die Mitglied-
staaten und bittet die internationale Gemeinschaft, ihre Unter-
stützung der Akademie im Einklang mit Artikel VII der Sat-
zung durch freiwillige Beiträge zu verstärken, um die Akade-
mie in die Lage zu versetzen, ihren besonderen Beitrag zur
Förderung einer kohärenten, den Bedürfnissen der Mitglied-
staaten entsprechenden Managementkultur im gesamten Sy-
stem der Vereinten Nationen zu konsolidieren;

8. bittet den Koordinierungsrat der Leiter der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, im Einklang mit
Artikel X der Satzung zu empfehlen, dass der Bericht des Ge-
neralsekretärs gemäß Artikel IV Absatz 5 der Satzung nicht
der Generalversammlung, sondern dem Wirtschafts- und So-
zialrat vorgelegt wird. 

RESOLUTION 58/225

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/490, Ziffer 12)221.

58/225. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung der Entwicklung im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/169 vom 15. De-
zember 1998, 54/231 vom 22. Dezember 1999, 55/212 vom

218 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
219 A/58/305 und Corr.1. 

220 Siehe Resolution 55/2.
221 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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20. Dezember 2000, 56/209 vom 21. Dezember 2001 und
57/274 vom 20. Dezember 2002 über die Rolle der Vereinten
Nationen bei der Förderung der Entwicklung im Kontext der
Globalisierung und der Interdependenz,

in Bekräftigung der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen222 zum Ausdruck gebrachten Entschlos-
senheit, sicherzustellen, dass die Globalisierung zu einer po-
sitiven Kraft für alle Menschen der Welt wird, 

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung und die Interde-
pendenz durch Handel, Investitionen, Kapitalströme und
technologischen Fortschritt, namentlich in der Informations-
technik, neue Chancen, aber auch neue Herausforderungen
für das Wachstum der Weltwirtschaft, die Entwicklung und
die Verbesserung des Lebensstandards auf der ganzen Welt
mit sich bringen, wobei einige Länder Fortschritte erzielt und
Nutzen aus der Globalisierung gezogen haben, während ande-
re sich bei der Bewältigung der damit verbundenen Heraus-
forderungen Schwierigkeiten gegenübersahen, 

mit Besorgnis feststellend, dass das Wachstum der Welt-
wirtschaft trotz der derzeit zu beobachtenden Verbesserung
der Lage seit der Verabschiedung der Millenniums-Erklärung
zurückgegangen ist, was die Entwicklungsaussichten der Ent-
wicklungsländer beeinträchtigt,

in Anerkennung dessen, wie wichtig es ist, dass alle Län-
der auf einzelstaatlicher Ebene angemessene grundsatzpoliti-
sche Maßnahmen erarbeiten, um den Herausforderungen der
Globalisierung zu begegnen, indem sie insbesondere eine ver-
nünftige Politik verfolgen, betonend, dass diese einzelstaatli-
che Politik mit internationaler Unterstützung und in einem
förderlichen internationalen Wirtschaftsumfeld bessere Er-
gebnisse erzielen kann, feststellend, dass die internationale
Gemeinschaft die Anstrengungen der am wenigsten entwik-
kelten Länder, insbesondere im Hinblick auf die Verbesse-
rung ihrer institutionellen und Managementkapazitäten, un-
terstützen muss, sowie anerkennend, dass alle Länder eine Po-
litik verfolgen sollten, die dem Wirtschaftswachstum und der
Herbeiführung eines günstigen globalen Wirtschaftsklimas
förderlich ist,

mit großer Besorgnis feststellend, dass eine Vielzahl von
Entwicklungsländern bisher nicht in der Lage war, die Vortei-
le des bestehenden multilateralen Handelssystems in vollem
Umfang zu nutzen, und unterstreichend, wie wichtig es ist, die
Einbindung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft zu
fördern, um sie zu befähigen, die aus der Globalisierung und
der Liberalisierung erwachsenden Handelschancen im größt-
möglichen Umfang zu nutzen,

eingedenk der auf der vierten Ministerkonferenz der Welt-
handelsorganisation vom 9. bis 14. November 2001 in Doha
eingegangenen Verpflichtungen223, den Reformprozess und
die Liberalisierung der Handelspolitik aufrechtzuerhalten, um
sicherzustellen, dass das System seinen vollen Teil zur Förde-
rung der wirtschaftlichen Erholung, des Wachstums und der

Entwicklung beiträgt, die in dem Übereinkommen zur Errich-
tung der Welthandelsorganisation224 festgelegten Grundsätze
und Ziele nachdrücklich zu bekräftigen und sich zu verpflich-
ten, nicht auf Protektionismus zurückzugreifen und die Ent-
wicklung in den Mittelpunkt des Arbeitsprogramms von
Doha223 zu stellen, um zu gewährleisten, dass die Globalisie-
rung allen zugute kommt und dass die international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, namentlich diejenigen in der Millenni-
ums-Erklärung, verwirklicht werden, 

betonend, dass der Reformprozess, der auf die Stärkung
und Stabilisierung der internationalen Finanzarchitektur ge-
richtet ist, auf einer breiten Mitwirkung im Rahmen eines
wirklich multilateralen Konzepts gründen sollte, das alle Mit-
glieder der internationalen Gemeinschaft einbezieht, um si-
cherzustellen, dass die verschiedenartigen Bedürfnisse und
Interessen aller Länder angemessen vertreten sind,

unterstreichend, wie dringend erforderlich es ist, die wirk-
same Teilhabe aller Entwicklungsländer an dem Globalisie-
rungsprozess als ein Mittel zur Gewährleistung des Wirt-
schaftswachstums und zur Beseitigung der Armut sicherzu-
stellen, 

in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den zunehmenden
Verbindungen zwischen korrupten Praktiken und dem Trans-
fer unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte, der Geldwä-
sche und damit zusammenhängender grenzüberschreitender
Kriminalität, sowie mit der Forderung nach gezielteren inter-
nationalen Anstrengungen, um diesen globalen Tendenzen
wirksam entgegenzutreten, namentlich durch den Erlass wirk-
samer wirtschafts- und bankenrechtlicher Vorschriften in al-
len Ländern und die Rückführung unrechtmäßig erworbener
Vermögenswerte in die Ursprungsländer, im Einklang mit
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion225, und in dieser Hinsicht dessen Verabschiedung durch
die Generalversammlung begrüßend, 

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs226;

2. bekräftigt, dass den Vereinten Nationen eine zentrale
Rolle zukommt, wenn es darum geht, die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit und eine kohärentere Politik in
Bezug auf weltweite Entwicklungsfragen, namentlich im
Kontext der Globalisierung und der Interdependenz, zu för-
dern;

3. erklärt erneut, dass die erfolgreiche Verwirklichung
der Entwicklungsziele und der Ziele der Armutsbekämpfung
unter anderem von einer guten Staatsführung innerhalb eines

222 Siehe Resolution 55/2.
223 Siehe A/C.2/56/7, Anlage. 

224 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
(Veröffentlichung des GATT-Sekretariats, Best.-Nr. GATT/1994-7).
225 Resolution 58/4, Anlage.
226 A/58/394.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
jeden Landes und einer guten Ordnungspolitik auf internatio-
naler Ebene sowie von einer soliden Wirtschaftspolitik, gefe-
stigten, auf die Bedürfnisse der Menschen eingehenden de-
mokratischen Institutionen und einer verbesserten Infrastruk-
tur abhängt, die allesamt die Grundlage für ein beständiges
Wirtschaftswachstum, für die Beseitigung der Armut und die
Schaffung von Arbeitsplätzen bilden, und dass Transparenz in
den Finanz-, Währungs- und Handelssystemen sowie das Be-
kenntnis zu einem offenen, fairen, regelgestützten, berechen-
baren und nichtdiskriminierenden multilateralen Handels-
und Finanzsystem ebenfalls unverzichtbar sind;

4. unterstreicht die Notwendigkeit, Ungleichgewichte
im derzeitigen globalen System zu beseitigen, insbesondere
soweit sie mit der Anfälligkeit bestimmter Länder für von au-
ßen herangetragene Schockeinwirkungen, mit der Konzentra-
tion technischer Innovationen in den Industrieländern und mit
der begrenzten internationalen Mobilität der Arbeitskräfte zu-
sammenhängen, sowie Fragen wie die Erhöhung des Zu-
stroms ausländischer Direktinvestitionen und die verstärkte
Beteiligung der Entwicklungsländer an den Welthandels- und
-finanzsystemen anzugehen;

5. begrüßt die im Konsens von Monterrey der Interna-
tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung227 enthal-
tene Verpflichtung aller Länder, auf den Grundsätzen der Ge-
rechtigkeit, Fairness, Demokratie, Partizipation, Transparenz,
Rechenschaftspflicht und Einbeziehung aller aufbauende na-
tionale und globale Wirtschaftssysteme zu fördern;

6. fordert die internationale Gemeinschaft mit allem
Nachdruck auf, alle erforderlichen geeigneten Maßnahmen,
namentlich Unterstützung für Strukturreformen und makro-
ökonomische Reformen, ausländische Direktinvestitionen,
verstärkte öffentliche Entwicklungshilfe, Suche nach einer
dauerhaften Lösung des Auslandsverschuldungsproblems,
Marktzugang, Kapazitätsaufbau und die Verbreitung von
Wissen und Technologie, zu ergreifen, um eine nachhaltige
Entwicklung herbeizuführen und die Teilhabe aller afrikani-
schen Länder sowie der am wenigsten entwickelten Länder,
der Binnen- und der kleinen Inselentwicklungsländer an der
Weltwirtschaft zu fördern;

7. betont, dass die zunehmende Globalisierung und In-
terdependendenz der Weltwirtschaft ein ganzheitliches Vor-
gehen zur Bewältigung der miteinander verbundenen einzel-
staatlichen, internationalen und systematischen Herausforde-
rungen der Entwicklungsfinanzierung erfordert und dass na-
mentlich eine nachhaltige, gleichstellungsorientierte Ent-
wicklung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, uner-
lässlich ist, wenn Chancen für alle eröffnet und wirksam ge-
nutzt sowie auf allen Ebenen stabile und rechenschaftspflich-
tige Institutionen geschaffen werden sollen;

8. betont außerdem, dass es besonders wichtig ist, mit-
tels energischer Kooperationsbemühungen seitens aller Län-

der und Institutionen ein günstiges internationales wirtschaft-
liches Umfeld zu schaffen, um eine ausgewogene wirtschaft-
liche Entwicklung in einer Weltwirtschaft zu fördern, die al-
len Menschen dient, und bittet in diesem Zusammenhang die
entwickelten Länder, insbesondere die großen Industriestaa-
ten, die das Wachstum der Weltwirtschaft maßgeblich beein-
flussen, bei der Formulierung ihrer makroökonomischen Po-
litik zu prüfen, ob diese sich im Hinblick auf das außenwirt-
schaftliche Klima positiv auf Wachstum und Entwicklung
auswirkt;

9. legt allen Ländern nahe, im Kontext der bestehenden
regionalen und subregionalen Abmachungen den Beitrag ih-
rer jeweiligen Finanz-, Handels-, Schuldenerleichterungs-
und sonstigen Politiken zur Verwirklichung der vereinbarten
Entwicklungsziele und entsprechenden Verpflichtungen zu
überprüfen;

10.  bekräftigt die hohe Bedeutung eines offenen, uni-
versellen, fairen, regelgestützten, berechenbaren, nichtdiskri-
minierenden und ausgewogenen multilateralen Handelssy-
stems im Dienste eines dauerhaften Wirtschaftswachstums,
der Armutsbeseitigung und einer nachhaltigen Entwicklung,
wie in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen222

dargelegt;

11. betont die Notwendigkeit, die unternehmerische
Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu fördern, nament-
lich durch die sorgfältige Ausarbeitung und wirksame Durch-
führung zwischenstaatlicher Übereinkünfte und Maßnahmen,
internationaler Initiativen und öffentlich-privater Partner-
schaften sowie geeigneter einzelstaatlicher Regelungen, so-
wie die fortlaufende Verbesserung der Unternehmenspraxis
in allen Ländern zu unterstützen;

12. bittet alle Länder sowie die Vereinten Nationen, die
Bretton-Woods-Institutionen und die Welthandelsorganisa-
tion, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die Interaktionen
mit der Zivilgesellschaft, einschließlich des Privatsektors und
der nichtstaatlichen Organisationen als wichtige Entwick-
lungspartner, weiter zu stärken;

13. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die Rück-
schläge auf der vom 10. bis 14. September 2003 in Cancún
(Mexiko) abgehaltenen fünften Ministerkonferenz der Welt-
handelsorganisation228 und betont, wie wichtig es ist, wie in
der Ministererklärung der vierten Ministerkonferenz der
Welthandelsorganisation ("Ministererklärung von Doha")223

dargelegt, mit neuer Entschlossenheit auf den erfolgreichen,
raschen und entwicklungsorientierten Abschluss der Ver-
handlungen von Doha bis spätestens zum 1. Januar 2005 hin-
zuarbeiten;

14. stellt fest, wie wichtig die Förderung der derzeitigen
Bemühungen um die im Konsens von Monterrey vorgesehene
Reform der internationalen Finanzarchitektur ist, betont, dass
im Rahmen dieser Bemühungen für die wirksame Teilhabe

227 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage. 

228 Siehe A/58/15 (Teil V), Kap. II, Abschnitt B. Der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 15. 
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
der Entwicklungs- und der Transformationsländer gesorgt
werden muss, und legt in dieser Hinsicht dem Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank nahe, die Frage des Gehörs
und der wirksamen Teilhabe dieser Länder weiter zu prüfen,
wie in den Kommuniqués vorgesehen, die der Internationale
Währungs- und Finanzausschuss und der Entwicklungsaus-
schuss auf ihren letzten, am 21. und 22. September 2003 in
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) abgehaltenen Tagun-
gen herausgegeben haben, und sieht der Prüfung eines "Fahr-
plans" zu dieser Thematik auf ihrer nächsten Tagung im April
2004 mit Interesse entgegen;

15. unterstreicht, wie wichtig es für den leichteren Zu-
gang der Entwicklungsländer zu den internationalen Finanz-
märkten ist, angesichts stark schwankender Kapitalflüsse an-
tizyklische makroökonomische Grundsatzmaßnahmen zu er-
wägen und die makroökonomische Stabilität zu stärken;

16. unterstreicht außerdem, dass bei der Prüfung der Zu-
sammenhänge zwischen Globalisierung und nachhaltiger Ent-
wicklung besonderes Gewicht auf die Erarbeitung und Um-
setzung von Politiken und Praktiken gelegt werden muss, die
die voneinander abhängigen und sich gegenseitig stützenden
Komponenten einer nachhaltigen Entwicklung, nämlich wirt-
schaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umwelt-
schutz, fördern und stärken, unter Berücksichtigung der
Grundsätze von Rio, namentlich des Grundsatzes einer ge-
meinsamen, wenngleich unterschiedlichen Verantwortung
gemäß Grundsatz 7 der Rio-Erklärung über Umwelt und Ent-
wicklung229, sowie eingedenk dessen, dass eine gute Staats-
führung sowie eine gute Ordnungspolitik auf internationaler
Ebene für eine nachhaltige Entwicklung und für die Erleich-
terung des Transfers umweltverträglicher Technologien zu
gegenseitig vereinbarten Konzessions- und Vorzugsbedin-
gungen unerlässlich sind;

17. betont, dass eine niemanden ausschließende Infor-
mationsgesellschaft geschaffen werden muss, die von ihrem
Wesen her globaler Natur ist, und dass daher die einzelstaat-
lichen Anstrengungen durch eine wirksame internationale
und regionale Zusammenarbeit zwischen den Regierungen,
dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft und anderen Interes-
senträgern einschließlich der internationalen Finanzinstitutio-
nen unterstützt werden müssen, um unter anderem bei der
Überbrückung der digitalen Spaltung, bei der Förderung des
Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologi-
en, bei der Schaffung digitaler Chancen und bei der Nutzung
des Potenzials der Informations- und Kommunikationstech-
nologien im Dienste der Entwicklung behilflich zu sein, und
bittet den Weltgipfel über die Informationsgesellschaft, alle
Interessenträger zu einem entsprechenden Vorgehen zu ermu-
tigen;

18. erklärt erneut, dass den besonderen Anliegen und
Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten Länder und der

kleinen Inselentwicklungsländer Rechnung getragen werden
muss, und fordert die am wenigsten entwickelten Länder und
ihre Entwicklungspartner, namentlich die multilateralen Fi-
nanzinstitutionen, auf, das Aktionsprogramm für die am we-
nigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010230

auch weiterhin rasch umzusetzen und weitere Maßnahmen
zur wirksamen Einbindung der am wenigsten entwickelten
Länder in die Weltwirtschaft und das multilaterale Handelssy-
stem zu ergreifen;

19. begrüßt das Aktionsprogramm von Almaty, das auf
der am 28. und 29. August 2003 in Almaty (Kasachstan) ab-
gehaltenen Internationalen Ministerkonferenz der Binnen-
und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und der in-
ternationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen über die
Zusammenarbeit im Transitverkehr verabschiedet wurde231,
das den besonderen Bedürfnissen der Binnenentwicklungs-
länder innerhalb eines neuen globalen Rahmens für die Zu-
sammenarbeit im Transitverkehr zwischen Binnen- und Tran-
sitentwicklungsländern Rechnung trägt, und fordert alle Inter-
essenträger auf, das Aktionsprogramm voll und wirksam um-
zusetzen;

20. betont, wie wichtig es ist, dass die besonderen Anlie-
gen der Transformationsländer erkannt und angegangen wer-
den, damit ihnen geholfen werden kann, aus der Globalisie-
rung Nutzen zu ziehen und sich schließlich voll in die Welt-
wirtschaft zu integrieren;

21. bittet die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, unter anderem über den Koordinie-
rungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, im Rahmen der vorhandenen Mittel die Aus-
wirkungen seiner Tätigkeit auf die Verwirklichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich derjeni-
gen in der Millenniums-Erklärung, zu prüfen und die in dieser
Hinsicht erzielten Fortschritte in den Mittelpunkt seines Be-
richts an den Wirtschafts- und Sozialrat zu stellen;

22. hebt hervor, dass sich das System der Vereinten Na-
tionen auch weiterhin mit der sozialen Dimension der Globa-
lisierung auseinandersetzen muss, befürwortet in dieser Hin-
sicht die Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation auf
diesem Gebiet und nimmt Kenntnis von den laufenden Arbei-
ten ihrer Weltkommission für die sozialen Dimensionen der
Globalisierung;

23. hebt außerdem hervor, wie wichtig die Migration als
Begleiterscheinung der zunehmenden Globalisierung ist, ins-
besondere was ihre Auswirkungen auf Volkswirtschaften be-
trifft, und betont ferner die Notwendigkeit einer umfassende-
ren Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Län-
dern sowie den zuständigen regionalen und internationalen
Organisationen;

229 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage I.

230 Siehe A/CONF. 191/13, Kap. II.
231 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and International Financial and Develop-
ment Institutions on Transit Transport Cooperation, Almaty, Kazakhstan,
28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), Anlage I.
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24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung im Kontext dieser
Resolution einen Bericht über Globalisierung und Interdepen-
denz vorzulegen, der sich auf die Möglichkeiten zur Herbei-
führung größerer Kohärenz im Hinblick auf die Förderung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich
auch soweit sie in der Millenniums-Erklärung enthalten sind,
konzentrieren sollte;

25. beschließt, den Punkt "Globalisierung und Interde-
pendenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/226

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/491, Ziffer 15)232.

58/226. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) sowie Stärkung des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. De-
zember 2001 und 57/275 vom 20. Dezember 2002,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen 2002/38 und
2003/62 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2002
beziehungsweise vom 25. Juli 2003, 

unter Hinweis auf die Habitat-Agenda233 und die Erklä-
rung über Städte und andere menschliche Siedlungen im neu-
en Jahrtausend234,

sowie unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen235 enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2020
wie in der Initiative "Städte ohne Elendsviertel" vorgeschla-
gen, erhebliche Verbesserungen im Leben von mindestens
100 Millionen Slumbewohnern zu erzielen, sowie ferner unter
Hinweis auf das in dem Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")236 enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2015 den Anteil
der Menschen, die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen
oder es sich nicht leisten können, sowie auch den Anteil der
Menschen, die keinen Zugang zu grundlegender Abwasser-
entsorung haben, zu halbieren,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung237 und des Durchführungsplans
von Johannesburg sowie des Konsenses von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung238,

in der Erkenntnis, dass das allgemeine Ziel der neuen stra-
tegischen Vision für das Programm der Vereinten Nationen
für menschliche Siedlungen (VN-Habitat) und ihre Schwer-
punktlegung auf zwei Weltkampagnen für sichere Nutzungs-
und Besitzrechte beziehungsweise für gute Stadtverwaltung
strategische Ansatzpunkte für eine wirksame Umsetzung der
Habitat-Agenda sind, vor allem für die Aufstellung von Leit-
linien für die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf
angemessenen Wohnraum für alle und die nachhaltige Sied-
lungsentwicklung,

sich dessen bewusst, dass bei der Umsetzung der Habitat-
Agenda, der Erklärung über Städte und andere menschliche
Siedlungen im neuen Jahrtausend und der entsprechenden in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich derje-
nigen in der Millenniums-Erklärung, größere Kohärenz und
Wirksamkeit erreicht werden muss,

in der Erkenntnis, dass die Stiftung der Vereinten Natio-
nen für Wohn- und Siedlungswesen im neuen Jahrtausend hö-
here und berechenbare finanzielle Beiträge benötigt, um
rechtzeitige, wirksame und konkrete Ergebnisse bei der Um-
setzung der Habitat-Agenda, der Erklärung über Städte und
andere menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend und der
entsprechenden international vereinbarten Entwicklungsziele,
namentlich der Ziele in der Millenniums-Erklärung und in der
Erklärung und dem Durchführungsplan von Johannesburg, si-
cherzustellen, insbesondere in den Entwicklungsländern,

erfreut darüber, dass die Exekutivdirektorin des VN-Habi-
tat einen Treuhandfonds für Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung als Finanzierungsmechanismus eingerichtet
hat, um die Schaffung eines förderlichen Umfelds für Investi-
tionen zu Gunsten der Armen in die Wasserversorgung und
die Abwasserentsorgung in den Städten der Entwicklungslän-
der zu unterstützen,

in Würdigung derjenigen Länder, die, wie im Bericht des
Generalsekretärs an den Wirtschafts- und Sozialrat239 ausge-
führt, Beiträge an die Stiftung der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen entrichtet haben, 

mit der erneuten Aufforderung an die Exekutivdirektorin
des VN-Habitat, verstärkte Anstrengungen zur Stärkung der
Stiftung zu unternehmen, damit sie ihr in Resolution 3327
(XXIX) festgelegtes operatives Hauptziel erreichen kann, die
Umsetzung der Habitat-Agenda, namentlich die Bereitstel-
lung von Wohnraum, damit zusammenhängende Infrastruk-
turentwicklungsprogramme und Institutionen und Mechanis-

232 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
233 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
234 Resolution S-25/2, Anlage.
235 Siehe Resolution 55/2.
236 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage. 

237 Ebd., Resolution 1, Anlage. 
238 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22.März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage. 
239 E/2003/76.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
men für Wohnraumfinanzierung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, zu unterstützen,

unter Hinweis auf den von der Kommission für Nachhalti-
ge Entwicklung auf ihrer elften Tagung gefassten Beschluss,
sich auf ihren nächsten der Überprüfung der Grundsatzpolitik
gewidmeten Tagungen mit den Themen Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen zu befas-
sen240, 

Kenntnis nehmend von den vom VN-Habitat unternomme-
nen Anstrengungen zur Bildung von Partnerschaften mit Part-
nern der Habitat-Agenda, mit anderen Fonds und Program-
men der Vereinten Nationen sowie mit internationalen Fi-
nanzinstitutionen wie der Weltbank,

in der Erkenntnis, dass die Planung und Verwaltung von
Wohnraum und menschlichen Siedlungen wichtige Bereiche
humanitärer Tätigkeit darstellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Spani-
ens und die Stadt Barcelona beziehungsweise an die Regie-
rung Kanadas und die Stadt Vancouver für ihre Bereitschaft,
2004 die zweite Tagung des Welt-Städteforums beziehungs-
weise 2006 die dritte Tagung dieses Forums auszurichten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs-
rats des Programms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat) über seine neunzehnte Tagung241

sowie von dem Bericht des Generalsekretärs über die Sonder-
tagung der Generalversammlung zur Gesamtüberprüfung und
-bewertung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und die
Stärkung des VN-Habitat242;

2. erkennt an, dass die Regierungen die Hauptverant-
wortung für die vernünftige und wirksame Umsetzung der
Habitat-Agenda233 und der Erklärung über Städte und andere
menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend234 tragen, und
betont, dass die internationale Gemeinschaft ihrer Verpflich-
tung, die Regierungen der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer bei ihren Bemühungen zu unterstützen, in vollem
Umfang nachkommen soll, indem sie die erforderlichen Res-
sourcen bereitstellt, für den Aufbau von Kapazitäten und den
Transfer von Technologien sorgt und ein förderliches interna-
tionales Umfeld schafft;

3. legt den Regierungen nahe, die mit Wohnraum, zu-
kunftsfähigen menschlichen Siedlungen und der Armut in den
Städten zusammenhängenden Fragen in ihre einzelstaatlichen
Entwicklungsstrategien und, soweit vorhanden, auch in ihre
Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung aufzunehmen;

4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, Investi-
tionen zu Gunsten der Armen in den Bereichen Dienstleistung
und Infrastruktur, insbesondere in die Wasserversorgung und

die Abwasserentsorgung, zu fördern, um die Lebensbedin-
gungen, insbesondere in Elendsvierteln und in informellen
Siedlungen, zu verbessern;

5. legt den Regierungen nahe, lokale, nationale und re-
gionale Städtebeobachtungszentren zu errichten und dem
VN-Habitat finanzielle und fachliche Unterstützung bei der
Weiterentwicklung von Methoden der Datensammlung, -ana-
lyse und -verbreitung zu gewähren;

6. legt den Regierungen außerdem nahe, die Mitwir-
kung von Jugendlichen an der Umsetzung der Habitat-Agen-
da durch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aktivitäten
auf städtischer Ebene sowie durch andere Aktivitäten auf na-
tionaler und lokaler Ebene zu unterstützen und zu ermögli-
chen; 

7. ermutigt die Regierungen und das VN-Habitat, auch
weiterhin Partnerschaften mit den Kommunen, den nichtstaat-
lichen Organisationen, dem Privatsektor und den anderen
Partnern der Habitat-Agenda, namentlich auch Frauengrup-
pen sowie akademischen Gruppen und beruflichen Fachver-
bänden, zu fördern, um sie im Rahmen der Rechtsordnung
und nach Maßgabe der Bedingungen des jeweiligen Landes
dazu zu befähigen, eine wirksamere Rolle bei der Bereitstel-
lung angemessenen Wohnraums für alle sowie bei der Ent-
wicklung zukunftsfähiger menschlicher Siedlungen in einer
von zunehmender Verstädterung geprägten Welt zu überneh-
men;

8. ermutigt das VN-Habitat, auch weiterhin eng mit
den anderen zuständigen Stellen innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere mit
den Mitgliedern und Beobachtern der Gruppe der Vereinten
Nationen für Entwicklungsfragen und den Mitgliedern des
Ständigen interinstitutionellen Ausschusses243;

9. ersucht das VN-Habitat, noch stärkere Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Initiative "Bündnis der Städte"
zu einem wirksamen Instrument für die Verwirklichung der
beiden Ziele der Habitat-Agenda, nämlich "angemessener
Wohnraum für alle" und "nachhaltige Siedlungsentwicklung
in einer von zunehmender Verstädterung geprägten Welt", zu
entwickeln;

10. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die Partnerschaft im Rahmen des "Bündnisses der
Städte" zwischen der Weltbank und dem VN-Habitat sowie
andere Geberländer unternehmen, um auch weiterhin ein
wichtiges Forum für die Koordinierung und Entwicklung von
Grundsatzpolitiken zu bieten und die Ausarbeitung von Stadt-
entwicklungsstrategien und Slumsanierungsprogrammen zu
Gunsten der Armen im Einklang mit der Rechtsordnung des
jeweiligen Landes und den dort gegebenen Bedingungen zu
unterstützen;

11. bittet den Generalsekretär, die Bewertung der im
Hinblick auf die Erreichung des Ziels einer erheblichen Ver-
besserung der Lebensumstände von mindestens 100 Millio-

240 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
241 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 8 (A/58/8).
242 A/58/178. 243 Nach Resolution 46/182 vom 19. Dezember 1991.
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nen Slumbewohnern bis zum Jahr 2020 in seinen Bericht über
die für 2005 vorgesehene Überprüfung der Durchführung der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen235 aufzuneh-
men;

12.  begrüßt die Anstrengungen, die die Exekutivdirek-
torin des VN-Habitat im Hinblick auf die Einwerbung von
Mitteln unternommen hat und die bewirkt haben, dass die
nicht zweckgebundenen Beiträge für das VN-Habitat und die
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswe-
sen für das Jahr 2003 angestiegen sind; 

13. fordert zur weiteren finanziellen Unterstützung des
VN-Habitat durch die Entrichtung höherer freiwilliger Beiträ-
ge zu der Stiftung auf und bittet die Regierungen, zur Unter-
stützung der Programmdurchführung Finanzmittel auf mehr-
jähriger Grundlage zur Verfügung zu stellen; 

14. ersucht das VN-Habitat, mit der Abteilung Nachhal-
tige Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaft-
liche und Soziale Angelegenheiten bei den Vorbereitungen
für die zwölfte Tagung der Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung zusammenzuarbeiten, um eine fruchtbare Erörte-
rung des Themenkomplexes Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung und menschliche Siedlungen zu fördern;

15. ersucht die Exekutivdirektorin des VN-Habitat, den
Verwaltungsrat des Programms der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen von den Ergebnissen der auf der
zwölften Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung erfolgten Erörterung des Themenkomplexes Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen
in Kenntnis zu setzen;

16. stellt fest, dass die anstehenden Tagungen des Welt-
Städteforums, eines nicht beschlussfassenden Fachforums,
die 2004 in Barcelona und 2006 in Vancouver stattfinden wer-
den, den Sachverständigen Gelegenheit zum Austausch von
Erfahrungen, besten Verfahrensweisen und Erfahrungen auf
dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens bieten werden;

17. bittet die Geberländer, die Teilnahme von Vertretern
der Entwicklungsländer an der zweiten und an künftigen Ta-
gungen des Welt-Städteforums zu unterstützen; 

18. ersucht den Generalsekretär, den Ressourcenbedarf
des VN-Habitat und des Büros der Vereinten Nationen in Nai-
robi weiter zu prüfen, um eine wirksame Bereitstellung der er-
forderlichen Dienste an das VN-Habitat und an die anderen
Organe und Organisationen der Vereinten Nationen in Nairo-
bi zu ermöglichen;

19. ersucht das VN-Habitat als Koordinierungsstelle für
die Entwicklung menschlicher Siedlungen und für die Koor-
dinierung der entsprechenden Aktivitäten im System der Ver-
einten Nationen, sich um die Koordinierung der Fragen auf
dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens zu bemühen, um
zur Gesamtkoordinierung der humanitären Maßnahmen bei-
zutragen, namentlich durch seine Teilnahme, wenn sich der
Wirtschafts- und Sozialrat demnächst mit der Frage des Über-
gangs von der Nothilfe zur Entwicklung befasst;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

21. beschließt, einen Punkt "Sondertagung der General-
versammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der
Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) sowie
Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für mensch-
liche Siedlungen (VN-Habitat)" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/227

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/491, Ziffer 15)244.

58/227. Geschäftsordnung des Verwaltungsrats des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/162 vom 19. De-
zember 1977, in der sie die Kommission für Wohn- und Sied-
lungswesen und das Zentrum der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) einsetzte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/206 vom
21. Dezember 2001, in der sie beschloss, das Zentrum der
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat)
in das Sekretariat des Programms der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen (VN-Habitat) und die Kommission
für Wohn- und Siedlungswesen in den Verwaltungsrat von
VN-Habitat, ein Nebenorgan der Generalversammlung, um-
zuwandeln,

nach Behandlung der vom Verwaltungsrat in seiner Reso-
lution 19/1 vom 9. Mai 2003245 abgegebenen Empfehlung, die
Generalversammlung möge den in der Anlage zu der genann-
ten Resolution enthaltenen Entwurf seiner Geschäftsordnung
verabschieden, sowie der mündlichen Erklärung des Vorsit-
zenden der Arbeitsgruppe für die Geschäftsordnung des Ver-
waltungsrats246,

verabschiedet den in der Anlage zu der Resolution 19/1
des Verwaltungsrats enthaltenen Entwurf der Geschäftsord-
nung des Verwaltungsrats des Programms der Vereinten Na-
tionen für menschliche Siedlungen (VN-Habitat)245.

RESOLUTION 58/228

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/492, Ziffer 12)247.

244 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
245 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 8 (A/58/8), Anhang I.
246 Ebd., Anhang II, Anlage IV.
247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
58/228. Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über die
am wenigsten entwickelten Länder

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/279 vom 12. Juli
2001, in der sie sich die Erklärung von Brüssel248 und das Ak-
tionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für
die Dekade 2001-2010249 zu eigen machte, und auf ihre Reso-
lution 57/276 vom 20. Dezember 2002 über die Dritte Konfe-
renz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwik-
kelten Länder,

in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. September
2000, mit der sie die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen verabschiedete, insbesondere ihrer Ziffer 15, in der
die Staats- und Regierungschefs sich dazu verpflichteten, auf
die besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten
Länder einzugehen,

unter Hinweis auf den Beschluss 2001/320 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 24. Oktober 2001, in dem der Rat
beschloss, den Unterpunkt "Überprüfung und Koordinierung
der Durchführung des Aktionsprogramms für die am wenig-
sten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010" regel-
mäßig auf seine Tagesordnung zu setzen,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/17 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003, in der der Rat von
dem Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Durch-
führung des Aktionsprogramms für die am wenigsten entwik-
kelten Länder250 Kenntnis nahm, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluss 2003/287 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003, in dem der Rat
das Thema "Mobilisierung von Ressourcen und förderliches
Umfeld für die Armutsbekämpfung im Kontext der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms für die am wenigsten entwickel-
ten Länder für die Dekade 2001-2010" als Thema seines Ta-
gungsteils auf hoher Ebene im Jahr 2004 festlegte,

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs250,

1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die unzureichen-
de Durchführung des Aktionsprogramms für die am wenig-
sten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010249 und be-
kundet ihre Erwartung, dass das Aktionsprogramm von allen
Partnern mit größerem Nachdruck durchgeführt wird;

2. erklärt erneut, dass das Aktionsprogramm einen
Rahmen für Partnerschaften bietet, der auf den von den am
wenigsten entwickelten Ländern und ihren Entwicklungspart-
nern eingegangenen gegenseitigen Verpflichtungen basiert,
konkrete Maßnahmen in mehreren miteinander verknüpften
Bereichen zu ergreifen, wie in dem Aktionsprogramm festge-
legt;

3. fordert die am wenigsten entwickelten Länder auf,
mit Unterstützung ihrer Entwicklungspartner auch künftig ih-
re Zusagen zu erfüllen und die Durchführung der in dem Ak-
tionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen zu fördern, indem
sie sie im Rahmen ihrer nationalen Entwicklungs-Rahmen-
pläne und Armutsbekämpfungsstrategien, insbesondere der
Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, sofern diese
vorhanden sind, und unter Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft, namentlich des Privatsektors, auf der Grundlage eines
breit angelegten und umfassenden Dialogs in konkrete Maß-
nahmen umsetzen, sowie auch weiterhin ein Umfeld zu för-
dern, das die wirksame Mobilisierung und Nutzung von Res-
sourcen begünstigt, entsprechend Ziffer 82 des Aktionspro-
gramms;

4. fordert die Entwicklungspartner der am wenigsten
entwickelten Länder, einschließlich der multilateralen Fi-
nanzinstitutionen, auf, ihre Zusagen betreffend die wirksame
und zügige Durchführung des Aktionsprogramms einzuhal-
ten, und fordert die entwickelten Länder nachdrücklich auf,
soweit noch nicht geschehen, konkrete Anstrengungen zu un-
ternehmen, um ihre in Ziffer 83 des Aktionsprogramms ent-
haltenen Verpflichtungen betreffend die Gewährung öffentli-
cher Entwicklungshilfe an die am wenigsten entwickelten
Länder zu erfüllen;

5. fordert die am wenigsten entwickelten Länder und
ihre Entwicklungspartner nachdrücklich auf, das Aktionspro-
gramm zu einem wirksamen Instrument für die Umsetzung
der Armutsbekämpfungsstrategien auf nationaler Ebene zu
machen, damit die international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen enthaltenen Ziele, verwirklicht werden
können;

6. bittet das System der Vereinten Nationen, ein-
schließlich der Bretton-Woods-Institutionen, und alle anderen
internationalen Organisationen, im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats die Durchführung des Aktionsprogramms mit Vor-
rang zu unterstützen, so auch durch Programme für finanzielle
und technische Zusammenarbeit, die die am wenigsten ent-
wickelten Länder bei der Umsetzung ihrer nationalen Ent-
wicklungsprogramme, einschließlich ihrer Armutsbekämp-
fungsstrategien, unterstützen sollen;

7. betont die Notwendigkeit der wirksamen Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms und seiner jährlichen Bewertung
auf der Arbeitstagung des Wirtschafts- und Sozialrats und er-
kennt in diesem Zusammenhang an, dass die Beteiligung der
am wenigsten entwickelten Länder an dem Prozess der Be-
wertung des Aktionsprogramms von entscheidender Bedeu-
tung ist; 

8. ersucht den Generalsekretär, geeignete Maßnahmen
zu treffen, um Regierungsvertretern aus den am wenigsten
entwickelten Ländern die Teilnahme an der jährlichen Bewer-
tung des Aktionsprogramms durch den Wirtschafts- und So-
zialrat zu erleichtern, entsprechend den von der Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 1798 (XVII) vom 11. Dezem-
ber 1962 und durch spätere Änderungen festgelegten allge-
meinen Finanzbestimmungen;

248 A/CONF.191/13, Kap. I.
249 Ebd., Kap. II.
250 A/58/86-E/2003/81. 
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
9. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen
der vorhandenen Mittel und unter voller Beteiligung der Re-
gionalkommissionen und der zuständigen Organe der Verein-
ten Nationen die Teilnahme der am wenigsten entwickelten
Länder an internationalen Tagungen sowie an deren Vorberei-
tungs- und Konsultationsprozessen zu unterstützen;

10. betont, wie wichtig es ist, die innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen ergriffenen Maßnahmen zur Durch-
führung des Aktionsprogramms zu koordinieren, und fordert
den Generalsekretär auf, geeignete Maßnahmen zu treffen,
um die Effizienz und Wirksamkeit des Büros des Hohen Be-
auftragten für die am wenigsten entwickelten Länder, Binnen-
entwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer zu
gewährleisten, damit es seine Aufgaben im Einklang mit Re-
solution 56/227 der Generalversammlung vom 24. Dezember
2001 wahrnehmen kann;

11. fordert den Generalsekretär auf, über den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen analytischeren und stärker ergeb-
nisorientierten jährlichen Zwischenbericht über die Durch-
führung des Aktionsprogramms vorzulegen, in dem größeres
Gewicht auf konkrete Ergebnisse gelegt wird und die bei der
Durchführung erzielten Fortschritte aufgezeigt werden.

RESOLUTION 58/229

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 157 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 10 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/493, Ziffer 9)251:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dschibuti, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
dagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Ver-
einigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Honduras,
Kamerun, Nauru, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tonga.

58/229. Ständige Souveränität des palästinensischen Vol-
kes in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und der arabi-
schen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/269 vom 20. Dezem-
ber 2002 und Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/59
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003,

in Bekräftigung des Grundsatzes der ständigen Souveräni-
tät der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre
natürlichen Ressourcen,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die einschlägigen Re-
solutionen des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen
242 (1967) vom 22. November 1967, 465 (1980) vom 1. März
1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981,

in Bekräftigung der Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen
in Kriegszeiten252 auf das besetzte palästinensische Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Isra-
el besetzte arabische Gebiete,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen
Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderer seit 1967
von Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungs-
macht Israel,

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die von der
Besatzungsmacht Israel in jüngster Zeit angerichtete weitrei-
chende Zerstörung von Ackerland und Obstplantagen in dem
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich des Ausrei-
ßens einer großen Zahl von Ölbäumen,

im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der israe-
lischen Siedlungen auf die palästinensischen und anderen ara-
bischen natürlichen Ressourcen, insbesondere der Enteignung
von Land und der zwangsweisen Abzweigung von Wasser-
vorkommen, und der katastrophalen wirtschaftlichen und so-
zialen Folgen, die dies nach sich zieht,

sowie im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der
gegenwärtig von Israel innerhalb des besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, errichteten Mauer auf die palästinensischen na-
türlichen Ressourcen und ihrer gravierenden Wirkungen auf
die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen des pa-
lästinensischen Volkes,

251 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Brunei Darussa-
lam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba,
Lesotho, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Namibia, Oman, Pakistan,
Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Sudan, Tschad, Tunesien und Palästi-
na. 252 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
erneut erklärend, dass die Verhandlungen im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses auf der Grundlage der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom 22. Ok-
tober 1973, 425 (1978) vom 19. März 1978 und 1397 (2002)
vom 12. März 2002, des Grundsatzes "Land gegen Frieden"
und des von dem Quartett erarbeiteten ergebnisorientierten
"Fahrplans" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur
Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts253, den
sich der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1515 (2003) vom
19. November 2003 zu eigen machte, unverzüglich wieder
aufgenommen werden müssen und dass bei allen Teilver-
handlungen eine endgültige Regelung erzielt werden muss,

unter Hinweis darauf, dass alle Gewalthandlungen, na-
mentlich die Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwie-
gelung und der Zerstörung, beendet werden müssen,

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs zur Übermittlung des von der Wirtschafts- und Sozial-
kommission für Westasien erstellten Berichts über die wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen der israelischen Be-
setzung auf die Lebensbedingungen des palästinensischen
Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Jerusalems, sowie der arabischen Bevölkerung des be-
setzten syrischen Golan254,

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr
Recht auf Land und Wasser;

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die natürli-
chen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und dem besetzten syrischen
Golan weder auszubeuten noch zu gefährden noch ihren Ver-
lust oder ihre Erschöpfung zu verursachen;

3. erkennt das Recht des palästinensischen Volkes an,
im Falle der Ausbeutung, des Verlusts, der Erschöpfung oder
der Gefährdung seiner natürlichen Ressourcen Rückerstat-
tung zu verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die-
se Frage im Rahmen der den endgültigen Status betreffenden
Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der israe-
lischen Seite behandelt wird;

4. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten, und beschließt, den Punkt "Ständige Sou-
veränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten palä-
stinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und der
arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan über
ihre natürlichen Ressourcen" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/230

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/494, Ziffer 15)255.

58/230. Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse
der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die vom 18. bis 22. März 2002 in Mon-
terrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung und auf ihre Resolutionen
56/210 B vom 9. Juli 2002, 57/250 vom 20. Dezember 2002,
57/270 B vom 23. Juni 2003 und 57/272 und 57/273 vom
20. Dezember 2002 sowie die Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2002/34 vom 26. Juli 2002 und 2003/47 vom
24. Juli 2003,

Kenntnis nehmend von dem in Zusammenarbeit mit den
wichtigsten institutionellen Interessenträgern ausgearbeiteten
Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung und Weiter-
verfolgung der auf der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung erzielten Zusagen und Vereinbarun-
gen256, 

nach Behandlung der vom Präsidenten der Generalver-
sammlung vorgelegten Zusammenfassung des am 29. und
30. Oktober 2003 in New York abgehaltenen Dialogs auf ho-
her Ebene über Entwicklungsfinanzierung257,

sowie nach Behandlung der vom Präsidenten des Wirt-
schafts- und Sozialrats vorgelegten Zusammenfassung der am
14. April 2003 in New York auf hoher Ebene abgehaltenen
Sondertagung des Rates mit den Bretton-Woods-Institutionen
und der Welthandelsorganisation258,

entschlossen, die auf der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung abgegebenen Zusagen und erziel-
ten Vereinbarungen auch weiterhin umzusetzen und darauf
aufzubauen und das koordinierte und kohärente Engagement
aller maßgeblichen Interessenträger für den Prozess der Ent-
wicklungsfinanzierung zu stärken,

1. begrüßt die Abhaltung des ersten Dialogs auf hoher
Ebene über Entwicklungsfinanzierung;

2. fordert erneut dazu auf, die auf der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung abgegebenen Zu-
sagen und erzielten Vereinbarungen259 vollständig umzuset-
zen und weiter darauf aufzubauen;

3. nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der Umset-
zung dieser Zusagen und Vereinbarungen und stellt fest, dass
in dieser Hinsicht noch sehr viel zu tun bleibt;

4. betont den Zusammenhang zwischen der Entwick-
lungsfinanzierung und der Verwirklichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen260 enthaltenen
Ziele;

253 Siehe S/2003/529, Anlage.
254 A/58/75-E/2003/21.
255 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

256 A/58/216.
257 A/58/555 und Corr.1.
258 A/58/77-E/2003/62.
259 Siehe Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002.
260 Siehe Resolution 55/2.
309
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5. unterstreicht, wie wichtig es zur Ergänzung der ein-
zelstaatlichen Entwicklungsanstrengungen ist, dass die Ver-
pflichtung, die Kohärenz und Stimmigkeit des internationalen
Währungs-, Finanz- und Handelssystems weiter zu stärken,
vollständig erfüllt wird, und ersucht in diesem Zusammen-
hang den Generalsekretär, die diesbezüglich getroffenen
Maßnahmen weiter zu verfolgen;

6. anerkennt die Initiativen zur Erweiterung der Mit-
sprache, der Teilnahme und der Vertretung der Entwicklungs-
und Transformationsländer im Rahmen der Arbeit und der
Entscheidungsprozesse der zwischenstaatlichen Organe der
institutionellen Interessenträger und bittet diese, ihre Bemü-
hungen zur Herbeiführung diesbezüglicher Beschlüsse fortzu-
setzen und zu verstärken;

7. bittet die Welthandelsorganisation, ihre institutionel-
len Beziehungen mit den Vereinten Nationen zu stärken, ins-
besondere durch ihre aktive Beteiligung an den Sitzungen der
Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats, die
der Entwicklungsfinanzierung gewidmet sind, sowie durch
ihre Mitwirkung an der Erstellung des jährlichen Berichts
über die Umsetzung und Weiterverfolgung der auf der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung abge-
gebenen Zusagen und erzielten Vereinbarungen;

8. begrüßt die von den wichtigsten institutionellen In-
teressenträgern auf der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung gefassten Beschlüsse, in die Tages-
ordnungen ihrer zwischenstaatlichen Organe entsprechende
Punkte betreffend die Umsetzung des auf der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten
Konsenses von Monterrey261 aufzunehmen, und bittet alle
wichtigen institutionellen Interessenträger, dies im Einklang
mit Ziffer 70 des Konsenses von Monterrey zu erwägen und
zu der Fortschrittsbewertung für den Dialog der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene über Entwicklungsfinanzierung
und die Frühjahrstagung des Wirtschafts- und Sozialrats bei-
zutragen;

9. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, sich in Zusammenarbeit mit anderen
zuständigen Interessenträgern auch künftig in umfassender
Weise mit Rohstofffragen und ihren Auswirkungen auf die
Entwicklungsfinanzierung zu befassen;

10. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, sich bei sei-
ner Prüfung des Berichts der Ad-hoc-Sachverständigengrup-
pe für internationale Zusammenarbeit in Steuerangelegenhei-
ten auf seiner nächsten Arbeitstagung mit dem institutionellen
Rahmen für eine solche Zusammenarbeit zu befassen;

11. erinnert an Ziffer 69 des Konsenses von Monterrey
und ersucht, gestützt auf die aus der Frühjahrstagung auf ho-
her Ebene des Wirtschafts- und Sozialrats sowie aus dem Dia-
log auf hoher Ebene der Generalversammlung im Jahr 2003
gewonnenen Erfahrungen und im Kontext des integrierten

Ansatzes zur Weiterverfolgung und Umsetzung der auf der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
abgegebenen Zusagen und erzielten Vereinbarungen, 

a) den Präsidenten der Generalversammlung, in Ab-
stimmung mit dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozial-
rats und im Benehmen mit allen Mitgliedstaaten die mit allen
wichtigen institutionellen und anderen Interessenträgern un-
ternommenen Vorbereitungen betreffend organisatorische
Fragen des Dialogs auf hoher Ebene zu verstärken;

b) den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats, mit
Unterstützung der Vizepräsidenten das Zusammenwirken des
Rates mit den Bretton-Woods-Institutionen, der Welthandels-
organisation und der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen durch einen regelmäßigen Austausch
über organisatorische Fragen betreffend die Folgemaßnah-
men zu der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung zu verbessern, im Kontext der mit diesen Institu-
tionen unternommenen Vorbereitungen für die Tagung auf
hoher Ebene, eingedenk der Resolution 57/270 B der Gene-
ralversammlung und der Resolution 2003/47 des Wirtschafts-
und Sozialrats, und dem Rat darüber Bericht zu erstatten;

c) den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats, im
Benehmen mit allen wichtigen institutionellen Interessenträ-
gern und im Rahmen des gesamtheitlichen, integrierten An-
satzes des Konsenses von Monterrey die jährliche Sonderta-
gung auf hoher Ebene auf konkrete Themen auszurichten und
dem Rat darüber Bericht zu erstatten;

12. bittet die Regionalkommissionen, gegebenenfalls
mit Unterstützung durch die regionalen Entwicklungsbanken
und in Zusammenarbeit mit den Fonds und Programmen der
Vereinten Nationen ihre regelmäßigen zwischenstaatlichen
Tagungen zum Anlass zu nehmen, nach Bedarf im Rahmen
der vorhandenen Mittel Sondersitzungen abzuhalten, um die
regionalen und interregionalen Aspekte der Folgemaßnahmen
zu der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung zu behandeln und so mitzuhelfen, etwaige Diskrepanzen
bei der Umsetzung des Konsenses von Monterrey auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene zu überwinden, und
zu dem Dialog auf hoher Ebene sowie zu der Frühjahrstagung
des Wirtschafts- und Sozialrats beizutragen;

13. begrüßt die Schaffung des Büros für Entwicklungs-
finanzierung in der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten und erklärt in dieser Hin-
sicht erneut, dass die Resolution 57/273 vollständig durchge-
führt werden muss, um das Büro in die Lage zu versetzen, den
mit den Folgemaßnahmen zu der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung beauftragten zwischenstaatli-
chen Prozess wirksam zu unterstützen und die Teilnahme al-
ler Interessenträger im Einklang mit der Geschäftsordnung
der Vereinten Nationen, insbesondere der auf der Konferenz
und bei ihrem Vorbereitungsprozess angewandten Akkredi-
tierungsverfahren und Teilnahmemodalitäten, zu erleichtern
sowie auch künftig im Rahmen seines Mandats

a) Arbeitstagungen und Konsultationen mit mehreren
Interessenträgern, einschließlich Sachverständiger aus dem
öffentlichen und dem privaten Sektor sowie aus dem Hoch-

261 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
schulbereich und der Zivilgesellschaft, zu organisieren, um
Fragen im Zusammenhang mit der Mobilisierung von Mitteln
für die Entwicklungsfinanzierung und die Armutsbekämp-
fung zu untersuchen;

b) Aktivitäten zu organisieren, an denen verschiedene
Interessenträger mitwirken, gegebenenfalls einschließlich des
Privatsektors und der Zivilgesellschaft, mit dem Ziel, die be-
sten Praktiken zu fördern und Informationen über die Umset-
zung der auf der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung abgegebenen Zusagen und erzielten Ver-
einbarungen auszutauschen;

14. beschließt, auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
mögliche innovative Quellen für die Entwicklungsfinanzie-
rung zu prüfen, und ersucht den Generalsekretär, das Ergebnis
der Analyse zu dieser Frage vorzulegen, wie in Ziffer 44 des
Konsenses von Monterrey gefordert;

15. bittet die Länder, bis 2005 unter anderem über die
bestehenden Berichterstattungsmechanismen über ihre An-
strengungen zur Umsetzung des Konsenses von Monterrey zu
berichten, eingedenk der Notwendigkeit, die international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der
Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, zu verwirklichen;

16. beschließt, den Dialog auf hoher Ebene über Ent-
wicklungsfinanzierung des Jahres 2005 auf Ministerebene ab-
zuhalten; der Zeitpunkt und die Modalitäten des Dialogs auf
hoher Ebene werden von der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung festgelegt, unter Berücksichti-
gung anderer Großveranstaltungen im selben Jahr sowie der
Notwendigkeit, angemessene Vorkehrungen für einen ver-
stärkten Dialog zu treffen;

17. beschließt außerdem, den Punkt "Weiterverfolgung
und Umsetzung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen, und er-
sucht den Generalsekretär, eine jährliche analytische Bewer-
tung des Umsetzungsstands des Konsenses von Monterrey,
einschließlich der Durchführung dieser Resolution, vorzule-
gen, die in voller Zusammenarbeit mit den wichtigsten insti-
tutionellen Interessenträgern zu erstellen ist.

RESOLUTION 58/231

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/495 und Corr.1, Ziffer 17)262.

58/231. Öffentliche Verwaltung und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/225 vom 19. April
1996, 53/201 vom 15. Dezember 1998, 56/213 vom 21. De-
zember 2001 und 57/277 vom 20. Dezember 2002 über öf-
fentliche Verwaltung und Entwicklung sowie die Resolution

2001/45 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 20. Dezember
2001,

betonend, dass Kapazitätsaufbauinitiativen erforderlich
sind, die auf die Schaffung von Institutionen, die Erschlie-
ßung der Humanressourcen, die Stärkung des Finanzmanage-
ments und die Nutzung des Informations- und Technologie-
potenzials gerichtet sind,

unter Hinweis darauf, dass im Jahr 2006 der zehnte Jahres-
tag der wiederaufgenommenen fünfzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung, die das Thema öffentliche Verwaltung und
Entwicklung behandelte, stattfinden wird,

es begrüßend, dass auf der am 26. and 27. Juni 2003 in
Santa Cruz de la Sierra (Bolivien) abgehaltenen fünften Ibe-
roamerikanischen Konferenz der Minister für öffentliche Ver-
waltung und Staatsreform die Iberoamerikanische Charta für
den öffentlichen Dienst263 verabschiedet wurde,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung Mexikos für ihre großzügige Ausrichtung des fünf-
ten Globalen Forums "Den Staat neu erfinden" vom 3. bis
7. November 2003 in Mexiko-Stadt,

unter Begrüßung der Initiativen für eine elektronische
Verwaltung als Mittel zur Entwicklungsförderung,

sowie unter Begrüßung der Verabschiedung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen Korruption264,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Rolle der öffentlichen Verwaltung bei der Um-
setzung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen265;

2. erklärt erneut, dass einer effizienten, rechenschafts-
pflichtigen, wirksamen und transparenten öffentlichen Ver-
waltung auf nationaler und internationaler Ebene eine Schlüs-
selrolle bei der Verwirklichung der international vereinbarten
Ziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen enthaltenen Ziele266, zukommt, und be-
tont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit des Aus-
baus der einzelstaatlichen Verwaltungs- und Managementka-
pazitäten im öffentlichen Sektor, insbesondere in den Ent-
wicklungs- und Transformationsländern;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Begehung
des 23. Juni als Tag des öffentlichen Dienstes und der Verlei-
hung der Preise der Vereinten Nationen für öffentliche Ver-
waltung, die Amtsträger auf der ganzen Welt dazu motivie-
ren, die öffentliche Verwaltung verstärkt in den Dienst der
Entwicklung zu stellen, und ermutigt in dieser Hinsicht die
Mitgliedstaaten, sich durch die Benennung von Kandidaten
an dem Auszeichnungsverfahren zu beteiligen;

4. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von der
Erklärung von Marrakesch, die auf dem vom 11. bis 13. De-

262 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

263 A/58/193, Anlage II.
264 Resolution 58/4, Anlage.
265 A/58/152.
266 Siehe Resolution 55/2.
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zember 2002 in Marrakesch (Marokko) abgehaltenen vierten
Globalen Forum "Den Staat neu erfinden" verabschiedet wur-
de267;

5. begrüßt mit Dank das Angebot der Regierung der
Republik Korea, das sechste Globale Forum "Den Staat neu
erfinden" im Jahr 2005 in Seoul auszurichten;

6. ersucht den Generalsekretär um Vorschläge für die
Begehung des zehnten Jahrestags der wiederaufgenommenen
fünfzigsten Tagung der Generalversammlung, die das Thema
öffentliche Verwaltung und Entwicklung behandelte, wäh-
rend der einundsechzigsten Tagung der Generalversammlung
im Jahr 2006;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, Informa-
tionsaustausch und Forschung zu unterstützen und erfolgrei-
che Verfahrensweisen und beratende Dienste auf dem Gebiet
der öffentlichen Verwaltung bekannt zu machen, die zur Ver-
wirklichung der international vereinbarten Entwicklungszie-
le, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthalte-
nen Ziele, beitragen;

8. legt dem Generalsekretär nahe, auch künftig die in
der afrikanischen, asiatischen, zentralamerikanischen und ka-
ribischen Region ergriffenen Initiativen für eine elektronische
Verwaltung als Mittel zur Entwicklungsförderung zu unter-
stützen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 58/232

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/495 und Corr.1, Ziffer 17)268.

58/232. Abkommen zwischen den Vereinten Nationen
und der Weltorganisation für Tourismus

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2529 (XXIV) vom
5. Dezember 1969, 32/156 und 32/157 vom 19. Dezember
1977 sowie 36/41 vom 19. November 1981,

nach Behandlung der Resolution 2003/2 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 10. Juli 2003, deren Anlage den Wortlaut
des Abkommensentwurfs enthält, der von dem Ausschuss des
Wirtschafts- und Sozialrats für Verhandlungen mit den zwi-
schenstaatlichen Organisationen und von dem Ausschuss der
Weltorganisation für Tourismus für die Verhandlungen über
die Umwandlung der Organisation in eine Sonderorganisation
ausgehandelt wurde und mit dem die Weltorganisation für
Tourismus, eine zwischenstaatliche Organisation, im Ein-
klang mit den Artikeln 57 und 63 der Charta der Vereinten
Nationen in eine Sonderorganisation umgewandelt werden
soll,

billigt das in der Anlage zu dieser Resolution enthaltene
Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Welt-
organisation für Tourismus.

Anlage

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der 
Weltorganisation für Tourismus

Unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen 2529 (XXIV) vom 5. Dezember
1969 und 32/156 vom 19. Dezember 1977,

unter Berücksichtigung der Charta der Vereinten Nationen
und der Satzung der Weltorganisation für Tourismus,

ferner unter Berücksichtigung von Artikel 57 der Charta
der Vereinten Nationen sowie von Artikel 3 Absatz 3 und
Artikel 31 der Satzung der Weltorganisation für Tourismus,

kommen die Vereinten Nationen und die Weltorganisation
für Tourismus wie folgt überein:

Artikel 1
Anerkennung

1. Die Vereinten Nationen erkennen die Weltorganisation für
Tourismus als eine Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen an, die dafür verantwortlich ist, geeignete Maßnahmen
gemäß ihrer Satzung zur Verwirklichung der darin festgeleg-
ten Ziele zu ergreifen.

2. Die Vereinten Nationen erkennen die entscheidende und
zentrale Rolle an, die die Weltorganisation für Tourismus als
zwischenstaatliche Organisation, wie in ihrer Satzung festge-
legt, auf dem Gebiet des Welttourismus wahrnimmt.

3. In der Überzeugung, dass der Tourismus einen maßgebli-
chen Beitrag zu den gemeinsam angestrebten Zielen der Her-
beiführung einer nachhaltigen Entwicklung und der Beseiti-
gung der Armut leisten kann, stellen die Vereinten Nationen
fest, dass sich die Weltorganisation für Tourismus im Ein-
klang mit ihrer Satzung vor allem der Interessen der Entwick-
lungsländer auf dem Gebiet des Tourismus annehmen wird.

Artikel 2
Koordinierung und Zusammenarbeit

1. In ihren Beziehungen zu den Vereinten Nationen, deren
Organen und den Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen erkennt die Weltorganisation für Tourismus die Ko-
ordinierungsrolle sowie die umfassenden Aufgaben im Rah-
men der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung an, die die Generalversammlung und der Wirt-
schafts- und Sozialrat nach der Charta der Vereinten Nationen
wahrnehmen.

2. Bei der Ausübung ihrer zentralen Koordinierungsrolle auf
dem Gebiet des Tourismus, die sie im Einklang mit ihrer Sat-
zung und im Hinblick auf das Ziel wahrnimmt, zur wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung beizutragen, insbesondere
durch die Bereitstellung von Chancen für die Armutsbeseiti-
gung und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den am wenig-
sten entwickelten Ländern, erkennt die Weltorganisation für
Tourismus die Notwendigkeit einer wirksamen Koordinie-
rung und Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, ihren

267 A/58/383, Anlage.
268 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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Organen und den Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen an.

3. Demgemäß erklärt sich die Weltorganisation für Touris-
mus bereit, mit den Vereinten Nationen so zusammenzuarbei-
ten, wie dies für die gebotene Koordinierung der Politiken und
Aktivitäten erforderlich ist.

4. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich ferner be-
reit, in allen Organen, die von den Vereinten Nationen zum
Zweck der Erleichterung einer solchen Zusammenarbeit und
Koordinierung geschaffen wurden oder noch geschaffen wer-
den, mitzuwirken oder mit ihnen zusammenzuarbeiten, insbe-
sondere durch die Mitgliedschaft im Koordinierungsrat der
Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, und alle zu diesem Zweck erforderlichen Informationen
zur Verfügung zu stellen.

5. Die Weltorganisation für Tourismus unterrichtet den Wirt-
schafts- und Sozialrat über Angelegenheiten von interinstitu-
tionellem Interesse, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen,
sowie über jedes zwischen der Weltorganisation für Touris-
mus und einer anderen Organisation innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen abgeschlossene formelle Abkommen
über solche Angelegenheiten.

Artikel 3
Gegenseitige Vertretung

1. Vertreter der Vereinten Nationen werden eingeladen, den
Sitzungen der Generalversammlung und des Exekutivrats der
Weltorganisation für Tourismus und ihrer Nebenorgane bei-
zuwohnen und ohne Stimmrecht an den Beratungen dieser
Organe teilzunehmen. Schriftliche Erklärungen der Vereinten
Nationen werden vom Sekretariat der Weltorganisation für
Tourismus im Einklang mit der jeweiligen Geschäftsordnung
an die Mitglieder der genannten Organe verteilt.

2. Vertreter der Weltorganisation für Tourismus werden ein-
geladen, den Sitzungen des Wirtschafts- und Sozialrats, seiner
Kommissionen und Ausschüsse, der Hauptausschüsse und an-
derer Organe der Generalversammlung sowie den Konferen-
zen und Tagungen der Vereinten Nationen beizuwohnen und
ohne Stimmrecht und im Einklang mit der jeweiligen Ge-
schäftsordnung an den Beratungen dieser Organe teilzuneh-
men, sofern die behandelten Tagesordnungspunkte Angele-
genheiten, die in den Tätigkeitsbereich der Weltorganisation
für Tourismus fallen, und andere Angelegenheiten von bei-
derseitigem Interesse betreffen. Schriftliche Erklärungen der
Weltorganisation für Tourismus werden vom Sekretariat der
Vereinten Nationen im Einklang mit der jeweiligen Ge-
schäftsordnung an die Mitglieder der genannten Organe ver-
teilt.

3. Vertreter der Weltorganisation für Tourismus werden ein-
geladen, zu Konsultationszwecken Sitzungen der Generalver-
sammlung beizuwohnen, wenn die in Absatz 2 genannten An-
gelegenheiten behandelt werden.

Artikel 4
Vorschlag von Tagesordnungspunkten

1. Erforderlichenfalls nach vorheriger Absprache veranlasst
die Weltorganisation für Tourismus die Aufnahme der von

den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Gegenstände in die
Tagesordnung ihrer Generalversammlung beziehungsweise
ihres Exekutivrats oder ihrer Nebenorgane.

2. Erforderlichenfalls nach vorheriger Absprache veranlas-
sen die Vereinten Nationen die Aufnahme der von der Welt-
organisation für Tourismus vorgeschlagenen Gegenstände in
die Tagesordnung des Wirtschafts- und Sozialrats bezie-
hungsweise im Einklang mit der jeweiligen Geschäftsord-
nung auch in die Tagesordnung anderer Organe oder Gremien
der Vereinten Nationen.

Artikel 5
Empfehlungen der Vereinten Nationen

1. In Anbetracht der Verpflichtung der Vereinten Nationen,
die in Artikel 55 der Charta der Vereinten Nationen niederge-
legten Ziele zu fördern, sowie der Aufgaben und Befugnisse
des Wirtschafts- und Sozialrats nach Artikel 62 der Charta,
über internationale Angelegenheiten auf den Gebieten Wirt-
schaft, Sozialwesen, Kultur, Erziehung, Gesundheit und auf
verwandten Gebieten Untersuchungen durchzuführen oder zu
bewirken sowie Berichte abzufassen oder zu veranlassen, so-
wie in Anbetracht der den Vereinten Nationen in den Artikeln
58 und 63 der Charta übertragenen Aufgabe, Empfehlungen
zur Koordinierung der Politiken und Aktivitäten solcher Son-
derorganisationen abzugeben, erklärt sich die Weltorganisa-
tion für Tourismus bereit, dafür Sorge zu tragen, dass alle von
den Vereinten Nationen an sie gerichteten formellen Empfeh-
lungen so bald wie möglich dem zuständigen Organ der Welt-
organisation für Tourismus vorgelegt werden.

2. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich bereit,
mit den Vereinten Nationen auf Ersuchen Konsultationen
über solche Empfehlungen aufzunehmen und den Vereinten
Nationen in angemessener Frist über die von der Weltorgani-
sation für Tourismus oder ihren Mitgliedern getroffenen Maß-
nahmen zur Umsetzung dieser Empfehlungen oder über son-
stige Ergebnisse ihrer Prüfung der Empfehlungen Bericht zu
erstatten. 

Artikel 6
Unterstützung der Vereinten Nationen

Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und
der Satzung der Weltorganisation für Tourismus arbeitet die
Weltorganisation für Tourismus mit den Vereinten Nationen
zusammen, indem sie ihnen so weit wie möglich alle Sonder-
informationen und Studien zur Verfügung stellt und jede Hil-
fe gewährt, um die die Vereinten Nationen ersuchen.

Artikel 7
Regelmäßige Berichte

Die Weltorganisation für Tourismus legt den Vereinten
Nationen regelmäßige Berichte über ihre Tätigkeit vor.

Artikel 8
Austausch von Informationen und Dokumenten

Vorbehaltlich etwa erforderlicher Regelungen zum Schutz
vertraulicher Materialien findet zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Weltorganisation für Tourismus ein umfassen-
der und unverzüglicher Austausch sachdienlicher Informatio-
nen und Dokumente statt.
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Artikel 9
Öffentlichkeitsarbeit

In Anbetracht des in Artikel 3 Absatz 1 ihrer Satzung be-
stimmten Zwecks der Weltorganisation für Tourismus und
mit dem Ziel, die Tätigkeiten der Weltorganisation für Touris-
mus auf diesem Gebiet mit den Tätigkeiten der Informations-
dienste der Vereinten Nationen abzustimmen, werden zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Weltorganisation für
Tourismus Zusatzvereinbarungen hinsichtlich dieser Angele-
genheiten geschlossen.

Artikel 10
Beziehungen zu dem Internationalen Gerichtshof

1. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich bereit,
dem Internationalen Gerichtshof alle Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, um die dieser gemäß Artikel 34 seines Sta-
tuts ersucht.

2. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen er-
mächtigt die Weltorganisation für Tourismus, den Internatio-
nalen Gerichtshof um Gutachten zu Rechtsfragen zu ersu-
chen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich auftreten, sofern es
sich nicht um Fragen handelt, die die gegenseitigen Beziehun-
gen zwischen den Vereinten Nationen und der Weltorganisa-
tion für Tourismus oder anderen Sonderorganisationen betref-
fen.

3. Derartige Ersuchen können von der Generalversammlung
oder vom Exekutivrat der Weltorganisation für Tourismus,
der auf Grund einer Ermächtigung durch die Generalver-
sammlung der Weltorganisation für Tourismus handelt, an
den Internationalen Gerichtshof gerichtet werden.

4. Ersucht die Weltorganisation für Tourismus den Interna-
tionalen Gerichtshof um ein Gutachten, so hat sie den Wirt-
schafts- und Sozialrat davon zu unterrichten.

Artikel 11
Gebiete ohne Selbstregierung und andere Gebiete

Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich bereit, in-
nerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs mit den Vereinten Na-
tionen bei der Verwirklichung der in den Kapiteln XI, XII und
XIII der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten
Grundsätze und Verpflichtungen sowie anderer international
anerkannter Grundsätze und Verpflichtungen betreffend kolo-
niale Länder und Völker zusammenzuarbeiten und dabei die
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung der
Vereinten Nationen zu berücksichtigen, insoweit es sich um
Angelegenheiten handelt, die das Wohl und die Entwicklung
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung und anderer Ge-
biete betreffen.

Artikel 12
Technische Hilfe

Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus verpflichten sich, bei der Gewährung technischer Hilfe
im Bereich des Tourismus und der Tourismusentwicklung zu-
sammenzuarbeiten. Insbesondere verpflichten sie sich, uner-
wünschte Überschneidungen ihrer Tätigkeiten und Dienste zu
vermeiden, und sie kommen überein, im Rahmen der beste-

henden Koordinierungsmechanismen im Bereich der techni-
schen Hilfe die erforderlichen Maßnahmen für eine wirksame
Koordinierung zu ergreifen, wobei die jeweilige Rolle und die
jeweiligen Aufgaben der Vereinten Nationen und der Weltor-
ganisation für Tourismus gemäß ihren jeweiligen Gründungs-
urkunden sowie die Rolle und die Aufgaben der anderen Or-
ganisationen, die sich an Tätigkeiten im Rahmen der techni-
schen Hilfe beteiligen, zu berücksichtigen sind. Zu diesem
Zweck erkennt die Weltorganisation für Tourismus die in den
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung festge-
legte Gesamtverantwortung der residierenden Koordinatoren
für die operativen Entwicklungsaktivitäten an. Als eine der
kleineren Sonderorganisationen ohne Vertretung im Feld
kann die Weltorganisation für Tourismus die residierenden
Koordinatoren zur Wahrnehmung ihrer Vertretung und zur
Förderung ihrer Rolle heranziehen.

Artikel 13
Statistische Dienste

1. Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus kommen überein, sich bei der Sammlung, Analyse,
Veröffentlichung und Verbreitung statistischer Informationen
um ein Höchstmaß an Zusammenarbeit, die Vermeidung un-
erwünschter Doppelarbeit und die effizienteste Nutzung ihres
Personals zu bemühen. Sie kommen überein, ihre Anstren-
gungen zu bündeln, um die größtmögliche Nützlichkeit und
bestmögliche Verwertung statistischer Informationen sicher-
zustellen, eine enge Koordinierung im Rahmen ihrer jeweili-
gen statistischen Initiativen zu gewährleisten und die Bela-
stung der Regierungen und anderer Organisationen, bei denen
solche Informationen eingeholt werden, auf ein Mindestmaß
zu beschränken.

2. Die Weltorganisation für Tourismus erkennt an, dass die
Vereinten Nationen die Zentralstelle für die Sammlung, Ana-
lyse, Veröffentlichung, Standardisierung und Verbesserung
von Tourismusstatistiken sind, die den allgemeinen Zielen in-
ternationaler Organisationen dienen. 

3. Die Vereinten Nationen erkennen die Weltorganisation für
Tourismus als die zuständige Organisation für die Sammlung,
Analyse, Veröffentlichung, Standardisierung und Verbesse-
rung von Tourismusstatistiken und für die Förderung der In-
tegration dieser Statistiken im Rahmen des Systems der Ver-
einten Nationen an.

Artikel 14
Zusammenarbeit in Verwaltungsfragen

1. Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus erkennen die Zweckmäßigkeit der Zusammenarbeit in
Verwaltungsfragen von beiderseitigem Interesse an.

2. Dementsprechend verpflichten sich die Vereinten Natio-
nen und die Weltorganisation für Tourismus, sich von Zeit zu
Zeit untereinander und mit anderen beteiligten Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen in diesen Fragen ins
Benehmen zu setzen, vor allem was die effizienteste und har-
monischste Nutzung von Einrichtungen, Personal und Dien-
sten sowie geeignete Methoden betrifft, durch die die Schaf-
fung und der Einsatz konkurrierender oder sich überschnei-
dender Einrichtungen und Dienste vermieden werden kann,
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mit dem Ziel, in diesen Fragen die größtmögliche Einheitlich-
keit sicherzustellen.

3. Vorbehaltlich des Abschlusses entsprechender Zusatzver-
einbarungen ist im Rahmen der in diesem Artikel genannten
Konsultationen festzulegen, wie besondere Dienste oder Hil-
feleistungen, die die Weltorganisation für Tourismus den
Vereinten Nationen oder die Vereinten Nationen der Weltor-
ganisation für Tourismus auf Ersuchen erbringen, am gerech-
testen zu finanzieren sind.

4. Vorbehaltlich des Abschlusses entsprechender Zusatzver-
einbarungen ist im Rahmen der in diesem Artikel genannten
Konsultationen außerdem zu untersuchen, inwieweit gemein-
same Einrichtungen oder Dienste in bestimmten Bereichen
beibehalten oder neu geschaffen werden können, auch inwie-
weit die Möglichkeit besteht, dass eine Organisation einer
oder mehreren anderen Organisationen solche Einrichtungen
oder Dienste zur Verfügung stellt, und festzulegen, wie solche
Einrichtungen oder Dienste am gerechtesten zu finanzieren
sind.

Artikel 15
Regional- und Zweigbüros

Von der Weltorganisation für Tourismus eingerichtete Re-
gional- oder Zweigbüros arbeiten eng mit den von den Ver-
einten Nationen eingerichteten oder noch einzurichtenden Re-
gional- oder Zweigbüros zusammen, insbesondere mit den
Büros der Regionalkommissionen und der residierenden Ko-
ordinatoren.

Artikel 16
Vereinbarungen betreffend das Personal

1. Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus kommen überein, im Interesse einheitlicher Normen
für den Dienst in internationalen Organisationen so weit wie
möglich gemeinsame Normen, Methoden und Regelungen für
das Personal auszuarbeiten, um ungerechtfertigte Unterschie-
de in den Beschäftigungsbedingungen sowie Konkurrenz bei
der Personalrekrutierung zu vermeiden und einen für beide
Seiten wünschenswerten und nutzbringenden Austausch von
Personal zu erleichtern. Zu diesem Zweck erklärt sich die
Weltorganisation für Tourismus einverstanden, die Satzung
der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst
anzuerkennen, sich an dem Gemeinsamen Pensionsfonds der
Vereinten Nationen im Einklang mit seiner Satzung zu betei-
ligen und die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts der Ver-
einten Nationen für Beschwerden über angebliche Verstöße
gegen diese Satzung anzuerkennen.

2. Die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Tou-
rismus kommen überein, im Hinblick auf die Erreichung die-
ser Ziele so umfassend wie möglich zusammenzuarbeiten,
und kommen insbesondere überein,

a) einander in Fragen gemeinsamen Interesses im Zu-
sammenhang mit den Beschäftigungsbedingungen der leiten-
den und sonstigen Bediensteten gelegentlich zu konsultieren,
mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Einheitlichkeit in diesen An-
gelegenheiten sicherzustellen;

b) beim zeitweiligen oder dauerhaften Austausch von
Personal, falls dieser wünschenswert erscheint, zusammenzu-
arbeiten und dabei die erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen, damit die auf Grund des Dienstalters erworbenen Ansprü-
che und die Ruhegehaltsansprüche erhalten bleiben;

c) bei der Schaffung und Anwendung geeigneter Ver-
fahren für die Beilegung von Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit Personalfragen und damit zusammenhängenden An-
gelegenheiten mit den Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen zusammenzuarbeiten.

3. Die Bedingungen, zu denen die Vereinten Nationen und
die Weltorganisation für Tourismus einander im Zusammen-
hang mit den in diesem Artikel genannten Angelegenheiten
Einrichtungen oder Dienste zur Verfügung stellen, werden er-
forderlichenfalls Gegenstand von Zusatzvereinbarungen sein,
die nach Artikel 20 dieses Abkommens zu diesem Zweck ge-
troffen werden.

Artikel 17
Haushalts- und Finanzfragen

1. Die Weltorganisation für Tourismus erkennt an, dass es
wünschenswert ist, mit den Vereinten Nationen enge Haus-
halts- und Finanzbeziehungen herzustellen, damit die Verwal-
tungstätigkeiten der Vereinten Nationen und der Organisatio-
nen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen so effizi-
ent und wirtschaftlich wie möglich durchgeführt werden und
dabei ein Höchstmaß an Koordinierung und Einheitlichkeit
gewährleistet ist.

2. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich einver-
standen, die Satzung der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
anzuerkennen.

3. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich einver-
standen, sich an die von den Vereinten Nationen empfohlenen
einheitlichen Verfahren und Methoden zu halten, soweit dies
durchführbar und zweckmäßig ist.

4. Finanz- und Haushaltsabmachungen zwischen den Ver-
einten Nationen und der Weltorganisation für Tourismus wer-
den im Einklang mit ihren jeweiligen Gründungsurkunden ge-
nehmigt.

5. Bei der Aufstellung des Haushalts der Weltorganisation
für Tourismus berät sich der Generalsekretär der Weltorgani-
sation für Tourismus mit dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen, um, soweit möglich, eine einheitliche formale Ge-
staltung der Haushalte der Vereinten Nationen und der Orga-
nisationen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu
erreichen und so eine Vergleichsgrundlage für die verschiede-
nen Haushalte zu schaffen, ohne dadurch auszuschließen,
dass die beiden Organisationen ihren Haushalt in unterschied-
lichen Währungen aufstellen.

6. Die Weltorganisation für Tourismus erklärt sich einver-
standen, ihre Haushaltsentwürfe den Vereinten Nationen spä-
testens dann zu übermitteln, wenn sie auch ihren Mitgliedern
übermittelt werden, damit die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen sie im Einklang mit Artikel 17 Absatz 3 der
Charta der Vereinten Nationen prüfen und Empfehlungen da-
zu abgeben kann.
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7. Vertreter der Weltorganisation für Tourismus sind berech-
tigt, jederzeit ohne Stimmrecht an den Beratungen der Gene-
ralversammlung oder eines ihrer Ausschüsse teilzunehmen,
wenn der Haushalt der Weltorganisation für Tourismus oder
allgemeine Verwaltungs- oder Finanzfragen, die sie betreffen,
behandelt werden.

Artikel 18
Passierscheine der Vereinten Nationen

Die Bediensteten der Weltorganisation für Tourismus sind
nach Maßgabe möglicher gesonderter Vereinbarungen zwi-
schen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem
Generalsekretär der Weltorganisation für Tourismus berech-
tigt, den Passierschein der Vereinten Nationen zu benutzen.

Artikel 19
Durchführung des Abkommens

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Ge-
neralsekretär der Weltorganisation für Tourismus können die
Zusatzvereinbarungen zur Durchführung dieses Abkommens
schließen, die wünschenswert erscheinen.

Artikel 20
Änderung und Revision

Dieses Abkommen kann durch Vereinbarung zwischen
den Vereinten Nationen und der Weltorganisation für Touris-
mus geändert oder revidiert werden; derartige Änderungen
oder Revisionen treten nach ihrer Billigung durch die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen und die Generalver-
sammlung der Weltorganisation für Tourismus in Kraft.

Artikel 21
Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt nach Billigung durch die General-
versammlung der Vereinten Nationen und die Generalver-
sammlung der Weltorganisation für Tourismus in Kraft.

RESOLUTION 58/242

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.2, Ziffer 14)269.

58/242. Durchführung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in
Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/196 vom 21. De-
zember 2001 und 57/259 vom 20. Dezember 2002 und andere
Resolutionen im Zusammenhang mit dem Übereinkommen
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika270,

in Anerkennung dessen, dass sich die internationale Ge-
meinschaft, wie auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-
lung271 und der zweiten Versammlung der Globalen Umwelt-
fazilität unter Beweis gestellt wurde, nachdrücklich verpflich-
tet hat, die Fazilität als Finanzierungsmechanismus des Über-
einkommens gemäß Artikel 21 des Übereinkommens zur Ver-
fügung zu stellen,

sowie in Anerkennung der Rolle, die der Konferenz der
Vertragsparteien des Übereinkommens als dem höchsten be-
schlussfassenden Organ zukommt, wenn es darum geht, in
Fragen der Umsetzung des Übereinkommens Orientierungs-
hilfen zu bieten und den Finanzmechanismen nahe zu legen,
sich unter Achtung der jeweiligen Mandate der Mechanismen
um ein Höchstmaß an verfügbaren Mitteln für die betroffenen
Entwicklungsländer zu bemühen, 

erneut erklärend, dass das Übereinkommen ein wichtiges
Mittel zur Armutsbeseitigung, insbesondere in Afrika, ist, so-
wie in Anbetracht dessen, wie wichtig die Durchführung des
Übereinkommens für die Verwirklichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen272 enthaltenen
Ziele, ist, 

in Bekräftigung der universalen Mitgliedschaft des Über-
einkommens und in Anerkennung dessen, dass Wüstenbil-
dung und Dürre Probleme weltweiter Bedeutung sind, da sie
alle Regionen der Welt betreffen,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung Kubas für die Ausrichtung der sechsten Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
vom 25. August bis 5. September 2003 in Havanna, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs273;

2. begrüßt den auf ihrer sechsten Tagung gefassten Be-
schluss der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer be-
troffenen Ländern, insbesondere in Afrika, die Globale Um-
weltfazilität als Finanzierungsmechanismus des Übereinkom-
mens gemäß Artikel 21 des Übereinkommens anzunehmen;

3. begrüßt außerdem den auf der Tagung des Rates der
Globalen Umweltfazilität vom 14. bis 16. Mai 2003 in Wa-
shington gefassten Beschluss, ein neues operatives Programm
für eine zukunftsfähige Flächenbewirtschaftung einzurichten,
und legt dem Exekutivsekretär in diesem Zusammenhang ein-
dringlich nahe, sich in Zusammenarbeit mit dem Geschäfts-
führenden Direktor des Globalen Mechanismus mit dem Ge-
schäftsführer und Vorsitzenden der Globalen Umweltfazilität

269 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chi-
nas).

270 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
271 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge und Resolution 2, Anlage.
272 Siehe Resolution 55/2. 
273 A/58/158.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
ins Benehmen zu setzen, um entsprechend dem Auftrag der
Konferenz der Vertragsparteien eine einvernehmliche Verein-
barung auszuarbeiten, zur Prüfung und Verabschiedung durch
die Konferenz der Vertragsparteien und den Rat der Globalen
Umweltfazilität; 

4. begrüßt ferner die Ergebnisse der vom 16. bis
18. Oktober 2002 in Beijing abgehaltenen zweiten Versamm-
lung der Globalen Umweltfazilität, insbesondere den Be-
schluss, die Bodendegradation zu einem neuen Schwerpunkt
der Fazilität zu bestimmen, was unter anderem die Durchfüh-
rung des Übereinkommens fördern wird; 

5. stellt mit Anerkennung fest, dass eine größere Zahl
betroffener Entwicklungsländer ihre nationalen, subregiona-
len und regionalen Aktionsprogramme verabschiedet haben,
und fordert die betroffenen Entwicklungsländer, die dies noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, den Prozess der Ausar-
beitung und Verabschiedung ihrer Aktionsprogramme zu be-
schleunigen, damit sie so bald wie möglich abgeschlossen
werden;

6. bittet die betroffenen Entwicklungsländer, im Rah-
men ihres Dialogs mit ihren Entwicklungspartnern der Durch-
führung ihrer Aktionsprogramme zur Bekämpfung der Wü-
stenbildung hohen Vorrang einzuräumen;

7. fordert die betroffenen Parteien auf, in Zusammenar-
beit mit den zuständigen multilateralen Organisationen, na-
mentlich den Durchführungsorganisationen der Globalen
Umweltfazilität, die Bekämpfung der Wüstenbildung in ihre
Strategien für eine nachhaltige Entwicklung aufzunehmen;

8. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, im Zuge bilateraler und multilateraler Kooperations-
programme wirksame Maßnahmen zur Durchführung des
Übereinkommens zu ergreifen;

9. fordert die Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen, die Bretton-Woods-Institutionen, die Geberländer und
andere Entwicklungsorganisationen nachdrücklich auf, Maß-
nahmen zur Unterstützung des Übereinkommens zum Be-
standteil ihrer Strategien zur Verwirklichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich derjenigen in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen272, zu ma-
chen;

10. begrüßt die verstärkte Zusammenarbeit zwischen
dem Sekretariat des Übereinkommens und dem Globalen Me-
chanismus durch die Erarbeitung und Umsetzung eines ge-
meinsamen Arbeitsplans mit dem Ziel, Ressourcen und Maß-
nahmen möglichst nutzbringend einzusetzen, Doppelarbeit
und Überschneidungen zu vermeiden sowie den vorhandenen
Sachverstand, den individuellen Wert und das Netzwerk jeder
einzelnen Organisation auf kooperative Weise bei der Durch-
führung der Aktionsprogramme zu nutzen; 

11. bittet alle Parteien, die erforderlichen Beiträge zu
dem Kernhaushalt des Übereinkommens für den Zweijahres-
zeitraum 2002-2003 pünktlich und in voller Höhe zu entrich-
ten, und fordert alle Parteien, die ihre Beiträge für das Jahr
1999 und/oder den Zweijahreszeitraum 2000-2001 noch nicht
entrichtet haben, nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich
zu tun, um die stetige Liquiditätsversorgung zu gewährleisten,

die zur Finanzierung der laufenden Arbeiten der Konferenz
der Vertragsparteien, des Sekretariats und des Globalen Me-
chanismus erforderlich ist;

12. fordert die Regierungen auf und bittet die multilate-
ralen Finanzinstitutionen, die regionalen Entwicklungsban-
ken, die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration
und alle anderen interessierten Organisationen sowie die
nichtstaatlichen Organisationen und den Privatsektor, großzü-
gige Beiträge an den Allgemeinen Fonds, den Zusatzfonds
und den Sonderfonds zu entrichten, im Einklang mit den ein-
schlägigen Absätzen der Finanzordnung der Konferenz der
Vertragsparteien274, und begrüßt die von einigen Ländern be-
reits geleistete finanzielle Unterstützung;

13. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 23/COP.6 der
Konferenz der Vertragsparteien vom 5. September 2003 be-
treffend das Programm und den Haushalt für den Zweijahres-
zeitraum 2004-2005275, der Teil des von der Konferenz der
Vertragparteien eingeleiteten Prozesses einer umfassenden
Überprüfung der Tätigkeit des Sekretariats gemäß Artikel 23
Absatz 2 des Übereinkommens ist; 

14. ersucht den Generalsekretär, in seinen Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 Mittel für die Tagungen der Konferenz der Vertragspar-
teien und ihrer Nebenorgane einzustellen, namentlich für die
siebente ordentliche Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien und die Sitzungen ihrer Nebenorgane;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

16. beschließt, den Unterpunkt "Durchführung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/243

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/484/Add.6, Ziffer 11)276.

58/243. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/222 vom 22. De-
zember 1999, ihren Beschluss 55/443 vom 20. Dezember
2000 und ihre Resolutionen 56/199 vom 21. Dezember 2001
und 57/257 vom 20. Dezember 2002 sowie andere Resolutio-

274 ICCD/COP(1)/11/Add.1 und Corr.1, Beschluss 2/COP.1, Anlage,
Ziffern 7-11.
275 Siehe ICCD/COP(6)/11/Add.1.
276 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chi-
nas).
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
nen über den Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaände-
rungen277, in dem unter anderem anerkannt wird, dass die Kli-
maänderungen globaler Natur sind und daher eine möglichst
breite Zusammenarbeit aller Länder und ihre Beteiligung an
wirksamen und angemessenen internationalen Antwortmaß-
nahmen erfordern, im Einklang mit ihrer gemeinsamen,
wenngleich unterschiedlichen Verantwortung, ihren jeweili-
gen Fähigkeiten und ihren sozialen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung278, den Durchführungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungs-
plan von Johannesburg")279 und die Ministererklärung von
Delhi über Klimaänderungen und nachhaltige Entwicklung,
die von der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenüber-
einkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
auf ihrer vom 23. Oktober bis 1. November 2002 in Neu-
Delhi abgehaltenen achten Tagung verabschiedet wurde280,

feststellend, dass einhundertachtundachtzig Staaten und
eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration das
Übereinkommen ratifiziert haben,

nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass alle Länder,
insbesondere die Entwicklungsländer, einschließlich der am
wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselentwick-
lungsländer, durch die nachteiligen Auswirkungen der Klima-
änderungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind,

Kenntnis nehmend von der Tätigkeit der Zwischenstaatli-
chen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen sowie
von der Notwendigkeit, wissenschaftlich-technische Kapazi-
täten auf- und auszubauen, unter anderem durch fortgesetzte
Unterstützung der Sachverständigengruppe im Hinblick auf
den Austausch wissenschaftlicher Daten und Informationen,
insbesondere in den Entwicklungsländern,

feststellend, dass für das Protokoll von Kyoto zum Rah-
menübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen281 bisher einhundertneunzehn Ratifikationen vorlie-
gen, so auch seitens der in Anhang I zu dem Übereinkommen
genannten Parteien, die für 44,2 Prozent der Emissionen ver-
antwortlich sind,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen282, in der die Staats- und Regierungschefs den
Beschluss trafen, alles zu tun, um sicherzustellen, dass das
Protokoll von Kyoto vorzugsweise bis zum zehnten Jahrestag

der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung im Jahre 2002 in Kraft tritt, und mit der verlangten
Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen zu beginnen283,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Exekutivsekretärs
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen über die Arbeit der Konferenz der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens284,

1. fordert die Staaten auf, gemeinsam auf die Verwirk-
lichung des Endziels des Rahmenübereinkommens der Ver-
einten Nationen über Klimaänderungen277 hinzuarbeiten;

2. stellt fest, dass die Staaten, die das Protokoll von
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen281 ratifiziert haben, die Staaten, die
dies noch nicht getan haben, mit großem Nachdruck auffor-
dern, es rasch zu ratifizieren;

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Vorbereitun-
gen, die zur Einrichtung der mit dem Protokoll von Kyoto ge-
schaffenen flexiblen Mechanismen getroffen werden;

4. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ver-
bindungsgruppe der Sekretariate und Amtsträger der zustän-
digen Nebenorgane des Rahmenübereinkommens der Verein-
ten Nationen über Klimaänderungen, des Übereinkommens
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika285, und des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt286 und befürwortet die Zusam-
menarbeit zur Förderung der Komplementarität zwischen den
drei Sekretariaten bei gleichzeitiger Achtung ihrer unabhängi-
gen Rechtsstellung;

5. ersucht den Generalsekretär, in seinen Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 Mittel für die Tagungen der Konferenz der Vertragspar-
teien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen und ihrer Nebenorgane einzustellen; 

6. bittet den Exekutivsekretär des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, der Gene-
ralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Arbeit der Konferenz der Vertragsparteien Bericht zu erstatten;

7. bittet die Konferenzen der Vertragsparteien der mul-
tilateralen Umweltübereinkommen, bei der Festlegung von
Tagungsterminen die Termine der Tagungen der Generalver-
sammlung und der Kommission für Nachhaltige Entwicklung
zu berücksichtigen, um die angemessene Vertretung der Ent-
wicklungsländer bei diesen Tagungen zu gewährleisten;

8. beschließt, den Unterpunkt "Schutz des Weltklimas
für die heutigen und die kommenden Generationen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.277 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822.

278 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
279 Ebd., Resolution 2, Anlage. 
280 FCCC/CP/2002/7/Add.1, Beschluss 1/CP.8.
281 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage.
282 Siehe Resolution 55/2.

283 Ebd., Ziffer 23.
284 A/58/308.
285 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
286 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619.
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